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RESOLUTION 61/20
Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 28. November 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/427, Ziff. 13)1.

61/20. Begehung des sechzigsten Jahrestags des Beste-
hens des Kinderhilfswerks der Vereinten Natio-
nen

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57 (I) vom 11. De-

zember 1946, mit der sie das Weltkinderhilfswerk schuf,
417 (V) vom 1. Dezember 1950, mit der sie den Beschluss des
Hilfswerks, einen größeren Teil seiner Mittel für Programme
außerhalb Europas aufzuwenden, bestätigte, 802 (VIII) vom
6. Oktober 1953, mit der sie die Organisation in „Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen“ umbenannte und die Befristung
ihres Mandats aufhob, 1391 (XIV) vom 20. November 1959,
in der sie die von dem Hilfswerk geleistete Hilfe als einen prak-
tischen Weg zur Umsetzung der in der Erklärung der Rechte
des Kindes2 verkündeten Ziele bezeichnete, und 2057 (XX)
vom 16. Dezember 1965, in der sie die Verleihung des Frie-
densnobelpreises 1965 an das Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen begrüßte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2855 (XXVI)
vom 20. Dezember 1971, in der sie dem Hilfswerk ihre Aner-
kennung für seine sehr umfangreichen und bedeutsamen Lei-
stungen während der fünfundzwanzig Jahre seines Bestehens
aussprach, und 51/192 vom 16. Dezember 1996, in der sie den
wichtigen Beitrag anerkannte, den das Hilfswerk während der
ersten fünfzig Jahre seines Bestehens zur Förderung des Über-
lebens, der Entwicklung und des Schutzes von Kindern gelei-
stet hat,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 33/83 vom
15. Dezember 1978 über das Internationale Jahr des Kindes,
44/25 vom 20. November 1989 über das Übereinkommen über

die Rechte des Kindes, 45/217 vom 21. Dezember 1990 über
den Weltkindergipfel und S-27/2 vom 10. Mai 2002, in der sie
das der Resolution als Anlage beigefügte Dokument „Eine kin-
dergerechte Welt“ verabschiedete,

1. beglückwünscht das Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen anlässlich des sechzigsten Jahrestags seines Beste-
hens;

2. würdigt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
für die umfangreiche Hilfe, die es den Programmländern bei
der Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele und ande-
rer vereinbarter Entwicklungsziele, die auf das Wohl von Kin-
dern abstellen, gewährt hat;

3. würdigt die Bediensteten des Kinderhilfswerks der
Vereinten Nationen, die Nationalkomitees und die sonstigen
Partner für ihre Beiträge zu den umfangreichen Leistungen des
Hilfswerks;

4. würdigt die Mitgliedstaaten, die Organisationen der
Zivilgesellschaft und den Privatsektor für die großzügige fi-
nanzielle Unterstützung der Tätigkeit des Kinderhilfswerks
der Vereinten Nationen und bittet sie, eine Verstärkung ihrer
Unterstützung für die Arbeit des Hilfswerks zu erwägen;

5. ersucht die Präsidentin der Generalversammlung, im
Dezember 2006 zur Begehung des sechzigsten Jahrestags des
Bestehens des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen eine
Sondergedenksitzung der Versammlung einzuberufen.

RESOLUTION 61/184

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 164 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 9 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/418, Ziff. 15)3:

Dafür: Ägypten, Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bah-
rain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chi-
le, China, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutsch-
land, Dominica, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Geor-
gien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kap Ver-
de, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroati-
en, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Li-
banon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Nor-
wegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen,
Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schwe-

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Afghanistan, Albanien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Au-
stralien, Bahamas, Bangladesch, Belarus, Belgien, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Côte d’Ivoire, Däne-
mark, Dominica, Dschibuti, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Gam-
bia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea,
Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik),
Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroati-
en, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Liberia, Libysch-Arabische Dscha-
mahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Ma-
li, Malta, Marokko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Moldau, Mon-
golei, Mosambik, Namibia, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Norwe-
gen, Österreich, Pakistan, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Schweden, Schweiz,
Senegal, Serbien, Seychellen, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Sloweni-
en, Somalia, Spanien, Südafrika, Sudan, Tadschikistan, Thailand, Timor-
Leste, Togo, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinig-
te Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafrikanische
Republik und Zypern.
2 Siehe Resolution 1386 (XIV).

3 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Brunei Darussalam,
Dschibuti, Guinea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren,
Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Marokko, Mauretanien, Namibia,
Oman, Pakistan, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika, Sudan, Tu-
nesien, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emi-
rate und Palästina.
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den, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-
Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische
Republik, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Côte d’Ivoire, Dominikanische Republik, Fidschi, Kamerun,
Kanada, Nauru, Tonga, Uganda, Vanuatu.

61/184. Ständige Souveränität des palästinensischen Vol-
kes in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, und der arabi-
schen Bevölkerung des besetzten syrischen Golan
über ihre natürlichen Ressourcen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/183 vom 22. Dezem-
ber 2005 und Kenntnis nehmend von der Resolution 2006/43
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 27. Juli 2006, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 59/251 vom
22. Dezember 2004 und 58/292 vom 6. Mai 2004,

in Bekräftigung des Grundsatzes der ständigen Souveräni-
tät der unter fremder Besetzung stehenden Völker über ihre na-
türlichen Ressourcen,

geleitet von den Grundsätzen der Charta der Vereinten Na-
tionen, in Bekräftigung der Unzulässigkeit des gewaltsamen
Gebietserwerbs und unter Hinweis auf die einschlägigen Re-
solutionen des Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen
242 (1967) vom 22. November 1967, 465 (1980) vom 1. März
1980 und 497 (1981) vom 17. Dezember 1981,

unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom
24. Oktober 1970,

in Bekräftigung der Anwendbarkeit des Genfer Abkom-
mens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten4 auf das besetzte palästinensische Gebiet, ein-
schließlich Ost-Jerusalems, und andere seit 1967 von Israel be-
setzte arabische Gebiete,

in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf den Interna-
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte5 und den
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte5 und bekräftigend, dass diese Menschenrechts-
übereinkünfte in dem besetzten palästinensischen Gebiet, ein-
schließlich Ost-Jerusalems, und im besetzten syrischen Golan
geachtet werden müssen,

sowie unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen
Gerichtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfolgen des Baus
einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet6 und
ferner unter Hinweis auf ihre Resolution ES-10/15 vom 20. Ju-
li 2004,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die Ausbeutung der
natürlichen Ressourcen des besetzten palästinensischen Ge-
biets, einschließlich Ost-Jerusalems, und anderer seit 1967 von
Israel besetzter arabischer Gebiete durch die Besatzungsmacht
Israel,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die von der
Besatzungsmacht Israel angerichtete großflächige Zerstörung
von Ackerland und Obstplantagen in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich des Entwurzelns einer gro-
ßen Zahl fruchttragender Bäume,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die von der Besat-
zungsmacht Israel verursachten umfangreichen Zerstörungen
lebenswichtiger Infrastruktur, einschließlich Wasserleitungen
und Abwassersystemen, in dem besetzten palästinensischen
Gebiet, wodurch es unter anderem zu Umweltverschmutzung
kommt und die natürlichen Ressourcen des palästinensischen
Volkes beeinträchtigt werden,

im Bewusstsein der nachteiligen Auswirkungen der israe-
lischen Siedlungen auf die palästinensischen und anderen ara-
bischen natürlichen Ressourcen, insbesondere als Ergebnis der
Beschlagnahme von Land und der zwangsweisen Abzweigung
von Wasservorkommen, und der katastrophalen wirtschaftli-
chen und sozialen Folgen, die dies nach sich zieht,

sowie im Bewusstsein der nachteiligen Auswirkungen auf
die palästinensischen natürlichen Ressourcen, die sich aus
dem rechtswidrigen Bau der Mauer in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner
Umgebung, durch die Besatzungsmacht Israel ergeben, sowie
ihrer gravierenden Folgen für die natürlichen Ressourcen und
die wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen des pa-
lästinensischen Volkes,

erneut erklärend, dass die Verhandlungen im Rahmen des
Nahost-Friedensprozesses auf der Grundlage der Resolutio-
nen des Sicherheitsrats 242 (1967), 338 (1973) vom 22. Okto-
ber 1973, 425 (1978) vom 19. März 1978 und 1397 (2002) vom
12. März 2002, des Grundsatzes „Land gegen Frieden“ und des
ergebnisorientierten „Fahrplans“ des Quartetts für eine dauer-
hafte Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung des israelisch-palä-
stinensischen Konflikts7, den sich der Sicherheitsrat in seiner
Resolution 1515 (2003) vom 19. November 2003 zu eigen
machte, unverzüglich wieder aufgenommen werden müssen
und dass bei allen Teilverhandlungen eine endgültige Rege-
lung erzielt werden muss,

Kenntnis nehmend von dem israelischen Rückzug aus dem
Gazastreifen und Teilen des nördlichen Westjordanlands und
feststellend, wie wichtig der Abriss der dort vorhandenen

4 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. Deutsche Übersetzung:
dBGBl. 1954 II S. 781, 917; LGBl. 1989 Nr. 21; öBGBl. Nr. 155/1953;
AS 1951 300.
5 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Deutsche Übersetzung:
dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS
1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 Nr. 57;
öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).

6 A/ES-10/273 und Corr.1.
7 Siehe S/2003/529, Anlage.
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Siedlungen als Schritt auf dem Weg zur Umsetzung des „Fahr-
plans“ ist,

daran erinnernd, dass alle Gewalthandlungen, namentlich
alle Akte des Terrors, der Provokation, der Aufwiegelung und
der Zerstörung, eingestellt werden müssen,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Mitteilung
des Generalsekretärs zur Übermittlung des von der Wirt-
schafts- und Sozialkommission für Westasien erstellten Be-
richts über die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen
der israelischen Besetzung auf die Lebensbedingungen des pa-
lästinensischen Volkes in dem besetzten palästinensischen
Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, sowie der arabischen
Bevölkerung des besetzten syrischen Golan8, 

1. bekräftigt die unveräußerlichen Rechte des palästi-
nensischen Volkes und der Bevölkerung des besetzten syri-
schen Golan auf ihre natürlichen Ressourcen, namentlich ihr
Recht auf Land und Wasser;

2. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die natürli-
chen Ressourcen in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, und dem besetzten syrischen
Golan weder auszubeuten noch zu schädigen noch ihren Ver-
lust, ihre Erschöpfung oder ihre Gefährdung zu verursachen; 

3. anerkennt das Recht des palästinensischen Volkes,
im Falle der Ausbeutung, der Schädigung, des Verlusts, der Er-
schöpfung oder der Gefährdung seiner natürlichen Ressourcen
durch von der Besatzungsmacht Israel ergriffene rechtswidri-
ge Maßnahmen in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, Rückerstattung zu verlangen,
und gibt der Hoffnung Ausdruck, dass diese Frage im Rahmen
der den endgültigen Status betreffenden Verhandlungen zwi-
schen der palästinensischen und der israelischen Seite behan-
delt wird;

4. betont, dass die von Israel in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner
Umgebung, derzeit erbaute Mauer gegen das Völkerrecht ver-
stößt und das palästinensische Volk auf schwerwiegende Wei-
se seiner natürlichen Ressourcen beraubt, und fordert in die-
sem Zusammenhang die uneingeschränkte Befolgung der in
dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli
20046 und in Resolution ES-10/15 genannten rechtlichen Ver-
pflichtungen;

5. nimmt Kenntnis von dem israelischen Rückzug aus
dem Gazastreifen und Teilen des nördlichen Westjordanlands
und dem Abriss der dort vorhandenen Siedlungen als Schritt
auf dem Weg zur Umsetzung des „Fahrplans“;

6. fordert die Besatzungsmacht Israel in diesem Zusam-
menhang auf, sich im Hinblick auf die Änderung des Charak-
ters und des Status des besetzten palästinensischen Gebiets,
einschließlich Ost-Jerusalems, genauestens an ihre Verpflich-
tungen auf Grund des Völkerrechts, einschließlich des huma-
nitären Völkerrechts, zu halten;

7. fordert die Besatzungsmacht Israel außerdem auf, die
Ablagerung jeder Art von Müll in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und in dem be-
setzten syrischen Golan sofort einzustellen, durch die deren
natürliche Ressourcen, namentlich die Wasser- und Bodenres-
sourcen, aufs schwerste bedroht werden und von denen eine
Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit der Zivilbevölke-
rung ausgeht;

8. fordert Israel ferner auf, seine Zerstörung lebens-
wichtiger Infrastruktur, einschließlich Wasserleitungen und
Abwassersystemen, wodurch unter anderem die natürlichen
Ressourcen des palästinensischen Volkes beeinträchtigt wer-
den, einzustellen;

9. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer zweiund-
sechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution
Bericht zu erstatten, und beschließt, den Punkt „Ständige Sou-
veränität des palästinensischen Volkes in dem besetzten palä-
stinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und der
arabischen Bevölkerung des besetzten syrischen Golan über
ihre natürlichen Ressourcen“ in die vorläufige Tagesordnung
ihrer zweiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/185

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/432, Ziff. 7)9.

61/185. Verkündung internationaler Jahre

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/199 vom 15. Dezem-
ber 1998 über die Verkündung internationaler Jahre und die
Resolution 1980/67 des Wirtschafts- und Sozialrats vom
25. Juli 1980 über internationale Jahre und Jahrestage samt
den in der Anlage enthaltenen Richtlinien, die von der Gene-
ralversammlung in ihrem Beschluss 35/424 vom 5. Dezember
1980 angenommen wurden,

1. ersucht den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit
der Sonderorganisationen und der Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen auf die in der Anlage der Resolution
1980/67 des Wirtschafts- und Sozialrats enthaltenen Richtli-
nien für künftige internationale Jahre zu lenken und diese
Richtlinien zugänglich zu machen;

2. betont, dass die in den Richtlinien enthaltenen Krite-
rien und Verfahren bei der Prüfung künftiger Vorschläge für
internationale Jahre berücksichtigt und angewandt werden
müssen.

8 A/61/67-E/2006/13.

9 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Australien, Dänemark, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Island, Israel, Italien, Kanada, Liechtenstein,
Moldau, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Republik
Korea, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Ungarn, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Ame-
rika und Zypern.
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RESOLUTION 61/186

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 129 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 52 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/420/Add.1, Ziff. 6)10:

Dafür: Ägypten, Afghanistan, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fi-
dschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ja-
maika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Ka-
tar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mau-
retanien, Mauritius, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mongolei, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Salomonen, Sambia, Samoa,
São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Sin-
gapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Gre-
nadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmeni-
stan, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zen-
tralafrikanische Republik.

Dagegen: Moldau, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark,

Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln,
Mexiko, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Palau, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation, San
Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Zypern.

61/186. Internationaler Handel und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/178 vom 21. De-
zember 2001, 57/235 vom 20. Dezember 2002, 58/197 vom
23. Dezember 2003, 59/221 vom 22. Dezember 2004 und
60/184 vom 22. Dezember 2005 über internationalen Handel
und Entwicklung, 

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen der Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen11 zu Handels- und da-
mit verknüpften Entwicklungsfragen, auf die Ergebnisse der
Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung12

und des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung13 sowie auf
das Ergebnis des Weltgipfels 200514,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom
30. Juni 2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbe-
zogenen Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele und der anderen international
vereinbarten Entwicklungsziele,

in Bekräftigung des Wertes des Multilateralismus für das
globale Handelssystem sowie der Entschlossenheit, ein uni-
versales, regelgestütztes, offenes, nichtdiskriminierendes und
gerechtes multilaterales Handelssystem herbeizuführen, das
zu Wachstum, nachhaltiger Entwicklung und zur Schaffung
von Arbeitsplätzen in allen Sektoren beiträgt, und betonend,
dass bilaterale und regionale Handelsvereinbarungen zu den
Zielen des multilateralen Handelssystems beitragen sollten, 

betonend, wie wichtig offene, transparente und integrative
demokratische und geordnetere Prozesse und Verfahren für
das wirksame Funktionieren des multilateralen Handelssy-
stems sind, namentlich was den Entscheidungsprozess betrifft,
damit es den Entwicklungsländern ermöglicht wird, ihre vita-
len Interessen gebührend in die Ergebnisse von Handelsver-
handlungen einfließen zu lassen,

erneut erklärend, dass Entwicklungsbelange einen festen
Bestandteil der Entwicklungsagenda von Doha bilden, die die
Bedürfnisse und Interessen der Entwicklungsländer und der
am wenigsten entwickelten Länder in den Mittelpunkt des Ar-
beitsprogramms von Doha15 stellt, 

feststellend, dass die Landwirtschaft bei der Festlegung
multilateraler Disziplinen und beim Abbau tarifärer und nicht-
tarifärer Hemmnisse gegenüber der verarbeitenden Industrie
im Rückstand ist und dass angesichts dessen, dass die meisten
Armen der Welt ihren Lebensunterhalt aus der Landwirtschaft
beziehen, die Existenzgrundlagen und der Lebensstandard vie-
ler dieser armen Menschen ernsthaft gefährdet sind, weil hohe
Exportsubventionen, handelsverzerrende innerstaatliche Un-
terstützung und Protektionismus seitens zahlreicher entwik-
kelter Länder gravierende Verzerrungen bei der Erzeugung
von Agrarprodukten und dem Handel damit verursachen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Handels- und Ent-
wicklungsrats16 und dem Bericht des Generalsekretärs17,

1. bekundet ernsthafte Besorgnis über die unbefristete
Aussetzung der Handelsverhandlungen der Welthandelsorga-
nisation und betrachtet sie als einen ernsthaften Rückschlag für
die Doha-Runde, die die Entwicklung in den Mittelpunkt des

10 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von Süd-
afrika (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mit-
glieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas) im Ausschuss eingebracht.
11 Siehe Resolution 55/2.
12 Report of the International Conference on Financing for Development,
Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publication,
Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch verfüg-
bar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.

13 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage, und Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
14 Siehe Resolution 60/1.
15 Siehe A/C.2/56/7, Anlage.
16 A/61/15 (Parts I–IV). Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official
Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 15. 
17 A/61/272.
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multilateralen Handelssystems stellt, fordert die entwickelten
Länder auf, die Flexibilität und den politischen Willen aufzu-
bringen, die zur Überwindung des gegenwärtigen Verhand-
lungsstillstands notwendig sind, und fordert außerdem eine ra-
sche Wiederaufnahme der Verhandlungen unter Einhaltung
der entwicklungsbezogenen Forderungen und Verpflichtun-
gen in der Ministererklärung von Doha15, dem Beschluss des
Allgemeinen Rates der Welthandelsorganisation vom 1. Au-
gust 200418 und der Ministererklärung von Hongkong19;

2. betont, dass für einen befriedigenden Abschluss der
Doha-Runde die Verhandlungen zur Aufstellung von Regeln
und Disziplinen auf dem Gebiet der Landwirtschaft führen sol-
len, die den entwicklungsbezogenen Forderungen und Ver-
pflichtungen in der Ministererklärung von Doha, dem Be-
schluss des Allgemeinen Rates der Welthandelsorganisation
vom 1. August 2004 und der Ministererklärung von Hongkong
folgen;

3. betont außerdem, dass die Verhandlungen der Welt-
handelsorganisation über den Marktzugang für nichtlandwirt-
schaftliche Produkte den entwicklungsbezogenen Forderun-
gen und Verpflichtungen in der Ministererklärung von Doha,
dem Beschluss des Allgemeinen Rates der Welthandelsorga-
nisation vom 1. August 2004 und der Ministererklärung von
Hongkong gerecht werden müssen;

4. unterstreicht, dass die steigende Interdependenz der
Volkswirtschaften in einer zunehmend globalen Welt und die
Entwicklung regelgestützter Ordnungsrahmen für die interna-
tionalen Wirtschaftsbeziehungen dazu geführt haben, dass der
Handlungsspielraum für nationale Wirtschaftspolitik, das
heißt der Wirkungsbereich innerstaatlicher Politiken, insbe-
sondere in den Bereichen Handel, Investitionen und industri-
elle Entwicklung, jetzt oft durch internationale Disziplinen,
Verpflichtungen und Weltmarkterwägungen eingegrenzt
wird, dass es Sache jeder Regierung ist, die mit der Akzeptanz
internationaler Regeln und Verpflichtungen verbundenen
Vorteile gegen die Nachteile aus dem Verlust politischen
Handlungsspielraums abzuwägen, und dass es für die Ent-
wicklungsländer besonders wichtig ist, dass alle Länder der
Notwendigkeit eines angemessenen Gleichgewichts zwischen
nationalem politischem Handlungsspielraum und internatio-
nalen Disziplinen und Verpflichtungen Rechnung tragen;

5. bekundet ihre tiefe Besorgnis über den Erlass von Ge-
setzen und die Verhängung anderer Formen wirtschaftlicher
Zwangsmaßnahmen, einschließlich einseitiger Sanktionen ge-
gen Entwicklungsländer, die das Völkerrecht und die Regeln
der Welthandelsorganisation untergraben und außerdem die
Handels- und Investitionsfreiheit ernsthaft bedrohen; 

6. bekräftigt die Verpflichtungen, die auf der vierten
Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation15 und auf der
dritten Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenig-

sten entwickelten Länder20 eingegangen wurden, fordert in
diesem Zusammenhang die entwickelten Länder auf, sofern
sie es nicht bereits getan haben, sofort einen dauerhaft ange-
legten, berechenbaren, zoll- und kontingentfreien Marktzu-
gang für alle Erzeugnisse aus allen am wenigsten entwickelten
Ländern zu gewähren, fordert außerdem die Entwicklungslän-
der, die dazu in der Lage sind, auf, den Ausfuhren der genann-
ten Länder zoll- und kontingentfreien Marktzugang zu gewäh-
ren, und bekräftigt in diesem Zusammenhang die Notwendig-
keit der Prüfung zusätzlicher Maßnahmen zur schrittweisen
Verbesserung des Marktzugangs für die am wenigsten entwik-
kelten Länder;

7. bekräftigt außerdem die Verpflichtung, das Arbeits-
programm der Welthandelsorganisation aktiv voranzutreiben,
damit die handelsbezogenen Fragen und Anliegen, die sich auf
die umfassendere Integration kleiner, störanfälliger Volks-
wirtschaften in das multilaterale Handelssystem auswirken,
gemäß Ziffer 35 der Ministererklärung von Doha15 in einer Art
und Weise angegangen werden, die ihren besonderen Gege-
benheiten gerecht wird und ihre auf eine nachhaltige Entwick-
lung gerichteten Anstrengungen unterstützt;

8. anerkennt die besonderen Probleme und Bedürfnisse
der Binnenentwicklungsländer innerhalb eines neuen weltwei-
ten Rahmenplans für die Zusammenarbeit im Transitverkehr
zwischen Binnen- und Transitentwicklungsländern, fordert in
diesem Zusammenhang die vollständige und wirksame Durch-
führung des Aktionsprogramms von Almaty21 und betont, dass
die zuständigen internationalen Organisationen und Geber den
Konsens von São Paulo22, insbesondere die Ziffern 66 und 84,
im Rahmen eines die Vielzahl der Interessenträger umfassen-
den Ansatzes umsetzen müssen;

9. erkennt außerdem an, dass dafür gesorgt werden
muss, dass die komparativen Vorteile der Entwicklungsländer
nicht durch protektionistische Maßnahmen jeglicher Art un-
tergraben werden, namentlich durch die willkürliche und
missbräuchliche Verwendung nichttarifärer Maßnahmen,
Schranken außerhalb des Handelsbereichs und andere Stan-
dards mit dem Ziel, den Zugang für Erzeugnisse aus Entwick-
lungsländern zu den Märkten der entwickelten Länder auf un-
faire Weise zu beschränken, bekräftigt in diesem Zusammen-
hang, dass die Entwicklungsländer eine stärkere Rolle bei der
Formulierung unter anderem von Sicherheits-, Umwelt- und
Gesundheitsnormen übernehmen sollen, und anerkennt die
Notwendigkeit, die stärkere und sinnvolle Mitwirkung der
Entwicklungsländer an der Arbeit der zuständigen internatio-
nalen normsetzenden Organisationen zu erleichtern;

10. erkennt ferner an, dass der Süd-Süd-Handel ausge-
weitet und durch einen stärkeren Marktzugang weiter stimu-
liert werden sollte;

18 World Trade Organization, Dokument WT/L/579. Verfügbar unter
http://docsonline.wto.org.
19 World Trade Organization, Dokument WT/MIN(05)/DEC. Verfügbar
unter http://docsonline.wto.org.

20 Siehe A/CONF.191/13.
21 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and
Transit Developing Countries and Donor Countries and International Fi-
nancial and Development Institutions on Transit Transport Cooperation,
Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), Anhang I.
22 TD/412, Teil II. 
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11. erkennt die Rolle an, die ein erfolgreicher Abschluss
der laufenden dritten Runde der Verhandlungen über das Glo-
bale System der Handelspräferenzen zwischen Entwicklungs-
ländern in Bezug auf den Süd-Süd-Handel spielen kann; 

12. fordert die Beschleunigung der Arbeiten an dem ent-
wicklungsbezogenen Mandat betreffend das Übereinkommen
über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Ei-
gentums23 in der Ministererklärung von Doha, insbesondere
derjenigen, die sicherstellen sollen, dass die Regeln betreffend
das geistige Eigentum mit den Zielen des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt24 voll übereinstimmen;

13. fordert außerdem, dass allen Entwicklungsländern,
insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern, sowie
den Postkonfliktländern, die sich um die Mitgliedschaft in der
Welthandelsorganisation bewerben, unter Berücksichtigung
von Ziffer 21 der Resolution 55/182 vom 20. Dezember 2000
und späteren Entwicklungen der Beitritt erleichtert wird, und
fordert die wirksame und getreue Anwendung der Leitlinien
der Welthandelsorganisation für den Beitritt der am wenigsten
entwickelten Länder; 

14. betont, dass weitere Bemühungen zur Förderung ei-
ner größeren Kohärenz zwischen dem multilateralen Handels-
system und dem internationalen Finanzsystem unternommen
werden müssen, und bittet die Handels- und Entwicklungskon-
ferenz der Vereinten Nationen, im Rahmen der Erfüllung ihres
Mandats eine einschlägige Politikanalyse auf diesen Gebieten
durchzuführen und diese Arbeit zu operationalisieren, nament-
lich mittels ihrer Aktivitäten auf dem Gebiet der technischen
Hilfe; 

15. bittet die Geber und die Empfängerländer, die Emp-
fehlungen der vom Generaldirektor der Welthandelsorganisa-
tion eingesetzten Arbeitsgruppe „Hilfe für Handel“ umzuset-
zen, deren Ziel es ist, die Entwicklungsländer und die am we-
nigsten entwickelten Länder beim Ausbau ihrer Liefer- und
Ausfuhrkapazitäten, einschließlich Entwicklung von Infra-
struktur und Institutionen, und bei der notwendigen Erhöhung
ihrer Ausfuhren zu unterstützen, und unterstreicht in diesem
Zusammenhang, dass es dringend erforderlich ist, die Gruppe
durch ausreichende zusätzliche, nicht an Bedingungen gebun-
dene und berechenbare Finanzmittel effektiv einsatzfähig zu
machen; 

16. begrüßt die Anstrengungen, die unternommen wer-
den, um den Erweiterten integrierten Rahmenplan für handels-
bezogene technische Hilfe für die am wenigsten entwickelten
Länder durch höhere zusätzliche, nicht an Bedingungen ge-
bundene und berechenbare Finanzmittel einsatzfähig zu ma-
chen und so die Ausfuhr- und Lieferkapazitäten der am wenig-

sten entwickelten Länder zu stärken, und legt den Entwick-
lungspartnern eindringlich nahe, ihre Beiträge an den Treu-
handfonds des Integrierten Rahmenplans auf mehrjähriger
Grundlage zu erhöhen; 

17. bekräftigt die wichtige Rolle der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen als Koordinie-
rungsstelle innerhalb des Systems der Vereinten Nationen für
die integrierte Behandlung von Handels- und Entwicklungs-
fragen und von miteinander verknüpften Fragen in den Berei-
chen Finanzen, Technologie, Investitionen und nachhaltige
Entwicklung und fordert die internationale Gemeinschaft auf,
auf die Stärkung der Konferenz hinzuarbeiten, insbesondere
durch die Aufstockung ihrer Basisressourcen, damit sie in ih-
ren drei wichtigsten Tätigkeitsbereichen, nämlich Konsensbil-
dung, Forschung und Politikanalyse sowie Gewährung tech-
nischer Hilfe, einen erhöhten Beitrag leisten kann; 

18. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen, im Einklang mit ihrem Mandat die Ent-
wicklung des internationalen Handelssystems und die Trends
im internationalen Handel aus dem Blickwinkel der Entwick-
lung zu beobachten und zu bewerten und insbesondere die für
die Entwicklungsländer maßgeblichen Fragen zu analysieren
sowie diese Länder beim Aufbau von Kapazitäten zur Festle-
gung ihrer eigenen Verhandlungsprioritäten und zur Aushand-
lung von Handelsabkommen zu unterstützen, namentlich im
Rahmen des Arbeitsprogramms von Doha15;

19. bekräftigt die grundlegende Rolle, die dem Wettbe-
werbsrecht und der Wettbewerbspolitik im Hinblick auf eine
solide Wirtschaftsentwicklung und die Gültigkeit des Kata-
logs multilateral vereinbarter ausgewogener Grundsätze und
Regeln zur Bekämpfung restriktiver Geschäftspraktiken25 zu-
kommt, sowie die wichtige und nützliche Rolle der Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen auf die-
sem Gebiet und beschließt, im Jahr 2010 unter der Schirmherr-
schaft der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen eine sechste Konferenz der Vereinten Nationen zur
Überprüfung aller Aspekte des Katalogs einzuberufen; 

20. legt den Gebern eindringlich nahe, die Mittel zu er-
höhen, die die Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver-
einten Nationen benötigt, um wirksame und nachfrageorien-
tierte Hilfe für Entwicklungsländer bereitzustellen, sowie ihre
Beiträge zu den Treuhandfonds des Integrierten Rahmenplans
für handelsbezogene technische Hilfe für die am wenigsten
entwickelten Länder und des Gemeinsamen integrierten Pro-
gramms für technische Hilfe zu erhöhen;

21. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung in Zusammenarbeit
mit dem Sekretariat der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen unter dem Unterpunkt „Internationaler
Handel und Entwicklung“ des Punktes „Fragen der makroöko-
nomischen Politik“ einen Bericht über die Durchführung die-
ser Resolution und über die Entwicklungen im multilateralen
Handelssystem vorzulegen.

23 Siehe Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round
of Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994
(GATT secretariat publication, Sales No. GATT/1994-7). Deutsche
Übersetzung: dBGBl. 1994 II S. 1730; LGBl. 1997 Nr. 108; öBGBl.
Nr. 1/1995; AS 1995 2117.
24 United Nations, Treaty Series, Vol. 1760, Nr. 30619. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1993 II S. 1741; LGBl. 1998 Nr. 39; öBGBl.
Nr. 213/1995; AS 1995 1408. 25 A/C.2/35/6, Anlage. 
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RESOLUTION 61/187
Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/420/Add.2, Ziff. 6)26.

61/187. Internationales Finanzsystem und Entwicklung
Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/186 vom 20. De-

zember 2000 und 56/181 vom 21. Dezember 2001 mit dem Ti-
tel „Errichtung eines stärkeren und stabilen internationalen Fi-
nanzsystems, das den Prioritäten auf dem Gebiet des Wachs-
tums und der Entwicklung, insbesondere in den Entwicklungs-
ländern, und der Förderung wirtschaftlicher und sozialer Ge-
rechtigkeit Rechnung trägt“ sowie auf ihre Resolutionen
57/241 vom 20. Dezember 2002, 58/202 vom 23. Dezember
2003, 59/222 vom 22. Dezember 2004 und 60/186 vom 22. De-
zember 2005,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen27, ihre Resolution 56/210 B vom 9. Juli
2002, in der sie sich den Konsens von Monterrey der Interna-
tionalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung28 zu eigen
machte, und auf den Durchführungsplan des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan von Johannes-
burg“)29, 

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
200530, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom 30. Juni
2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen
Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele und der anderen international verein-
barten Entwicklungsziele, 

hervorhebend, dass das internationale Finanzsystem das
Wirtschaftswachstum weiter aufrechterhalten sowie eine
nachhaltige Entwicklung und die Beseitigung des Hungers und
der Armut fördern und dabei gleichzeitig die kohärente Mobi-
lisierung aller Quellen der Entwicklungsfinanzierung ermög-
lichen sollte, einschließlich innerstaatlicher Ressourcen, inter-
nationaler Investitionsströme, der öffentlichen Entwicklungs-
hilfe, der Erleichterung der Auslandsschuldenlast sowie eines
offenen, gerechten, regelgestützten, berechenbaren und nicht-
diskriminierenden globalen Handelssystems, 

hervorhebend, wie wichtig das Bekenntnis zu einem soli-
den inländischen Finanzsektor ist, der einen wesentlichen Bei-

trag zu den nationalen Entwicklungsbemühungen leistet und
einen wichtigen Baustein einer entwicklungsfördernden inter-
nationalen Finanzarchitektur bildet, 

sowie hervorhebend, dass eine gute Weltordnungspolitik
für die Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung
grundlegend ist, in diesem Zusammenhang erneut darauf hin-
weisend, dass es wichtig ist, durch die Auseinandersetzung mit
den internationalen Finanz-, Handels-, Technologie- und In-
vestitionsmustern, die sich auf die Entwicklungsaussichten der
Entwicklungsländer auswirken, eine weltweite wirtschaftliche
Ordnungspolitik zu fördern, um ein dynamisches und förder-
liches internationales wirtschaftliches Umfeld sicherzustellen,
sowie erneut darauf hinweisend, dass die internationale Ge-
meinschaft zu diesem Zweck alle erforderlichen und geeigne-
ten Maßnahmen ergreifen sollte, namentlich die Gewährlei-
stung der Unterstützung von Struktur- und makroökonomi-
schen Reformen, eine umfassende Lösung des Problems der
Auslandsverschuldung und die Erweiterung des Marktzu-
gangs für Entwicklungsländer, 

in Bekräftigung der Verpflichtung, die Mitwirkung der
Entwicklungs- und Transformationsländer an den weltwirt-
schaftlichen Entscheidungs- und Normsetzungsprozessen aus-
zuweiten und zu stärken, zu diesem Zweck betonend, wie
wichtig es ist, die Bemühungen um die Reform der internatio-
nalen Finanzarchitektur fortzusetzen, und feststellend, dass
die Frage des Stimmrechtsanteils der Entwicklungsländer in
den Bretton-Woods-Institutionen, das nach wie vor ein Anlie-
gen ist, weiter erörtert werden muss, 

anerkennend, wie dringend notwendig es ist, die Kohä-
renz, Lenkung und Konsistenz der internationalen Geld-, Fi-
nanz- und Handelssysteme zu verbessern, und wie wichtig es
ist, sicherzustellen, dass sie offen und fair sind und alle Länder
einschließen, damit sie die Anstrengungen ergänzen, die die
einzelnen Staaten auf dem Gebiet der Entwicklung unterneh-
men, um ein beständiges Wirtschaftswachstum und die Errei-
chung der international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-
schließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, zu gewähr-
leisten, 

betonend, dass eine zusätzliche stabile und berechenbare
Finanzierung notwendig ist, um den Entwicklungsländern bei
der Aufstellung von Investitionsplänen zur Erreichung der in-
ternational vereinbarten Entwicklungsziele behilflich zu sein,

in diesem Zusammenhang anerkennend, dass es sinnvoll
ist, innovative öffentliche, private, einheimische und auslän-
dische Finanzierungsquellen zu erschließen, die die aus tradi-
tionellen Finanzierungsquellen stammenden Mittel erhöhen
und ergänzen, 

unter Begrüßung des Beitrags, den Gruppen von Mitglied-
staaten durch innovative Finanzierungsinitiativen31 zur Mobi-
lisierung von Ressourcen für die Entwicklung leisten, 

26 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der Be-
richterstatterin des Ausschusses vorgelegt.
27 Siehe Resolution 55/2. 
28 Report of the International Conference on Financing for Development,
Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publication,
Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch verfüg-
bar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
29 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
30 Siehe Resolution 60/1.

31 Einschließlich der Internationalen Fazilität zum Kauf von Medikamen-
ten (UNITAID) und der Internationalen Finanzfazilität für Immunisie-
rungen und Kenntnis nehmend von der Zusage, 2006 ein Pilotprojekt im
Rahmen der Initiative für verbindliche Abnahmezusagen aufzunehmen.
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erneut erklärend, dass die Führungsrolle der Vereinten Na-
tionen bei der Entwicklungsförderung gestärkt werden muss, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs32; 

2. stellt fest, dass weltweites Wirtschaftswachstum und
ein stabiles internationales Finanzsystem unter anderem die
Entwicklungsländer bei der Erreichung der international ver-
einbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-
Entwicklungsziele, unterstützen können, und betont, wie
wichtig kooperative Anstrengungen aller Länder und Institu-
tionen sind, um den Risiken finanzieller Instabilität zu begeg-
nen; 

3. betont, dass das Wirtschaftswachstum weiter gestärkt
und aufrechterhalten werden sollte, in Anbetracht dessen, dass
das weltweite Wirtschaftswachstum vom Wirtschaftswachs-
tum in den einzelnen Ländern abhängt und dass die Verfol-
gung einer soliden makroökonomischen Politik auf allen Ebe-
nen erheblich zur Neubelebung des Wirtschaftswachstums
beitragen könnte; 

4. bittet die Weltbank, den Internationalen Währungs-
fonds, die regionalen Entwicklungsbanken und die sonstigen
zuständigen Institutionen, im Einklang mit ihrem jeweiligen
Mandat die Entwicklungsdimensionen noch stärker in ihre
Strategien und Politiken einzubinden und die in diesen Strate-
gien und Politiken genannten Grundsätze voll umzusetzen,
insbesondere die Ziele eines armutsmindernden Wachstums
und der Verringerung der Armut; 

5. stellt fest, dass die Entwicklungsländer insgesamt
nach wie vor einen Nettoabfluss von Finanzmitteln zu ver-
zeichnen haben, und ersucht den Generalsekretär, in fortlau-
fender Zusammenarbeit mit den internationalen Finanzinstitu-
tionen und anderen zuständigen Organen die Gründe dafür und
die sich daraus ergebenden Konsequenzen in seinem Bericht
zu diesem Tagesordnungspunkt umfassend zu analysieren; 

6. stellt außerdem fest, dass manche Entwicklungslän-
der einen Nettozufluss von Finanzmitteln aufweisen, und er-
sucht den Generalsekretär, in fortlaufender Zusammenarbeit
mit den internationalen Finanzinstitutionen und anderen zu-
ständigen Organen die Gründe dafür und die sich daraus erge-
benden Konsequenzen in seinem Bericht zu diesem Tagesord-
nungspunkt umfassend zu analysieren; 

7. unterstreicht, wie wichtig die Förderung der interna-
tionalen Finanzstabilität und eines nachhaltigen Wachstums
ist, und begrüßt die diesbezüglichen Anstrengungen des Inter-
nationalen Währungsfonds und des Forums für Finanzstabili-
tät sowie die Tatsache, dass der Internationale Währungs- und
Finanzausschuss geprüft hat, wie die Instrumente zur Förde-
rung der internationalen Finanzstabilität und zur Verbesserung
der Krisenprävention verfeinert werden können, unter ande-
rem durch eine ausgewogene Überwachung, namentlich auf
regionaler Ebene, und durch eine genauere Überwachung der

Kapitalmärkte und der Länder, die in struktureller und regio-
naler Hinsicht von Bedeutung sind, mit dem Ziel, unter ande-
rem Probleme und Gefahren frühzeitig zu erkennen und dabei
auch Schuldentragfähigkeitsanalysen einzusetzen, geeignete
grundsatzpolitische Maßnahmen zu fördern, eventuell finan-
zielle und andere Instrumente zur Verhinderung der Entste-
hung oder Ausbreitung von Finanzkrisen bereitzustellen und
die Transparenz makroökonomischer Daten und statistischer
Informationen über internationale Kapitalströme weiter zu er-
höhen; 

8. unterstreicht außerdem, wie wichtig Anstrengungen
auf nationaler Ebene zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit
gegen finanzielle Risiken sind, und begrüßt in diesem Zusam-
menhang die in den letzten Jahren erzielten Fortschritte, be-
tont, wie wichtig es ist, die Schuldenlast eines Landes und sei-
ne Fähigkeit zum Schuldendienst bei der Verhütung wie auch
bei der Lösung von Krisen besser zu bewerten, und begrüßt die
laufenden Arbeiten des Internationalen Währungsfonds zur
Bewertung der Schuldentragfähigkeit;

9. erkennt an, dass die multilaterale Überwachung auch
weiterhin im Mittelpunkt der Krisenpräventionsmaßnahmen
stehen muss und dass diese Überwachung nicht nur auf krisen-
anfällige Länder, sondern auf die Stabilität des gesamten Sy-
stems gerichtet sein soll; 

10. erklärt erneut, dass Maßnahmen zur Abfederung der
Auswirkungen übermäßiger Schwankungen der kurzfristigen
Kapitalströme und zur Verbesserung der Transparenz der Fi-
nanzströme und der Informationen darüber wichtig sind und
erwogen werden müssen; 

11. nimmt Kenntnis von den Auswirkungen von Finanz-
krisen auf Entwicklungs- und Transformationsländer, unab-
hängig von ihrer Größe, beziehungsweise der Gefahr ihrer An-
steckung und begrüßt in diesem Zusammenhang die Anstren-
gungen, die die internationalen Finanzinstitutionen bei ihrer
Unterstützung für die Länder unternehmen, um ihre Palette
von Finanzfazilitäten und Finanzmitteln unter Einsatz eines
breiten Spektrums von Maßnahmen, nach Bedarf und soweit
angezeigt unter Berücksichtigung der Konjunkturzyklen so-
wie unter gebührender Beachtung eines soliden Finanzma-
nagements und der besonderen Umstände eines jeden Falles
fortlaufend anzupassen und so derartige Krisen rechtzeitig und
angemessen verhindern beziehungsweise darauf reagieren zu
können; 

12. unterstreicht, wie wichtig wettbewerbsfähige und
allseits offene private und öffentliche Finanzmärkte sind, um
Ersparnisse zu mobilisieren und in produktive Investitionen zu
lenken und so einen wesentlichen Beitrag zu den nationalen
Entwicklungsbemühungen und zu einer entwicklungsfördern-
den internationalen Finanzarchitektur zu leisten; 

13. bittet die internationalen Finanz- und Bankinstitutio-
nen, zu erwägen, die Mechanismen der Risikobewertung
transparenter zu gestalten, stellt fest, dass im Rahmen der vom
Privatsektor durchgeführten Bewertungen der hoheitlichen
Länderrisiken in größtmöglichem Umfang strenge, objektive
und transparente Parameter angewandt werden sollen, was32 A/61/136.
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durch qualitativ hochwertige Daten und Analysen erleichtert
werden kann, und ermutigt die zuständigen Entwicklungsin-
stitutionen, namentlich die Handels- und Entwicklungskonfe-
renz der Vereinten Nationen, sich weiter mit dieser Frage, ein-
schließlich ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Entwick-
lungsaussichten von Entwicklungsländern, zu befassen; 

14. unterstreicht die Bedeutung starker innerstaatlicher
Institutionen, wenn es darum geht, die Wirtschaftstätigkeit
und die Finanzstabilität mit dem Ziel der Herbeiführung von
Wachstum und Entwicklung zu fördern, unter anderem durch
eine solide makroökonomische Politik und durch Maßnah-
men zur Stärkung der regulatorischen Systeme des Unterneh-
mens-, Finanz- und Bankensektors, und unterstreicht außer-
dem, dass internationale Kooperationsinitiativen auf diesen
Gebieten den Zufluss von Kapital in die Entwicklungsländer
fördern sollen; 

15. nimmt Kenntnis von der Abhaltung der Jahrestagung
des Internationalen Währungsfonds im September 2006, be-
tont, wie wichtig eine rasche Einigung auf ein glaubwürdiges
und mit Fristen versehenes Paket von Quoten- und Stimm-
rechtsreformen in dem Fonds ist, verweist erneut auf die Not-
wendigkeit, die Frage der Ausweitung des Stimmrechts und
der Mitwirkung der Entwicklungsländer in den Bretton-
Woods-Institutionen wirksam anzugehen, legt den Bretton-
Woods-Institutionen nahe, weitere wirksame Maßnahmen zu
ergreifen, und bittet die Weltbank und den Fonds, weiter In-
formationen zu dieser Frage bereitzustellen und dabei auf die
bestehenden Kooperationsforen, einschließlich derjenigen un-
ter Beteiligung von Mitgliedstaaten, zurückzugreifen; 

16. betont, dass es unerlässlich ist, die wirksame und aus-
gewogene Mitwirkung der Entwicklungsländer an der Ausar-
beitung finanzieller Normen und Regeln zu gewährleisten, un-
terstreicht die Notwendigkeit, die freiwillige und stufenweise
Anwendung dieser Normen und Regeln als Beitrag zur Ver-
ringerung der Anfälligkeit für Finanzkrisen und der Anstek-
kungsgefahr sicherzustellen, und stellt fest, dass mehr als ein-
hundert Länder an einem gemeinsamen Programm der Welt-
bank und des Internationalen Währungsfonds zur Bewertung
des Finanzsektors teilgenommen oder ihre Bereitschaft zur
Teilnahme daran erklärt haben33; 

17. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag, Sonderzie-
hungsrechte für Entwicklungszwecke zuzuteilen, und ist der
Auffassung, dass jede Evaluierung der Zuteilung von Sonder-
ziehungsrechten in Übereinstimmung mit dem Übereinkom-
men über den Internationalen Währungsfonds und der gültigen
Geschäftsordnung des Fonds erfolgen muss, was die Berück-
sichtigung des weltweiten Bedarfs an Liquidität auf interna-
tionaler Ebene erfordert; 

18. nimmt außerdem Kenntnis von den im Internationa-
len Währungsfonds geführten ersten Erörterungen über ein
neues Liquiditätsinstrument, das Entwicklungsländern mit
Marktzugang, die eine solide Wirtschaftspolitik verfolgen,

aber dennoch weiter schockanfällig sind, Zugang zu erhöhter
finanzieller Unterstützung eröffnen würde; 

19. bittet die multilateralen und regionalen Entwick-
lungsbanken und Entwicklungsfonds, auch weiterhin eine ent-
scheidende Rolle bei der Deckung des Entwicklungsbedarfs
der Entwicklungs- und Transformationsländer zu spielen, so
auch nach Bedarf durch koordinierte Maßnahmen, und betont,
dass gestärkte regionale Entwicklungsbanken und subregiona-
le Finanzinstitutionen die nationalen und regionalen Entwick-
lungsanstrengungen mit flexibler finanzieller Unterstützung
flankieren und so die Eigenverantwortung und die Gesamtef-
fizienz steigern und zudem den Entwicklungsländern unter ih-
ren Mitgliedern als wichtige Quelle des Wissens und des Sach-
verstands dienen; 

20. fordert die multilateralen Finanzinstitutionen auf,
sich weiterhin darum zu bemühen, bei der grundsatzpoliti-
schen Beratung und der Bereitstellung technischer Hilfe und
finanzieller Unterstützung an die Mitgliedstaaten auf nationa-
ler Eigenverantwortung beruhenden Reform- und Entwick-
lungsstrategien zu folgen, den besonderen Erfordernissen und
Durchführungskapazitäten der Entwicklungs- und Transfor-
mationsländer gebührend Rechnung zu tragen und die negati-
ven Auswirkungen der Anpassungsprogramme auf die schwä-
cheren Gesellschaftsgruppen auf ein Mindestmaß zu reduzie-
ren und gleichzeitig zu bedenken, wie wichtig gleichstellungs-
orientierte Politiken und Strategien zu Gunsten der Beschäfti-
gung sowie zur Bekämpfung von Hunger und Armut sind; 

21. betont, dass es in Anbetracht der negativen Auswir-
kungen unangemessener Politiken notwendig ist, die Stan-
dards der Unternehmensführung und der öffentlichen Verwal-
tung fortlaufend zu verbessern, namentlich in Bezug auf Rech-
nungslegung, Rechnungsprüfung und Maßnahmen zur Ge-
währleistung der Transparenz; 

22. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

23. beschließt, den Unterpunkt „Internationales Finanz-
system und Entwicklung“ unter dem Punkt „Fragen der ma-
kroökonomischen Politik“ in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer zweiundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 61/188

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/420/Add.3, Ziff. 8)34.

61/188. Auslandsverschuldungskrise und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/203 vom 23. De-
zember 2003, 59/223 vom 22. Dezember 2004 und 60/187

33 Siehe A/59/218 und Corr.1, Ziff. 15. 
34 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der Be-
richterstatterin des Ausschusses vorgelegt.
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vom 22. Dezember 2005 über die Auslandsverschuldungskrise
und die Entwicklung, 

sowie unter Hinweis auf die Internationale Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung und ihr Ergebnis35, in dem aner-
kannt wird, dass eine nachhaltige Schuldenfinanzierung ein
wichtiges Element zur Mobilisierung von Ressourcen für öf-
fentliche und private Investitionen ist, 

ferner unter Hinweis auf die am 8. September 2000 verab-
schiedete Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen36,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 200537,
sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom

30. Juni 2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbe-
zogenen Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele und der anderen international
vereinbarten Entwicklungsziele, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003, 

mit Befriedigung feststellend, dass die Entwicklungsländer
als Gruppe im vergangenen Jahr ihre Auslandsverschuldungs-
situation verbessern konnten, jedoch besorgt darüber, dass ei-
nige Entwicklungsländer mit niedrigem und mittlerem Ein-
kommen nach wie vor Schwierigkeiten haben, eine dauerhafte
Lösung für ihre Auslandsverschuldungsprobleme zu finden,
was ihre nachhaltige Entwicklung beeinträchtigen könnte, 

es begrüßend, dass die Initiative für hochverschuldete ar-
me Länder diese Länder in die Lage versetzt hat, ihre Ausga-
ben für das Gesundheits- und das Bildungswesen und andere
soziale Dienste im Einklang mit den nationalen Prioritäten und
Entwicklungsplänen und den international vereinbarten Ent-
wicklungszielen, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, erheblich zu erhöhen, 

unter Begrüßung der Multilateralen Entschuldungsinitia-
tive38, die es den hochverschuldeten armen Ländern ermögli-
chen wird, ihre Ausgaben für das Gesundheits- und das Bil-
dungswesen und andere soziale Dienste im Einklang mit den
nationalen Prioritäten und Entwicklungsplänen erheblich zu
erhöhen, 

betonend, wie wichtig es ist, die Probleme derjenigen
hochverschuldeten armen Länder zu bewältigen, die Schwie-

rigkeiten bei der Erreichung des Abschlusspunkts im Rahmen
der Initiative für hochverschuldete arme Länder haben, und
mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass sich einige
hochverschuldete arme Länder nach wie vor einer erheblichen
Schuldenlast gegenübersehen und es nach dem Erreichen des
Abschlusspunkts im Rahmen der Initiative vermeiden müssen,
erneut eine untragbare Schuldenlast anzuhäufen, 

sowie betonend, dass die Schuldentragfähigkeit eine we-
sentliche Grundlage für Wachstum ist, und unterstreichend,
wie wichtig die Schuldentragfähigkeit für die Anstrengungen
zur Erreichung der nationalen Entwicklungsziele, einschließ-
lich der Millenniums-Entwicklungsziele, ist und dass die Län-
der die durch Schuldenerleichterungen, insbesondere durch
Schuldenabbau und Schuldenerlass, freigesetzten Mittel für
Maßnahmen zur Beseitigung der Armut und zur Herbeifüh-
rung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums und einer nach-
haltigen Entwicklung sowie zur Erreichung der international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele, verwenden sollten, 

davon überzeugt, dass ein verbesserter Marktzugang für
Güter und Dienstleistungen, die für die Entwicklungsländer im
Hinblick auf die Ausfuhr von Interesse sind, erheblich zur
Schuldentragfähigkeit in diesen Ländern beiträgt, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs39;

2. betont, dass eine rasche, wirksame, umfassende und
dauerhafte Lösung für die Schuldenprobleme der Entwick-
lungsländer von besonderer Bedeutung ist, da die Schuldenfi-
nanzierung und -erleichterung eine wichtige Quelle von Kapi-
tal für das Wirtschaftswachstum und die Entwicklung sein
kann;

3. betont außerdem, dass Gläubiger und Schuldner die
Verantwortung für die Verhütung untragbarer Verschuldungs-
situationen teilen müssen; 

4. erklärt erneut, dass die Schuldentragfähigkeit vom
Zusammenwirken zahlreicher Faktoren auf internationaler
und nationaler Ebene abhängt, betont, dass die landesspezifi-
schen Gegebenheiten und die Auswirkungen externer Schocks
bei Schuldentragfähigkeitsanalysen berücksichtigt werden
sollten, unterstreicht, dass für die endgültige Beurteilung der
Schuldentragfähigkeit nicht ausschließlich ein einziger Indi-
kator herangezogen werden sollte, erkennt in diesem Zusam-
menhang zwar die Notwendigkeit an, transparente und ver-
gleichbare Indikatoren heranzuziehen, bittet jedoch gleichzei-
tig den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank, bei
ihrer Bewertung der Schuldentragfähigkeit den grundlegen-
den Veränderungen Rechnung zu tragen, die unter anderem
durch Naturkatastrophen, Konflikte und Veränderungen der
globalen Wachstumsaussichten oder der Austauschrelationen
verursacht werden, insbesondere bei den rohstoffabhängigen
Entwicklungsländern, sowie weiter Informationen zu dieser
Frage bereitzustellen und dabei auf die bestehenden Koopera-

35 Report of the International Conference on Financing for Development,
Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publication,
Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch verfüg-
bar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
36 Siehe Resolution 55/2.
37 Siehe Resolution 60/1. 
38 Von der im Rahmen der beiden Initiativen vorgenommenen Entschul-
dung wird erwartet, dass sie den Schuldenbestand von 29 hochverschul-
deten armen Ländern, die den Entscheidungspunkt erreicht haben, um fast
90 Prozent senken wird. „Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initia-
tive and Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) – Status of Implemen-
tation“ (Initiative für hochverschuldete arme Länder (HIPC) und Multi-
laterale Entschuldungsinitiative (MDRI) – Stand der Umsetzung), erstellt
von Mitarbeitern der Internationalen Entwicklungsorganisation und des
Internationalen Währungsfonds (August 2006). 39 A/61/152.
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tionsforen, einschließlich derjenigen unter Beteiligung von
Mitgliedstaaten, zurückzugreifen; 

5. unterstreicht, dass die langfristige Schuldentragfä-
higkeit unter anderem vom Wirtschaftswachstum, der Mobi-
lisierung einheimischer Ressourcen und den Exportaussichten
der Schuldnerländer und damit von der Schaffung eines ent-
wicklungsfördernden internationalen Umfelds, von Fort-
schritten bei der Verfolgung einer soliden makroökonomi-
schen Politik, einem transparenten und wirksamen ordnungs-
politischen Rahmen sowie von der erfolgreichen Überwin-
dung von Problemen bei der Strukturentwicklung abhängt; 

6. begrüßt die Einführung der Multilateralen Entschul-
dungsinitiative38 und fordert ihre vollständige und rasche
Durchführung sowie die Bereitstellung zusätzlicher Mittel, um
sicherzustellen, dass die Finanzkapazität der internationalen
Finanzinstitutionen nicht verringert wird; 

7. betont in diesem Zusammenhang, dass Schuldener-
leichterung kein Ersatz für andere Finanzierungsquellen ist;

8. fordert die Geber nachdrücklich auf, dafür zu sorgen,
dass sie die von ihnen zugesagten Mittel für die Multilaterale
Entschuldungsinitiative und die Initiative für die hochver-
schuldeten armen Länder zusätzlich zu den bestehenden Hilfs-
zahlungen entrichten, und unterstreicht, dass die Geber die den
betreffenden Finanzinstitutionen entstehenden Kosten für die
Multilaterale Entschuldungsinitiative auf der Grundlage einer
gerechten Lastenteilung unbedingt voll erstatten müssen; 

9. stellt mit Besorgnis fest, dass trotz der erzielten Fort-
schritte einige Länder nach Erreichen des Abschlusspunkts der
Initiative für hochverschuldete arme Länder keine dauerhafte
Schuldentragfähigkeit herbeiführen konnten, betont, wie
wichtig es ist, eine verantwortungsbewusste Kreditvergabe
und -aufnahme zu fördern, und dass es notwendig ist, diesen
Ländern bei der Steuerung ihrer Kreditaufnahme behilflich zu
sein und eine Anhäufung untragbarer Schulden zu vermeiden,
namentlich durch den Einsatz von Zuschüssen und Krediten zu
Vorzugsbedingungen, unterstreicht, wie wichtig die gemein-
samen Rahmenleitlinien des Internationalen Währungsfonds
und der Weltbank zur Schuldentragfähigkeit von Ländern mit
niedrigem Einkommen sind, um sicherstellen zu helfen, dass
neue Kreditaufnahmen seitens der Länder, die die Multilate-
rale Entschuldungsinitiative durchlaufen haben, ihre langfri-
stige Schuldentragfähigkeit nicht untergraben, sieht der Über-
prüfung der Rahmenleitlinien mit Interesse entgegen und be-
fürwortet die Anwendung der verbesserten Rahmenleitlinien
bei Entscheidungen über Kreditvergabe und -aufnahme; 

10. begrüßt und befürwortet die Bemühungen der hoch-
verschuldeten armen Länder, fordert sie auf, ihre innerstaatli-
chen Politiken und ihr Wirtschaftsmanagement unter anderem
durch Armutsbekämpfungsstrategien weiter zu verbessern
und ein der Entwicklung des Privatsektors, dem Wirtschafts-
wachstum und der Armutsminderung förderliches innerstaat-
liches Umfeld zu schaffen, wozu ein stabiler makroökonomi-
scher Rahmen, transparente und rechenschaftspflichtige Sy-
steme für öffentliche Finanzen, ein gesundes Wirtschafts- und
ein berechenbares Investitionsklima gehören, bittet in diesem
Zusammenhang alle Gläubiger, private wie öffentliche, die an

der Initiative für hochverschuldete arme Länder noch nicht in
vollem Umfang mitwirken, sich erheblich stärker an der
Durchführung von Entschuldungsmaßnahmen zu beteiligen,
und bittet die internationalen Finanzinstitutionen und die Ge-
bergemeinschaft um die fortgesetzte Bereitstellung einer an-
gemessenen und ausreichend konzessionären Finanzierung; 

11. betont, dass Schuldenerleichterungen eine entschei-
dende Rolle bei der Freisetzung von Mitteln spielen können,
die dann für Maßnahmen zur Beseitigung der Armut, zur Her-
beiführung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums und einer
nachhaltigen Entwicklung sowie zur Erreichung der interna-
tional vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Mil-
lenniums-Entwicklungsziele, verwendet werden sollten, und
fordert die Länder in diesem Zusammenhang nachdrücklich
auf, die durch Schuldenerleichterung, insbesondere durch
Schuldenabbau und Schuldenerlass, freigesetzten Mittel für
diese Ziele zu verwenden; 

12. fordert die Erwägung zusätzlicher Maßnahmen und
Initiativen zur Gewährleistung der langfristigen Schuldentrag-
fähigkeit durch eine erhöhte zuschussbasierte Finanzierung
und den 100-prozentigen Erlass der öffentlichen multilatera-
len und bilateralen Schulden der hochverschuldeten armen
Länder und nach Bedarf und je nach Fall die Erwägung einer
erheblichen Schuldenerleichterung oder -umstrukturierung für
Entwicklungsländer mit niedrigem und mittlerem Einkom-
men, deren Schuldenlast untragbar ist und die nicht Teil der In-
itiative für hochverschuldete arme Länder sind, sowie die Un-
tersuchung von Mechanismen zur umfassenden Bewältigung
der Schuldenprobleme dieser Länder; 

13. legt dem Pariser Club nahe, bei der Behandlung der
Schulden von Schuldnerländern mit niedrigem und mittlerem
Einkommen, die nicht Teil der Initiative für hochverschuldete
arme Länder sind, neben ihren Finanzierungslücken auch ihre
mittelfristige Schuldentragfähigkeit zu berücksichtigen, und
nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Évian-Ansatz des
Pariser Clubs, der auf die spezifischen Bedürfnisse der Schuld-
nerländer zugeschnittene Entschuldungsbedingungen vor-
sieht, unter Beibehaltung des Schuldenerlasses für hochver-
schuldete arme Länder; 

14. betont die Notwendigkeit einer gezielten Auseinan-
dersetzung mit den Schuldenproblemen der Entwicklungslän-
der mit mittlerem Einkommen und betont in diesem Zusam-
menhang, wie wichtig der Évian-Ansatz des Pariser Clubs als
praktisches Mittel zur Auseinandersetzung mit dieser Frage
ist; 

15. bittet die Gläubiger und die Schuldner, zur Erleich-
terung der Schuldenlast der Entwicklungsländer mit niedri-
gem und mittlerem Einkommen, deren Schuldenlast untragbar
ist und die die Zugangsvoraussetzungen für die Initiative für
hochverschuldete arme Länder nicht erfüllen, auch weiterhin
nach Bedarf und dem Einzelfall angemessen Mechanismen
wie beispielsweise die Schuldenumwandlung einzusetzen,
und nimmt Kenntnis von den Erörterungen und Analysen des
Pariser Clubs zu dem Vorschlag über eine Umwandlung von
Schulden in Beteiligungen bei Projekten zur Erreichung der
Millenniums-Entwicklungsziele; 
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16. betont, dass weiter wirksame Maßnahmen ergriffen
werden müssen, vorzugsweise innerhalb der bestehenden Rah-
menbedingungen, um die Schuldenprobleme der am wenig-
sten entwickelten Länder zu bewältigen, namentlich durch den
Erlass multilateraler und bilateraler Schulden der am wenig-
sten entwickelten Länder bei öffentlichen wie privaten Gläu-
bigern;

17. bittet die Weltbank und den Internationalen Wäh-
rungsfonds erneut, die Gesamtauswirkungen der Rahmenleit-
linien zur Schuldentragfähigkeit der Länder mit niedrigem
Einkommen weiter zu beobachten, fordert Transparenz bei der
Erstellung der Bewertungen der Politik und der Institutionen
der einzelnen Länder und nimmt Kenntnis von der Offenle-
gung der von der Internationalen Entwicklungsorganisation
erstellten landesspezifischen Leistungsbewertungen, die Be-
standteil der Rahmenleitlinien sind; 

18. stellt fest, dass Ratingagenturen eine wichtige Rolle
spielen, wenn es um den Zugang eines Landes zu den interna-
tionalen Kapitalmärkten und die Kosten der dort aufgenom-
menen Kredite geht, fordert in diesem Zusammenhang die in-
ternationalen Finanz- und Bankinstitutionen auf, zu erwägen,
die Risikobewertungsmechanismen transparenter zu gestal-
ten, und stellt fest, dass bei den vom Privatsektor durchgeführ-
ten Bewertungen der hoheitlichen Länderrisiken in größtmög-
lichem Umfang strenge, objektive und transparente Parameter
angewandt werden sollten, was durch hochwertige Daten und
Analysen erleichtert werden kann; 

19. bittet die Geberländer, unter Berücksichtigung lan-
desspezifischer Schuldentragfähigkeitsanalysen ihre Bemü-
hungen um die Aufstockung der bilateralen Zuschüsse für Ent-
wicklungsländer als möglichen Beitrag zur mittel- bis langfri-
stigen Schuldentragfähigkeit fortzusetzen, und erkennt an,
dass die Länder in der Lage sein müssen, unter Aufrechterhal-
tung der Schuldentragfähigkeit Investitionen zu tätigen, unter
anderem in das Gesundheits- und das Bildungswesen; 

20. begrüßt und fordert Bemühungen seitens der interna-
tionalen Gemeinschaft um Flexibilität und betont die Notwen-
digkeit, diese Bemühungen fortzusetzen, wenn es darum geht,
den Entwicklungsländern in Postkonfliktsituationen, insbe-
sondere denjenigen, die hochverschuldet und arm sind, bei er-
sten Wiederaufbaumaßnahmen im Hinblick auf ihre wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung behilflich zu sein; 

21. begrüßt außerdem und bittet um Bemühungen der
Gläubiger, im Einzelfall flexibel auf die verschuldungsbezo-
genen Anliegen der von Naturkatastrophen betroffenen Ent-
wicklungsländer einzugehen;

22. begrüßt ferner und fordert Anstrengungen seitens der
internationalen Gemeinschaft, um den Aufbau institutioneller
Kapazitäten zur Bewirtschaftung finanzieller Vermögenswer-
te und Verbindlichkeiten in den Entwicklungsländern zu un-
terstützen und das nachhaltige Schuldenmanagement als fe-
sten Bestandteil nationaler Entwicklungsstrategien zu stärken; 

23. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen, den Internationalen Währungsfonds und
die Weltbank, in Zusammenarbeit mit den Regionalkommis-
sionen, Entwicklungsbanken und anderen zuständigen multi-

lateralen Finanzinstitutionen und Interessenträgern ihre Ko-
operation bei Kapazitätsaufbaumaßnahmen auf dem Gebiet
des Schuldenmanagements in Entwicklungsländern fortzuset-
zen; 

24. fordert alle Mitgliedstaaten sowie das System der
Vereinten Nationen auf und bittet die Bretton-Woods-Institu-
tionen sowie den Privatsektor, geeignete Maßnahmen und In-
itiativen zu ergreifen, um die Verpflichtungen, Übereinkünfte
und Beschlüsse der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der
Vereinten Nationen, insbesondere soweit sie die Frage des
Auslandsverschuldungsproblems der Entwicklungsländer be-
treffen, umzusetzen; 

25. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der eine um-
fassende und sachbezogene Analyse der Auslandsverschul-
dungssituation und der Schuldendienstprobleme der Entwick-
lungsländer einschließt; 

26. beschließt, den Unterpunkt „Auslandsverschuldungs-
krise und Entwicklung“ unter dem Punkt „Fragen der makro-
ökonomischen Politik“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
zweiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/189

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/420/Add.4, Ziff. 15)40.

61/189. Internationales Jahr der Naturfasern 2009
Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmend von der am 25. November 2005 verab-
schiedeten Resolution 3/2005 der Konferenz der Ernährungs-
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen41,

sowie davon Kenntnis nehmend, dass die in zahlreichen
Ländern gewonnenen vielfältigen Naturfasern eine wichtige
Einkommensquelle für die Bauern sind und daher als Beitrag
zur Ernährungssicherheit und zur Beseitigung der Armut und
somit auch zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungszie-
le eine wichtige Rolle spielen können,

1. beschließt, das Jahr 2009 zum Internationalen Jahr
der Naturfasern zu erklären; 

2. bittet die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen, die Begehung des Jahres in Zu-
sammenarbeit mit Regierungen, regionalen und internationa-
len Organisationen, nichtstaatlichen Organisationen, dem Pri-
vatsektor und den zuständigen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen zu erleichtern sowie die Generalversamm-
lung über die diesbezüglichen Fortschritte unterrichtet zu hal-
ten; 

40 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der Be-
richterstatterin des Ausschusses vorgelegt.
41 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of the
Conference of FAO, Thirty-third Session, Rome, 19–26 November 2005
(C 2005/REP).
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3. fordert die Regierungen und die zuständigen regio-
nalen und internationalen Organisationen auf, freiwillige Bei-
träge zu entrichten und das Jahr auch anderweitig zu unterstüt-
zen;

4. bittet die nichtstaatlichen Organisationen und den
Privatsektor, freiwillige Beiträge für das Jahr zu entrichten und
es zu unterstützen;

5. legt allen Regierungen, dem System der Vereinten
Nationen und allen anderen Akteuren nahe, das Jahr dafür zu
nutzen, das Bewusstsein für die Wichtigkeit dieser Naturpro-
dukte zu erhöhen.

RESOLUTION 61/190

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/420/Add.4, Ziff. 15)42.

61/190. Rohstoffe
Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/224 vom 22. Dezem-
ber 2004 und unter Betonung der dringenden Notwendigkeit,
ihre vollständige Durchführung sicherzustellen,

sowie unter Hinweis auf die am 8. September 2000 von den
Staats- und Regierungschefs verabschiedete Millenniums-Er-
klärung der Vereinten Nationen43, das am 16. September 2005
verabschiedete Ergebnis des Weltgipfels 200544 und ihre Re-
solution 60/265 vom 30. Juni 2006 über die Weiterverfolgung
der entwicklungsbezogenen Ergebnisse des Weltgipfels 2005,
einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele und der an-
deren international vereinbarten Entwicklungsziele,

ferner unter Hinweis auf die Internationale Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung und ihre Ergebnisse45,

unter Hinweis auf den Durchführungsplan des Weltgipfels
für nachhaltige Entwicklung46,

sowie unter Hinweis auf das Aktionsprogramm für die am
wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2001-201047

und die Ergebnisse der am 18. und 19. September 2006 in New
York abgehaltenen Tagung auf hoher Ebene der einundsech-
zigsten Tagung der Generalversammlung über die umfassende
globale Halbzeitüberprüfung der Durchführung des Aktions-

programms für die am wenigsten entwickelten Länder für die
Dekade 2001-201048 und Kenntnis nehmend von dem Least
Developed Countries Report, 2004 (Bericht über die am we-
nigsten entwickelten Länder 2004)49,

Kenntnis nehmend von der Erklärung und dem Aktions-
plan von Arusha über afrikanische Rohstoffe, die auf der vom
21. bis 23. November 2005 in Arusha (Vereinigte Republik
Tansania) abgehaltenen Konferenz der Handelsminister der
Afrikanischen Union über Rohstoffe verabschiedet wurden50

und die sich der Exekutivrat der Afrikanischen Union auf sei-
ner vom 16. bis 21. Januar 2006 in Khartum abgehaltenen ach-
ten ordentlichen Tagung zu eigen machte51, 

sowie Kenntnis nehmend von den Berichten des Handels-
und Entwicklungsrats über seine vom 27. September bis 2. Ok-
tober und am 10. Oktober 2006 in Genf abgehaltene dreiund-
fünfzigste Tagung52 und seine vom 8. bis 11. Mai, vom 12. bis
15. Juni und vom 3. bis 10. Oktober 2006 in Genf abgehaltene
dreiundzwanzigste Sondertagung53, 

in der Erkenntnis, dass viele Entwicklungsländer in hohem
Maß auf Grundstoffe als Hauptquelle der Exporteinnahmen,
der Beschäftigung, der Einkommensschaffung und der inlän-
dischen Ersparnis sowie als treibende Kraft der Investitionen,
des Wirtschaftswachstums und der sozialen Entwicklung an-
gewiesen sind,

höchst besorgt darüber, dass trotz des jüngsten Anstiegs ei-
niger Rohstoffpreise die tieferen Ursachen für tendenziell
rückläufige Preise anderer Rohstoffe, einschließlich Proble-
men in Bezug auf die Angebotskapazität, Schwierigkeiten bei
der wirksamen Beteiligung an Wertschöpfungsketten und die
mangelnde Diversifizierung der Produktions- und Exportba-
sis, nicht angegangen wurden, was viele Entwicklungsländer
daran hindert, vollen Nutzen aus den derzeitigen positiven Be-
dingungen zu ziehen,

in der Erkenntnis, dass der Rohstoffhandel ein grundlegen-
der Bestandteil des internationalen Handels ist, 

Kenntnis nehmend von den in der Erklärung von Rom zur
Welternährungssicherheit und in dem Aktionsplan des Welter-
nährungsgipfels54 enthaltenen Zielen sowie von dem Ergebnis-

42 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der Be-
richterstatterin des Ausschusses vorgelegt.
43 Siehe Resolution 55/2.
44 Siehe Resolution 60/1.
45 Report of the International Conference on Financing for Development,
Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publication,
Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch verfüg-
bar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
46 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
47 A/CONF.191/13, Kap. II.

48 Siehe Resolution 61/1.
49 United Nations publication, Sales No. E.04.II.D.27.
50 African Union, Dokument AU/Min/Com/Decl.Rev.1.
51 Siehe A/60/693, Anlage II, Beschluss EX.CL/Dec.253 (VIII).
52 A/61/15 (Part IV). Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Re-
cords of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 15.
53 A/61/15 (Part III). Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Re-
cords of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 15. 
54 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of the
World Food Summit, 13–17 November 1996 (WFS 96/REP), erster Teil,
Anhang. In Deutsch verfügbar unter http://www.bmelv.de/cln_044/
nn_752468/DE/10-Internationales/Welternaehrung/RechtAufNahrung/
ErklaerungRom1996.html__nnn=true (Erklärung) und http://
www.bmelv.de/cln_044/nn_752468/DE/10-Internationales/Welternaeh-
rung/RechtAufNarung/Welternaehrungsgipfel1996.html__nnn=true
(Aktionsplan).
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dokument des Welternährungsgipfels: Fünf Jahre danach55, in
dem das Versprechen, Hunger und Armut zu beseitigen, erneut
bekräftigt wird,

1. wiederholt, wie wichtig es ist, den Beitrag des Roh-
stoffsektors zu einem dauerhaften Wirtschaftswachstum und
zu einer nachhaltigen Entwicklung zu maximieren und gleich-
zeitig die Diversifizierungsanstrengungen in den rohstoffab-
hängigen Entwicklungsländern fortzusetzen;

2. erinnert an das Potenzial der regionalen Integration
und Kooperation, wenn es darum geht, die Wirksamkeit der
traditionellen Rohstoffsektoren zu steigern und die Diversifi-
zierungsanstrengungen zu unterstützen;

3. erkennt an, dass auf die entwickelten Länder zwei
Drittel der Importe nichtenergetischer Rohstoffe entfallen, und
erklärt, dass flankierende internationale Politiken und Maß-
nahmen dringend notwendig sind, um das Funktionieren der
Rohstoffmärkte durch effiziente und transparente Preisbil-
dungsmechanismen, namentlich Rohstoffbörsen, zu verbes-
sern; 

4. erklärt erneut, wie wichtig es ist, den Süd-Süd-Han-
del und die Investitionen im Rohstoffbereich auszuweiten; 

5. betont, dass die stark von Grundstoffen abhängigen
Entwicklungsländer auch weiterhin eine Innenpolitik und ein
institutionelles Umfeld fördern müssen, welche die Diversifi-
zierung und Liberalisierung des Handels- und des Exportsek-
tors begünstigen und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen; 

6. bekräftigt, dass jedes Land selbst die Hauptverant-
wortung für seine wirtschaftliche und soziale Entwicklung
trägt, und erkennt an, dass ein wirksames und förderliches Um-
feld auf nationaler wie internationaler Ebene unter anderem ei-
nen soliden makroökonomischen Rahmen, wettbewerbsfähige
Märkte, klar definierte Eigentumsrechte, ein attraktives Inve-
stitionsklima, eine gute Regierungsführung, die Abwesenheit
von Korruption und eine gut konzipierte Ordnungspolitik, die
das öffentliche Interesse wahrt und das Vertrauen der Öffent-
lichkeit in das Wirken des Marktes stärkt, voraussetzt; 

7. bekräftigt außerdem die in der Ministererklärung von
Doha56, der Ministererklärung von Hongkong57 und dem Be-
schluss des Allgemeinen Rates der Welthandelsorganisation
vom 1. August 200458 eingegangenen Verpflichtungen, die
Entwicklungsländer und die am wenigsten entwickelten Län-
der sinnvoll in das multilaterale Handelssystem zu integrieren,
und fordert den erfolgreichen und raschen Abschluss der Han-
delsverhandlungen der Doha-Runde unter vollständiger Ver-
wirklichung der Entwicklungsdimensionen des Arbeitspro-
gramms von Doha; 

8. bekundet ihre Besorgnis über die Aussetzung der
Handelsverhandlungen der Doha-Runde und fordert, dass sie
rasch wieder aufgenommen werden und zu einem entwick-
lungsorientierten Ergebnis führen, das mit dem in der Mini-
stererklärung von Doha vereinbarten Mandat, dem vom All-
gemeinen Rat der Welthandelsorganisation in seinem Be-
schluss vom 1. August 2004 verabschiedeten Rahmen und der
Ministererklärung von Hongkong in vollem Einklang steht;

9. fordert die entwickelten Länder und die Entwick-
lungsländer, die nach eigenen Angaben dazu in der Lage sind,
auf, im Einklang mit der Ministererklärung von Hongkong
dauerhaft zoll- und kontingentfreien Marktzugang für alle Er-
zeugnisse aus allen am wenigsten entwickelten Ländern zu ge-
währen;

10. ermutigt die Entwicklungsländer, mit der erforderli-
chen Unterstützung durch die Geberländer und die internatio-
nale Gemeinschaft konkrete Rohstoffpolitiken auszuarbeiten,
um dazu beizutragen, die Ausweitung des Handels, die Ver-
ringerung der Anfälligkeit und die Verbesserung der Existenz-
grundlagen und der Ernährungssicherheit zu erleichtern, in-
dem sie

a) ein förderliches Umfeld für die Beteiligung von länd-
lichen Produzenten und Kleinbauern schaffen;

b) die Diversifizierung des Rohstoffsektors fortsetzen
und seine Wettbewerbsfähigkeit in den stark von Rohstoffen
abhängigen Entwicklungsländern stärken;

c) die Technologieentwicklung fördern und die Infor-
mationssysteme, die Institutionen und die personellen Res-
sourcen verbessern; 

11. betont, dass der Erlass oder die Durchsetzung von
Maßnahmen, die zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit
von Menschen, Tieren und Pflanzen erforderlich sind, nicht
auf eine Weise vorgenommen werden sollen, die eine willkür-
liche oder ungerechtfertigte Verwendung nichttarifärer Maß-
nahmen, von Schranken außerhalb des Handelsbereichs oder
anderer Standards mit dem Ziel, den Marktzugang für Erzeug-
nisse aus Entwicklungsländern auf unfaire Weise zu beschrän-
ken, darstellen würde, bekräftigt in diesem Zusammenhang,
dass die Entwicklungsländer eine stärkere Rolle bei der For-
mulierung unter anderem von Sicherheits-, Umwelt- und Ge-
sundheitsnormen übernehmen sollen, und erkennt die Not-
wendigkeit an, die stärkere und sinnvolle Mitwirkung der Ent-
wicklungsländer an der Arbeit der zuständigen internationalen
normsetzenden Organisationen zu erleichtern;

12. fordert die zuständigen internationalen Organisatio-
nen und die entwickelten Länder auf, den Kapazitätsaufbau zu
unterstützen, ermutigt den Privatsektor, die Entwicklungslän-
der im Rahmen der Verantwortlichkeit und Rechenschafts-
pflicht der Unternehmen sowie verantwortungsbewusster Un-
ternehmenspraktiken in die Lage zu versetzen, Maßnahmen
durchzuführen, die für die Erfüllung der Marktanforderungen
und -standards, unter anderem der Qualitätskontrollnormen,
geeignet und notwendig sind, und bittet die zuständigen zwi-
schenstaatlichen Organisationen, Verfahren für die Ausarbei-
tung von Produkt- und Prozessnormen festzulegen, die den In-
teressen und Fähigkeiten der Entwicklungsländer Rechnung

55 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of the
World Food Summit: five years later, 10–13 June 2002, erster Teil, An-
hang; siehe auch A/57/499, Anlage.
56 Siehe A/C.2/56/7, Anlage.
57 World Trade Organization, Dokument WT/MIN(05)/DEC. Verfügbar
unter http://docsonline.wto.org.
58 World Trade Organization, Dokument WT/L/579. Verfügbar unter
http://docsonline.wto.org.
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tragen, ohne das legitime Ziel der entwickelten Länder wie der
Entwicklungsländer zu gefährden, das Leben oder die Gesund-
heit von Menschen, Tieren und Pflanzen im Einklang mit dem
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen und den einschlä-
gigen Übereinkünften der Welthandelsorganisation zu schüt-
zen;

13. bittet die internationalen Finanzorganisationen, die
sonstigen Geber und die Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen, die operativen Modalitäten im inter-
nationalen Rohstoffsektor erneut zu beleuchten sowie Finanz-
und Risikomanagementfazilitäten und -programme zu erwä-
gen;

14. betont, dass technische Hilfe und Kapazitätsaufbau
zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Rohstoffprodu-
zenten besonders wichtig sind, und fordert die Gebergemein-
schaft nachdrücklich auf, die Mittel für speziell auf Rohstoffe
ausgerichtete finanzielle und technische Hilfe, insbesondere
für den Aufbau personeller und institutioneller Kapazitäten
und die Entwicklung der Infrastruktur in den Entwicklungs-
ländern, aufzustocken, damit sie ihre institutionellen Engpässe
und Transaktionskosten abbauen und ihren Rohstoffhandel
und die Erschließung ihrer Rohstoffe im Einklang mit den na-
tionalen Entwicklungsplänen ausweiten können;

15. betont, wie wichtig die öffentliche Entwicklungshilfe
für die Landwirtschaft und die ländliche Entwicklung ist, und
fordert in diesem Zusammenhang die Gebergemeinschaft auf,
ihre Hilfe in diesen Sektoren zu verstärken und ihre finanzielle
und technische Unterstützung für Aktivitäten zu erhöhen, de-
ren Ziel es ist, Rohstofffragen, insbesondere die Bedürfnisse
und Probleme der rohstoffabhängigen Entwicklungsländer,
anzugehen;

16. bittet die Entwicklungsländer, in Zusammenarbeit
mit den entwickelten Ländern und den zuständigen internatio-
nalen Organisationen mittel- und langfristige Rohstoffent-
wicklungsprogramme aufzustellen, die darauf gerichtet sind,
die Forschung zur Produktdiversifizierung zu verstärken und
die Produktion, die Produktivität, die Wertschöpfung und die
Wettbewerbsfähigkeit der Entwicklungsländer in Bezug auf
Rohstoffe zu verbessern;

17. unterstreicht die Notwendigkeit, den Gemeinsamen
Fonds für Rohstoffe zu stärken, und ermutigt ihn, in Zusam-
menarbeit mit dem Internationalen Handelszentrum
UNCTAD/WTO, der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen und anderen zuständigen Organen die
Tätigkeiten seines Zweiten Kontos in den Entwicklungslän-
dern mit Hilfe seines Lieferkettenkonzepts weiter zu verstär-
ken, das darauf gerichtet ist, den Marktzugang zu verbessern,
eine zuverlässigere Versorgung zu gewährleisten, die Diver-
sifizierung und die Wertschöpfung zu erhöhen, die Wettbe-
werbsfähigkeit der Rohstoffe zu steigern, die Marktkette zu
stärken, die Marktstrukturen zu verbessern, die Exportbasis
auszuweiten und die wirksame Teilhabe aller Interessenträger
zu gewährleisten;

18. fordert die entwickelten Länder, die Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen und die ande-
ren zuständigen internationalen Organisationen auf, Schu-

lungs- und Aufklärungsprogramme zu unterstützen, die sich
mit der Funktionsweise von Rohstoffbörsen und ihrer entwick-
lungsorientierten Nutzung für die Unterstützung und Förde-
rung von Kleinbauern und die Unterstützung von Kapazitäts-
aufbauprogrammen in Entwicklungsländern im Einklang mit
den nationalen Entwicklungsplänen befassen;

19. bekräftigt die Rolle, die der Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen bei der umfassenden
Auseinandersetzung mit Rohstofffragen im Einklang mit den
einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung und den
Bestimmungen des von der Konferenz auf ihrer elften Tagung
verabschiedeten Konsenses von São Paulo59 zukommt, und
fordert in diesem Zusammenhang die Gebergemeinschaft auf,
die erforderlichen Ressourcen bereitzustellen, damit die Kon-
ferenz diese Aktivitäten durchführen kann;

20. bekundet ihre Besorgnis darüber, dass die auf der elf-
ten Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver-
einten Nationen eingesetzte Internationale Arbeitsgruppe für
Rohstoffe noch nicht gebildet wurde, und fordert alle Interes-
senträger auf, freiwillige finanzielle Unterstützung zu leisten,
damit die Arbeitsgruppe rasch gebildet werden kann;

21. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung in Zusammenarbeit
mit dem Sekretariat der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen einen Bericht mit Empfehlungen über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen und über die
weltweiten Trends und Aussichten im Rohstoffbereich Bericht
zu erstatten;

22. beschließt, den Unterpunkt „Rohstoffe“ unter dem
Punkt „Fragen der makroökonomischen Politik“ in die vorläu-
fige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzu-
nehmen.

RESOLUTION 61/191

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/421, Ziff. 13)60.

61/191. Weiterverfolgung und Umsetzung der Ergebnisse
der Internationalen Konferenz über Entwick-
lungsfinanzierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die vom 18. bis 22. März 2002 in Mon-
terrey (Mexiko) abgehaltene Internationale Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung und auf ihre Resolutionen
56/210 B vom 9. Juli 2002, 57/250 vom 20. Dezember 2002,
57/270 B vom 23. Juni 2003, 57/272 und 57/273 vom 20. De-
zember 2002, 58/230 vom 23. Dezember 2003, 59/225 vom
22. Dezember 2004 und 60/188 vom 22. Dezember 2005 sowie
die Resolutionen des Wirtschafts- und Sozialrats 2002/34 vom
26. Juli 2002, 2003/47 vom 24. Juli 2003, 2004/64 vom
16. September 2004 und 2006/45 vom 28. Juli 2006, 

59 TD/412, Teil II.
60 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der Be-
richterstatterin des Ausschusses vorgelegt.
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sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
200561,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom
30. Juni 2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbe-
zogenen Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele und der anderen international
vereinbarten Entwicklungsziele, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs62,

nach Behandlung der vom Präsidenten des Wirtschafts-
und Sozialrats vorgelegten Zusammenfassung der am
24. April 2006 in New York auf hoher Ebene abgehaltenen
Sondertagung des Rates mit den Bretton-Woods-Institutionen,
der Welthandelsorganisation und der Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen63,

mit Anerkennung das Angebot der Regierung Katars be-
grüßend, im Einklang mit Ziffer 73 des Konsenses von Mon-
terrey64 und Resolution 60/188 die internationale Folgekonfe-
renz zur Überprüfung der Umsetzung der Ergebnisse der In-
ternationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung aus-
zurichten,

1. beschließt, dass die Internationale Folgekonferenz
über Entwicklungsfinanzierung zur Überprüfung der Umset-
zung des Konsenses von Monterrey in der zweiten Jahreshälfte
2008 in Doha stattfinden wird, wobei das genaue Datum von
der Generalversammlung in Abstimmung mit dem Gastland
und unter gebührender Berücksichtigung des regulären Sit-
zungskalenders der Vereinten Nationen festzulegen ist; 

2. beschließt außerdem, im Einklang mit Resolution
60/188 den Vorbereitungsprozess für die Überprüfungskonfe-
renz während der laufenden Tagung der Versammlung einzu-
leiten, und ersucht zu diesem Zweck die Präsidentin der Ver-
sammlung, ab 2007 direkte zwischenstaatliche Plenarkonsul-
tationen zu allen die Überprüfungskonferenz betreffenden
Fragen unter Beteiligung aller Mitgliedstaaten und der wich-
tigsten institutionellen Interessenträger im Prozess der Ent-
wicklungsfinanzierung abzuhalten, und beschließt in diesem
Zusammenhang, dass diese Konsultationen offen, integrativ
und transparent sein müssen; 

3. erklärt erneut, dass die Überprüfungskonferenz dazu
dienen soll, die erzielten Fortschritte zu bewerten, die Ziele
und Verpflichtungen zu bekräftigen, die besten Verfahrens-
weisen und die gewonnenen Erkenntnisse auszutauschen so-
wie die angetroffenen Hindernisse und Zwänge, die Maßnah-
men und Initiativen zu ihrer Überwindung und wichtige Maß-
nahmen zur weiteren Umsetzung ebenso wie neue Herausfor-
derungen und Themen aufzuzeigen;

4. bekräftigt ihre Entschlossenheit, eingedenk der Not-
wendigkeit, die Wirksamkeit des Folgeprozesses zu dem Kon-
sens von Monterrey zu erhöhen, auch weiterhin von den be-
stehenden institutionellen Regelungen zur Überprüfung der
Umsetzung des Konsenses von Monterrey64 gemäß Ziffer 69
des Konsenses von Monterrey und entsprechend der Resolu-
tion 57/270 B vollen Gebrauch zu machen, darunter von den
von der Versammlung veranstalteten Dialogen auf hoher Ebe-
ne und den Frühjahrstagungen des Wirtschafts- und Sozialrats
mit den Bretton-Woods-Institutionen, der Welthandelsorgani-
sation und der Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver-
einten Nationen; 

5. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass sich alle maß-
geblichen Interessenträger auf allen Ebenen in vollem Umfang
an der Umsetzung des Konsenses von Monterrey beteiligen,
und betont außerdem, wie wichtig ihre volle Teilnahme am
Monterrey-Folgeprozess ist, im Einklang mit der Geschäfts-
ordnung der Generalversammlung, insbesondere den bei der
Konferenz und ihrem Vorbereitungsprozess angewandten Ak-
kreditierungsverfahren und Teilnahmemodalitäten;

6. beschließt, den Dialog auf hoher Ebene über Ent-
wicklungsfinanzierung 2007 zu einem von der Präsidentin der
Generalversammlung in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten
konkret festzulegenden Termin im vierten Quartal 2007 abzu-
halten; 

7. beschließt außerdem, den Dialog auf hoher Ebene
2007 nach den Modalitäten für den Dialog auf hoher Ebene
2005 abzuhalten, die in der Resolution 59/293 der Generalver-
sammlung vom 27. Mai 2005 beschrieben sind;

8. ersucht den Generalsekretär, eine Mitteilung über
den Arbeitsplan des Dialogs auf hoher Ebene auszuarbeiten;

9. beschließt, den Punkt „Weiterverfolgung und Umset-
zung der Ergebnisse der Internationalen Konferenz über Ent-
wicklungsfinanzierung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
zweiundsechzigsten Tagung aufzunehmen; 

10. ersucht den Generalsekretär, als Beitrag zu dem Dia-
log auf hoher Ebene unter dem genannten Punkt einen Bericht
über die Erfüllung der auf der Internationalen Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung vereinbarten Verpflichtungen vor-
zulegen, der in voller Zusammenarbeit mit den wichtigsten in-
stitutionellen Interessenträgern zu erstellen ist. 

RESOLUTION 61/192

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/422/Add.1 und Corr.1, Ziff. 24)65.

61 Siehe Resolution 60/1.
62 A/61/253.
63 A/61/81-E/2006/73.
64 Report of the International Conference on Financing for Development,
Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publication,
Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch verfüg-
bar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.

65 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Angola, Bangladesch, Barbados, Be-
larus, Bolivien, Brasilien, Brunei Darussalam, Burundi, China, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik,
Eritrea, Frankreich, Gambia, Grenada, Griechenland, Honduras, Irland,
Israel, Italien, Japan, Kambodscha, Kenia, Kirgisistan, Kongo, Kroatien,
Kuba, Lesotho, Libanon, Malawi, Marokko, Mexiko, Monaco, Mongolei,
Mosambik, Österreich, Peru, Philippinen, Sambia, Simbabwe, Singapur,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Tadschikistan, Thailand, Tu-
nesien, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam und
Zypern.
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61/192. Internationales Jahr der sanitären Grundversor-
gung 2008

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Rio-Erklärung über Umwelt und
Entwicklung66, die Agenda 2167, das Programm für die weitere
Umsetzung der Agenda 2168, die Erklärung von Johannesburg
über nachhaltige Entwicklung69 und den Durchführungsplan
des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung („Durchfüh-
rungsplan von Johannesburg“)70 sowie den Konsens von Mon-
terrey der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinan-
zierung71, 

in Bekräftigung der Verpflichtung, die Agenda 21, das Pro-
gramm für die weitere Umsetzung der Agenda 21, den Durch-
führungsplan von Johannesburg, insbesondere die terminge-
bundenen Ziele und Zielvorgaben, und die anderen internatio-
nal vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millen-
niums-Entwicklungsziele, umzusetzen, 

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 200572,

in Bekräftigung der Notwendigkeit, den Entwicklungslän-
dern bei ihren Bemühungen zur Seite zu stehen, im Rahmen
ihrer nationalen Entwicklungsstrategien integrierte Pläne zur
Bewirtschaftung der Wasserressourcen und zur effizienten
Wassernutzung zu erarbeiten und Zugang zu einwandfreiem
Trinkwasser und grundlegenden sanitären Einrichtungen be-
reitzustellen, im Einklang mit der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen73 und dem Durchführungsplan von Johan-
nesburg, indem namentlich der Anteil der Menschen, die hy-
gienisches Trinkwasser nicht erreichen oder es sich nicht lei-
sten können und die keinen Zugang zu grundlegenden sanitä-
ren Einrichtungen haben, bis 2015 halbiert wird,

sowie in Bekräftigung der Notwendigkeit, im Kontext der
Internationalen Aktionsdekade „Wasser – Quelle des Lebens“
2005-2015 ergänzend zu Wasser auch die sanitäre Grundver-
sorgung zu berücksichtigen, 

in Anerkennung der laufenden Arbeiten im System der
Vereinten Nationen und der Arbeiten anderer zwischenstaat-
licher Organisationen auf dem Gebiet der sanitären Grundver-
sorgung, 

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem Beitrag des
Beirats für Wasser- und Sanitärversorgung und seinen Arbei-
ten zum Hashimoto-Aktionsplan, einem Kompendium was-
serbezogener Maßnahmen, die die in Betracht kommenden
Akteure gegebenenfalls in Betracht ziehen sollten, 

höchst besorgt über die langsamen und unzureichenden
Fortschritte bei der Eröffnung des Zugangs zu grundlegenden
sanitären Diensten und sich der Auswirkungen bewusst, die
das Fehlen einer sanitären Grundversorgung auf die mensch-
liche Gesundheit, die Armutsminderung, die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung sowie auf die Umwelt, insbesondere
auf die Wasserressourcen, hat,

davon überzeugt, dass Fortschritte erzielt werden können,
wenn sich alle Staaten, so auch auf nationaler und lokaler Ebe-
ne, sowie die Organisationen der Vereinten Nationen, die re-
gionalen und internationalen Organisationen, die Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft und andere maßgebliche Interessen-
träger aktiv engagieren und tätig werden,

1. beschließt, das Jahr 2008 zum Internationalen Jahr
der sanitären Grundversorgung zu erklären; 

2. ersucht die Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaft-
liche und Soziale Angelegenheiten, als Koordinierungsstelle
für das Jahr zu fungieren und rasch sachdienliche Vorschläge
zu möglichen Aktivitäten auf allen Ebenen, einschließlich
möglicher Finanzierungsquellen, auszuarbeiten;

3. fordert die Staaten sowie die subregionalen, regiona-
len und internationalen Organisationen und die anderen in Be-
tracht kommenden Interessenträger, namentlich den Privat-
sektor und die Zivilgesellschaft, auf, freiwillige Beiträge zu
leisten;

4. ermutigt alle Mitgliedstaaten sowie das System der
Vereinten Nationen und alle anderen in Betracht kommenden
Interessenträger, das Jahr zu nutzen, um das Bewusstsein für
die Bedeutung der sanitären Grundversorgung zu schärfen und
Maßnahmen auf allen Ebenen zu fördern und dabei unter an-
derem die von der Kommission für Nachhaltige Entwicklung
auf ihrer dreizehnten Tagung verabschiedeten Politikempfeh-
lungen sowie gegebenenfalls die einschlägigen Empfehlungen
im Hashimoto-Aktionsplan zu berücksichtigen;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

66 Report of the United Nations Conference on Environment and Develop-
ment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted by the
Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und Korri-
gendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf.
67 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/agenda21/agenda_21.pdf.
68 Resolution S-19/2, Anlage.
69 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
70 Ebd., Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
71 Report of the International Conference on Financing for Development,
Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publication,
Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch verfüg-
bar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
72 Siehe Resolution 60/1.
73 Siehe Resolution 55/2.
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RESOLUTION 61/193
Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/422/Add.1 und Corr.1, Ziff. 24)74.

61/193. Internationales Jahr der Wälder 2011
Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu der Nicht rechts-
verbindlichen, maßgeblichen Grundsatzerklärung für einen
weltweiten Konsens über die Bewirtschaftung, Erhaltung und
nachhaltige Entwicklung aller Arten von Wäldern75 und der
Agenda 2176, die auf der Konferenz der Vereinten Nationen
über Umwelt und Entwicklung verabschiedet wurden, der Mil-
lenniums-Erklärung der Vereinten Nationen77, die auf dem
Millenniums-Gipfel 2000 verabschiedet wurde, sowie der Er-
klärung von Johannesburg über nachhaltige Entwicklung78

und dem Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige
Entwicklung79, die auf dem 2002 in Johannesburg (Südafrika)
abgehaltenen Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung verab-
schiedet wurden,

unter Hinweis auf das Übereinkommen über die biologi-
sche Vielfalt80, das Rahmenübereinkommen der Vereinten Na-
tionen über Klimaänderungen81, das Übereinkommen der Ver-
einten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den
von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Län-

dern, insbesondere in Afrika82, und andere einschlägige Über-
einkünfte, die sich mit der Komplexität der die Wälder betref-
fenden Fragen befassen,

in der Erkenntnis, dass Wälder und eine nachhaltige Wald-
bewirtschaftung maßgeblich zur nachhaltigen Entwicklung,
zur Armutsbeseitigung und zur Erreichung der international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele, beitragen können,

unter Hinweis auf den Beschluss 2006/230 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 24. Juli 2006,

unter Betonung der Notwendigkeit einer nachhaltigen Be-
wirtschaftung aller Arten von Wäldern, einschließlich sensi-
bler Waldökosysteme,

in der Überzeugung, dass auf allen Ebenen konzertierte,
gezielte bewusstseinsbildende Maßnahmen durchgeführt wer-
den sollen, um die nachhaltige Bewirtschaftung, die Erhaltung
und die nachhaltige Entwicklung aller Arten von Wäldern zum
Nutzen heutiger und künftiger Generationen zu stärken,

1. beschließt, das Jahr 2011 zum Internationalen Jahr
der Wälder zu erklären;

2. ersucht das Sekretariat des Waldforums der Verein-
ten Nationen, Teil der Sekretariats-Hauptabteilung Wirt-
schaftliche und Soziale Angelegenheiten, in Zusammenarbeit
mit den Regierungen, der Waldpartnerschaft und den interna-
tionalen, regionalen und subregionalen Organisationen und
Prozessen sowie den in Betracht kommenden wichtigen Grup-
pen als Koordinierungsstelle für die Durchführung des Jahres
zu fungieren;

3. bittet insbesondere die Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen, die den Vorsitz
der Waldpartnerschaft führt, die Durchführung des Jahres im
Rahmen ihres Mandats zu unterstützen;

4. fordert die Regierungen, die zuständigen regionalen
und internationalen Organisationen und die wichtigen Grup-
pen auf, die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Jahr zu
unterstützen, unter anderem durch freiwillige Beiträge, und ih-
re einschlägigen Aktivitäten mit dem Jahr zu verbinden;

5. ermutigt die Mitgliedstaaten, die internationalen Or-
ganisationen und die wichtigen Gruppen, freiwillige Partner-
schaften zu bilden, um die Aktivitäten im Zusammenhang mit
dem Jahr auf lokaler und nationaler Ebene zu erleichtern und
zu fördern, so indem sie Nationalkomitees einsetzen oder Ko-
ordinierungsstellen in ihren jeweiligen Ländern benennen;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über
den Stand der Vorbereitungen für das Jahr vorzulegen.

74 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Afghanistan, Albanien, Andorra, An-
gola, Argentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Belarus, Belize, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Ecuador, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Gabun, Gambia, Ge-
orgien, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Indonesien, Iran
(Islamische Republik), Japan, Kambodscha, Kenia, Kongo, Kroatien, Le-
sotho, Libanon, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Marokko, Mexiko, Mol-
dau, Mongolei, Nicaragua, Palau, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen,
Polen, Russische Föderation, Sambia, Senegal, Serbien, Sierra Leone,
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Spanien, Sudan, Suriname, Swasiland,
Thailand, Togo, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Vereinigte Republik
Tansania, Vietnam, und Zentralafrikanische Republik.
75 Report of the United Nations Conference on Environment and Develop-
ment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted by the
Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und Korri-
gendum), Resolution 1, Anlage III.
76 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/agenda21/agenda_21.pdf.
77 Siehe Resolution 55/2.
78 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
79 Ebd., Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
80 United Nations, Treaty Series, Vol. 1760, Nr. 30619. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1993 II S. 1741; LGBl. 1998 Nr. 39; öBGBl.
Nr. 213/1995; AS 1995 1408.
81 Ebd., Vol. 1771, Nr. 30822. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1993 II
S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994; AS 1994 1052.

82 Ebd., Vol. 1954, Nr. 33480. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1997 II
S. 1468; LGBl. 2000 Nr. 69; öBGBl. III Nr. 139/1997; AS 2003 788.
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RESOLUTION 61/194
Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 170 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und keiner Ent-
haltung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/422/Add.1 und Corr.1,
Ziff. 24)83:

Dafür: Ägypten, Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bah-
rain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chi-
le, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guate-
mala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jorda-
nien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Kolumbien, Ko-
moren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Mal-
ta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moldau, Monaco, Mongolei, Mon-
tenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nieder-
lande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-
Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Ru-
mänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São
Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Si-
erra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri
Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-
Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivari-
sche Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikani-
sche Republik, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Kanada, Marshallinseln, Palau, Vereinigte
Staaten von Amerika.

Enthaltung: Keine.

61/194. Ölteppich an der libanesischen Küste

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Ergebnisse der Konferenz der Verein-
ten Nationen über die Umwelt des Menschen, insbesondere
des Grundsatzes 7 der Erklärung der Konferenz84, in dem die
Staaten ersucht werden, alle im Rahmen des Möglichen lie-
genden Maßnahmen zu ergreifen, um die Verschmutzung der
Meere zu verhindern,

unter Betonung der Notwendigkeit, die Meeresumwelt im
Einklang mit dem Völkerrecht zu schützen und zu erhalten,

unter Berücksichtigung der Rio-Erklärung von 1992 über
Umwelt und Entwicklung85, insbesondere des Grundsatzes 16,
wonach grundsätzlich der Verursacher die Kosten der Ver-
schmutzung zu tragen hat, sowie unter Berücksichtigung von
Kapitel 17 der Agenda 2186, 

mit großer Besorgnis von der Umweltkatastrophe Kennt-
nis nehmend, die durch die Zerstörung der in unmittelbarer Nä-
he des Elektrizitätskraftwerks Dschije (Libanon) gelegenen
Öllagertanks durch die israelische Luftwaffe am 15. Juli 2006
verursacht wurde, bei der sich ein die gesamte libanesische
Küste bedeckender und sich darüber hinaus erstreckender Öl-
teppich bildete,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Hilfe, die von
Geberländern und internationalen Organisationen zu Gunsten
der raschen Wiederherstellung und des raschen Wiederauf-
baus Libanons über bilaterale und multilaterale Kanäle, na-
mentlich die am 31. August 2006 abgehaltene Stockholmer
Konferenz für den raschen Wiederaufbau Libanons, angebo-
ten wurde,

1. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die nachteiligen
Auswirkungen, die die Zerstörung der in unmittelbarer Nähe
des Elektrizitätskraftwerks Dschije (Libanon) gelegenen Öl-
lagertanks durch die israelische Luftwaffe auf die Herbeifüh-
rung einer nachhaltigen Entwicklung in Libanon hat;

2. ist der Auffassung, dass der Ölteppich die Küste Li-
banons stark verschmutzt und dadurch schwerwiegende Fol-
gen für die menschliche Gesundheit, die biologische Vielfalt,
die Fischerei und den Tourismus und damit wiederum für die
Existenzgrundlagen und die Wirtschaft Libanons verursacht
hat;

3. fordert die Regierung Israels auf, die Verantwortung
dafür zu übernehmen, die Regierung Libanons für die Kosten
der Beseitigung der durch die Zerstörung verursachten Um-
weltschäden, einschließlich der Wiederherstellung der Mee-
resumwelt, rasch und angemessen zu entschädigen;

4. ermutigt die Mitgliedstaaten, die regionalen und in-
ternationalen Organisationen, die regionalen und internationa-
len Finanzinstitutionen sowie die nichtstaatlichen Organisa-
tionen und den Privatsektor, der Regierung Libanons finanzi-
elle und technische Hilfe zu gewähren, um sie bei ihren An-
strengungen zu unterstützen, die verschmutzten Küsten- und
Meeresabschnitte Libanons zu reinigen und so das Ökosystem
des Landes zu erhalten;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung unter dem Punkt
„Nachhaltige Entwicklung“ einen Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution vorzulegen.

83 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Frankreich, Griechenland, Spanien, Südafrika
(im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder
der Gruppe der 77 sind, und Chinas) und Zypern.
84 Siehe Report of the United Nations Conference on the Human Environ-
ment, Stockholm, 5–16 June 1972 (A/CONF.48/14/Rev.1), Erster Teil,
Kap. I.

85 Report of the United Nations Conference on Environment and Develop-
ment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted by the
Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und Korri-
gendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf.
86 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/agenda21/agenda_21.pdf.
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RESOLUTION 61/195

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/422/Add.1 und Corr.1, Ziff. 24)87.

61/195. Umsetzung der Agenda 21, des Programms für die
weitere Umsetzung der Agenda 21 und der Ergeb-
nisse des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/199 vom 20. De-
zember 2000, 56/226 vom 24. Dezember 2001, 57/253 vom
20. Dezember 2002 und 57/270 A und B vom 20. Dezember
2002 beziehungsweise 23. Juni 2003 sowie ihre Resolutionen
58/218 vom 23. Dezember 2003, 59/227 vom 22. Dezember
2004 und 60/193 vom 22. Dezember 2005, 

sowie unter Hinweis auf die Rio-Erklärung über Umwelt
und Entwicklung88, die Agenda 2189, das Programm für die
weitere Umsetzung der Agenda 2190, die Erklärung von Johan-
nesburg über nachhaltige Entwicklung91 und den Durchfüh-
rungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
(„Durchführungsplan von Johannesburg“)92 sowie den Kon-
sens von Monterrey der Internationalen Konferenz über Ent-
wicklungsfinanzierung93, 

in Bekräftigung der Verpflichtung, die Agenda 21, das Pro-
gramm für die weitere Umsetzung der Agenda 21, den Durch-
führungsplan von Johannesburg, insbesondere die terminge-
bundenen Ziele und Zielwerte, und die anderen international
vereinbarten Ziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, umzusetzen, 

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 200594, 

in Bekräftigung der auf der elften Tagung der Kommission
für Nachhaltige Entwicklung gefassten Beschlüsse, 

unter erneutem Hinweis darauf, dass die nachhaltige Ent-
wicklung in ihren wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen

Aspekten ein Schlüsselelement des übergreifenden Rahmens
der Tätigkeiten der Vereinen Nationen bildet, und bekräfti-
gend, dass zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, sozialer
Entwicklung und Umweltschutz als voneinander abhängigen,
sich gegenseitig stärkenden Säulen der nachhaltigen Entwick-
lung auch weiterhin ein Gleichgewicht gewährleistet werden
muss, 

bekräftigend, dass die Beseitigung der Armut, die Verän-
derung nicht nachhaltiger Produktions- und Konsummuster
sowie der Schutz und die Bewirtschaftung der natürlichen Res-
sourcen, die die Grundlage der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung sind, die übergeordneten Ziele und die wesentli-
chen Voraussetzungen einer nachhaltigen Entwicklung dar-
stellen, 

in der Erkenntnis, dass die Beseitigung der Armut die größ-
te Herausforderung darstellt, mit der die Welt heute konfron-
tiert ist, und eine unabdingbare Voraussetzung für die nach-
haltige Entwicklung, insbesondere der Entwicklungsländer,
ist und dass ungeachtet dessen, dass jedes Land selbst die
Hauptverantwortung für seine nachhaltige Entwicklung und
die Bekämpfung der Armut trägt und die Rolle der nationalen
Politiken und Entwicklungsstrategien nicht genug betont wer-
den kann, konzertierte und konkrete Maßnahmen auf allen
Ebenen erforderlich sind, damit die Entwicklungsländer ihre
Ziele einer nachhaltigen Entwicklung erreichen können, die
sich aus den international vereinbarten Vorgaben und Zielen
betreffend die Armut ergeben, einschließlich derjenigen, die in
der Agenda 21, den einschlägigen Ergebnissen anderer Kon-
ferenzen der Vereinten Nationen und der Millenniums-Erklä-
rung der Vereinten Nationen95 enthalten sind, 

sowie in der Erkenntnis, dass eine gute Regierungsführung
in jedem Land und eine gute Weltordnungspolitik für die nach-
haltige Entwicklung unabdingbar sind, 

unter Hinweis darauf, dass der Durchführungsplan von Jo-
hannesburg die Kommission zur Anlaufstelle für die Erörte-
rung von Partnerschaften bestimmt hat, die der nachhaltigen
Entwicklung förderlich sind und dazu beitragen, dass die in der
Agenda 21, in dem Programm für die weitere Umsetzung der
Agenda 21 und in dem Durchführungsplan von Johannesburg
eingegangenen zwischenstaatlichen Verpflichtungen erfüllt
werden, 

sowie unter Hinweis auf den von der Kommission auf ihrer
elften Tagung gefassten Beschluss96, wonach die Kommission
während der Überprüfungsjahre erörtern soll, welchen Beitrag
die Partnerschaften zur Unterstützung der Umsetzung der
Agenda 21, des Programms für die weitere Umsetzung der
Agenda 21 und des Durchführungsplans von Johannesburg lei-
sten, mit dem Ziel, die gewonnenen Erfahrungen und die be-
sten Verfahrensweisen auszutauschen, Probleme, Lücken und
Zwänge aufzuzeigen und anzugehen und, falls erforderlich,

87 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
88 Report of the United Nations Conference on Environment and Develop-
ment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted by the
Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und Korri-
gendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf.
89 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/agenda21/agenda_21.pdf.
90 Resolution S-19/2, Anlage.
91 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
92 Ebd., Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
93 Report of the International Conference on Financing for Development,
Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publication,
Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch verfüg-
bar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
94 Siehe Resolution 60/1.

95 Siehe Resolution 55/2. 
96 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003, Sup-
plement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschn. A, Resolutionsentwurf I,
Ziff. 23 e).
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während der Grundsatzjahre weitere Leitlinien aufzustellen,
so auch in Bezug auf die Berichterstattung, 

mit Interesse den Zyklen des Arbeitsprogramms, das die
Kommission auf ihrer elften Tagung verabschiedet hat97, so-
wie ihren Beiträgen zur weiteren Umsetzung der Agenda 21,
des Programms für die weitere Umsetzung der Agenda 21 und
der Ergebnisse des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
entgegensehend, 

unter Hinweis auf den von der Kommission auf ihrer elften
Tagung gefassten98 und vom Wirtschafts- und Sozialrat in sei-
ner Resolution 2003/61 vom 25. Juli 2003 unterstützten Be-
schluss, wonach die Kommission auf ihren Grundsatztagun-
gen, die jeweils im April/Mai des zweiten Jahres des Tagungs-
zyklus stattfinden werden, Grundsatzentscheidungen zu prak-
tischen Maßnahmen und Optionen treffen wird, mit deren Hil-
fe die Umsetzung in den ausgewählten Themenkomplexen be-
schleunigt werden kann, unter Berücksichtigung der Erörte-
rungen auf der Zwischenstaatlichen Vorbereitungstagung, der
Berichte des Generalsekretärs sowie anderer sachdienlicher
Beiträge,

sowie unter Hinweis auf den von der Kommission auf ihrer
elften Tagung gefassten Beschluss99, wonach den Erörterun-
gen der Zwischenstaatlichen Vorbereitungstagung die Ergeb-
nisse der Überprüfungstagung und die Berichte des General-
sekretärs sowie andere sachdienliche Beiträge zugrunde liegen
werden und wonach der Vorsitz auf der Grundlage dieser Er-
örterungen zur Behandlung auf der Grundsatztagung den Ent-
wurf eines Verhandlungsdokuments erstellen wird, 

sich dessen bewusst, wie wichtig die Zwischenstaatliche
Vorbereitungstagung ist, um Politikoptionen und mögliche
Maßnahmen zur Überwindung der bei der Durchführung auf-
getretenen, während des Überprüfungsjahrs aufgezeigten
Zwänge und Hindernisse zu erörtern, 

mit Befriedigung feststellend, dass die Kommission auf ih-
rer vierzehnten Tagung eine eingehende Evaluierung der Fort-
schritte bei der Umsetzung der Agenda 21, des Programms für
die weitere Umsetzung der Agenda 21 und des Durchfüh-
rungsplans von Johannesburg vornahm, in deren Mittelpunkt
der Themenkomplex Energie zu Gunsten der nachhaltigen
Entwicklung, industrielle Entwicklung, Luftverschmut-
zung/Atmosphäre und Klimawandel stand und die bewährte
Praktiken sowie während des Durchführungsprozesses aufge-
tretene Zwänge und Hindernisse aufzeigte100, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Um-
setzung der Agenda 21, des Programms für die weitere Um-
setzung der Agenda 21 und der Ergebnisse des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung durchgeführt wurden101; 

2. erklärt erneut, dass die nachhaltige Entwicklung ein
Schlüsselelement des übergreifenden Rahmens der Tätigkei-
ten der Vereinen Nationen bildet, insbesondere für die Errei-
chung der international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-
schließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, und der im
Durchführungsplan von Johannesburg92 enthaltenen Ziele;

3. fordert die Regierungen, alle zuständigen internatio-
nalen und regionalen Organisationen, den Wirtschafts- und
Sozialrat, die Fonds und Programme der Vereinten Nationen,
die Regionalkommissionen und Sonderorganisationen, die in-
ternationalen Finanzinstitutionen, die Globale Umweltfazilität
und andere zwischenstaatliche Organisationen, im Einklang
mit ihrem jeweiligen Mandat, sowie wichtige Gruppen auf,
Maßnahmen zu ergreifen, um die wirksame Umsetzung und
Weiterverfolgung der auf dem Weltgipfel für nachhaltige Ent-
wicklung verabschiedeten Verpflichtungen, Programme und
termingebundenen Zielvorgaben sicherzustellen, und ermutigt
sie, über die in dieser Hinsicht erzielten konkreten Fortschritte
Bericht zu erstatten; 

4. fordert die wirksame Umsetzung der auf dem Welt-
gipfel für nachhaltige Entwicklung verabschiedeten Ver-
pflichtungen, Programme und termingebundenen Zielvorga-
ben und die Einhaltung der in dem Durchführungsplan von Jo-
hannesburg enthaltenen Bestimmungen in Bezug auf die Mit-
tel zur Umsetzung; 

5. erklärt erneut, dass die Kommission für Nachhaltige
Entwicklung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen
als das hochrangige für die nachhaltige Entwicklung zustän-
dige Organ fungiert und als Forum für die Behandlung von
Fragen in Bezug auf die Integration der drei Dimensionen der
nachhaltigen Entwicklung dient, und fordert die Regierungen
auf, die Arbeit der Kommission zu unterstützen; 

6. ermutigt die Regierungen, mit Vertretern der für
Energie zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung, industriel-
le Entwicklung, Luftverschmutzung/Atmosphäre und Klima-
wandel sowie Finanzen zuständigen Ministerien und Organi-
sationen auf entsprechender Ebene, einschließlich auf Mini-
sterebene, an der fünfzehnten Tagung der Kommission und an
ihrer Zwischenstaatlichen Vorbereitungstagung teilzuneh-
men; 

7. verweist auf den von der Kommission auf ihrer elften
Tagung gefassten Beschluss102, dass bei den Aktivitäten auf
Kommissionstagungen eine ausgewogene Mitwirkung von
Teilnehmern aus allen Regionen sowie eine ausgewogene Ver-
tretung von Frauen und Männern gewährleistet sein soll; 

8. bittet die Geberländer, zu erwägen, die Teilnahme
von Vertretern aus den Entwicklungsländern in den Bereichen
Energie zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung, industriel-
le Entwicklung, Luftverschmutzung/Atmosphäre und Klima-
wandel an der fünfzehnten Kommissionstagung und an ihrer
Zwischenstaatlichen Vorbereitungstagung zu unterstützen; 

97 Ebd., Resolutionsentwurf I.
98 Ebd., Ziff. 2 h)
99 Ebd., Ziff. 2 g).
100 Ebd., 2006, Supplement No. 9 (E/2006/29), Kap. II. 
101 A/61/258.

102 Official Records of the Economic and Social Council, 2003, Supple-
ment No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschn. A, Resolutionsentwurf I,
Ziff. 2 j).
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9. bekräftigt das Ziel, die Umsetzung der Agenda 2189

zu stärken, namentlich durch die Mobilisierung finanzieller
und technologischer Ressourcen sowie durch Programme zum
Kapazitätsaufbau, insbesondere zu Gunsten der Entwick-
lungsländer; 

10. bekräftigt außerdem das Ziel, die Beteiligung und
wirksame Mitwirkung der Zivilgesellschaft und anderer maß-
geblicher Interessenträger an der Umsetzung der Agenda 21 zu
stärken sowie die Transparenz und die breite Beteiligung der
Öffentlichkeit zu fördern; 

11. bekräftigt ferner die Notwendigkeit, die unternehme-
rische Verantwortung und Rechenschaftspflicht gemäß dem
Durchführungsplan von Johannesburg zu fördern; 

12. bekräftigt die Notwendigkeit, die Entstehung von
Kleinst- sowie kleinen und mittleren Unternehmen zu fördern,
namentlich durch Schulungs-, Bildungs- und Fortbildungs-
maßnahmen, mit besonderem Gewicht auf der Agroindustrie
als Quelle des Lebensunterhalts für ländliche Gemeinschaften; 

13. ersucht das Kommissionssekretariat, durch entspre-
chende Vorkehrungen für eine ausgewogene Vertretung wich-
tiger Gruppen aus den entwickelten Ländern und den Entwick-
lungsländern bei den Kommissionstagungen Sorge zu tragen; 

14. ersucht das Kommissionssekretariat außerdem, die
Teilnahme der in Betracht kommenden wichtigen Gruppen an
den Erörterungen der fünfzehnten Kommissionstagung, ein-
schließlich der Zwischenstaatlichen Vorbereitungstagung, zu
koordinieren; 

15. wiederholt ihre Bitte an die zuständigen Organisatio-
nen, Programme und Fonds der Vereinten Nationen, die Glo-
bale Umweltfazilität und die internationalen und regionalen
Finanz- und Handelsinstitutionen, im Rahmen ihres Mandats
aktiv an der Arbeit der Kommission mitzuwirken;

16. ersucht den Generalsekretär, seiner Berichterstattung
an die Kommission auf ihrer fünfzehnten Tagung angemesse-
ne Beiträge seitens aller Ebenen zugrunde zu legen und the-
menbezogene Berichte zu jeder der vier in dem Themenkom-
plex Energie zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung, indu-
strielle Entwicklung, Luftverschmutzung/Atmosphäre und
Klimawandel enthaltenen Fragen vorzulegen und dabei die
zwischen ihnen bestehenden Zusammenhänge zu berücksich-
tigen und die von der Kommission auf ihrer elften Tagung auf-
gezeigten Querschnittsthemen, einschließlich der Mittel zur
Umsetzung, einzugehen sowie die einschlägigen Bestimmun-
gen der Ziffern 10, 14 und 15 des von der Kommission auf ihrer
elften Tagung verabschiedeten Resolutionsentwurfs I103 zu be-
rücksichtigen; 

17. ermutigt die Regierungen und die Organisationen auf
allen Ebenen sowie die wichtigen Gruppen, einschließlich
Wissenschaftlern und Bildungssachverständiger, ergebnisori-
entierte Initiativen einzuleiten und Aktivitäten durchzuführen,
um die Arbeit der Kommission zu unterstützen und die Um-
setzung der Agenda 21, des Programms für die weitere Um-

setzung der Agenda 2190 und des Durchführungsplans von Jo-
hannesburg zu fördern und zu erleichtern, namentlich auch
durch freiwillige, eine Vielzahl von Interessenträgern verei-
nende Partnerschaftsinitiativen; 

18. unterstreicht, wie wichtig es ist, auf der fünfzehnten
Kommissionstagung ausreichend Zeit für alle während der
Grundsatztagung geplanten Aktivitäten vorzusehen, so auch
für Verhandlungen über Politikoptionen und mögliche Maß-
nahmen, und stellt in diesem Zusammenhang fest, wie wichtig
es ist, dass alle erforderlichen Dokumente, einschließlich des
durch den Vorsitz zu erstellenden Entwurfs des Verhandlungs-
dokuments, zur Behandlung vor Beginn der Tagung zur Ver-
fügung gestellt werden;

19. beschließt, den Unterpunkt „Umsetzung der Agen-
da 21, des Programms für die weitere Umsetzung der Agenda
21 und der Ergebnisse des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen, und ersucht den Generalsekre-
tär, auf der genannten Tagung einen Bericht über die Durch-
führung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 61/196
Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/422/Add.2, Ziff. 15)104.

61/196. Weiterverfolgung und Umsetzung der Strategie
von Mauritius für die weitere Durchführung des
Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwick-
lung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern

Die Generalversammlung,
in Bekräftigung der Erklärung von Barbados105 und des Ak-

tionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern106, die von der
Weltkonferenz über die nachhaltige Entwicklung der kleinen
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern verabschiedet
wurden, und unter Hinweis auf ihre Resolution 49/122 vom
19. Dezember 1994 über die Weltkonferenz,

sowie in Bekräftigung der Erklärung von Mauritius107 und
der Strategie von Mauritius für die weitere Durchführung des
Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der klei-
nen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern („Durchfüh-
rungsstrategie von Mauritius“)108, die von der Internationalen

103 Ebd., Kap. I, Abschn. A.

104 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
105 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April–6 May
1994 (United Nations publication, Sales No. E.94.I.18 und Korrigenda),
Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
106 Ebd., Anlage II. 
107 Report of the International Meeting to Review the Implementation of
the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island
Developing States, Port Louis, Mauritius, 10–14 January 2005 (United
Nations publication, Sales No. E.05.II.A.4 und Korrigendum), Kap. I, Re-
solution 1, Anlage I.
108 Ebd., Anlage II.
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Tagung zur Überprüfung der Durchführung des Aktionspro-
gramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaa-
ten unter den Entwicklungsländern am 14. Januar 2005 verab-
schiedet wurden, und unter Hinweis auf ihre Resolutionen
59/311 vom 14. Juli 2005 und 60/194 vom 22. Dezember 2005, 

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005109,
unter Begrüßung des von der Kommission für Nachhaltige

Entwicklung auf ihrer dreizehnten Tagung gefassten Be-
schlusses110, bei ihren Überprüfungstagungen entsprechend
den bestehenden Modalitäten einen Tag der Überprüfung der
Umsetzung der Durchführungsstrategie von Mauritius zu wid-
men, unter besonderer Berücksichtigung des Themenschwer-
punkts des betreffenden Jahres sowie etwaiger neuer Entwick-
lungen bei den Bemühungen der kleinen Inselentwicklungs-
länder um die Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung,
und den Generalsekretär zu ersuchen, der Kommission auf ih-
rer Überprüfungstagung einen Bericht über die Fortschritte
und Hindernisse in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung in
den kleinen Inselentwicklungsländern vorzulegen, der auch
Empfehlungen darüber enthält, wie die Durchführungsstrate-
gie von Mauritius besser umgesetzt werden kann,

anerkennend, dass es dringend geboten ist, aus allen Quel-
len Mittel für die wirksame Umsetzung der Durchführungs-
strategie von Mauritius zu mobilisieren,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs111;

2. begrüßt die neuerliche Verpflichtung der internatio-
nalen Gemeinschaft auf die Durchführung des Aktionspro-
gramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaa-
ten unter den Entwicklungsländern106;

3. fordert die Regierungen und alle zuständigen inter-
nationalen und regionalen Organisationen, die Fonds, Pro-
gramme, Sonderorganisationen und Regionalkommissionen
der Vereinten Nationen, die internationalen Finanzinstitutio-
nen, die Globale Umweltfazilität sowie andere zwischenstaat-
liche Organisationen und wichtige Gruppen nachdrücklich
auf, rechtzeitig Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung und
Weiterverfolgung der Erklärung von Mauritius107 und der
Durchführungsstrategie von Mauritius108 zu ergreifen, ein-
schließlich der weiteren Ausarbeitung und Umsetzung kon-
kreter Projekte und Programme;

4. verlangt, dass die auf der Internationalen Tagung zur
Überprüfung der Durchführung des Aktionsprogramms für die
nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den
Entwicklungsländern verabschiedeten Verpflichtungen, Pro-
gramme und Ziele umfassend und wirksam verwirklicht wer-
den und dass zu diesem Zweck die in der Durchführungsstra-
tegie von Mauritius enthaltenen Bestimmungen betreffend die
Mittel zur Umsetzung eingehalten werden, und legt den klei-
nen Inselentwicklungsländern und ihren Entwicklungspart-
nern nahe, auch künftig umfassende Konsultationen zu führen,

um weitere konkrete Projekte und Programme zur Umsetzung
der Durchführungsstrategie von Mauritius auszuarbeiten;

5. bittet die Kommission für Nachhaltige Entwicklung,
einen halben Tag ihrer Zwischenstaatlichen Vorbereitungsta-
gung der Erörterung von Politikoptionen für die Überwindung
der Hindernisse und Zwänge zu widmen, denen sich die klei-
nen Inselentwicklungsländer in den vier Themenbereichen der
Tagung gegenübersehen, und dabei die während der vierzehn-
ten Kommissionstagung vorgenommene Überprüfung der
Umsetzung der Durchführungsstrategie von Mauritius zu be-
rücksichtigen;

6. befürwortet die Verwirklichung von Partnerschafts-
initiativen im Rahmen der Durchführungsstrategie von Mau-
ritius zur Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung der
kleinen Inselentwicklungsländer;

7. ersucht den Generalsekretär erneut, die Gruppe Klei-
ne Inselentwicklungsländer in der Sekretariats-Hauptabtei-
lung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten zu stärken,
entsprechend der Forderung in ihren Resolutionen 57/262 vom
20. Dezember 2002, 58/213 A vom 23. Dezember 2003,
59/229 vom 22. Dezember 2004, 59/311 und 60/194, und for-
dert den Generalsekretär nachdrücklich auf, dafür zu sorgen,
dass die Gruppe unverzüglich und auf Dauer genügend Perso-
nal erhält, damit sie das breite Spektrum der ihr übertragenen
Aufgaben erfüllen kann, mit dem Ziel, die umfassende und
wirksame Umsetzung der Durchführungsstrategie von Mauri-
tius im Rahmen der vorhandenen Mittel, einschließlich durch
Mittelumschichtungen, zu erleichtern;

8. fordert die Bereitstellung neuer und zusätzlicher frei-
williger Mittel für die Neubelebung des Informationsnetzes für
die kleinen Inselentwicklungsländer;

9. ersucht die zuständigen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats
die Durchführungsstrategie von Mauritius durchgängig in ihr
Arbeitsprogramm zu integrieren und in ihrem jeweiligen Se-
kretariat eine Koordinierungsstelle für Angelegenheiten be-
treffend die kleinen Inselentwicklungsländer einzurichten;

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Weiterverfolgung und Umsetzung der Durchführungsstra-
tegie von Mauritius vorzulegen;

11. beschließt, den Unterpunkt „Weiterverfolgung und
Umsetzung der Strategie von Mauritius für die weitere Durch-
führung des Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwick-
lung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern“
unter dem Punkt „Nachhaltige Entwicklung“ in die vorläufige
Tagesordnung ihrer zweiundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 61/197

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/422/Add.2, Ziff. 15)112.

109 Siehe Resolution 60/1.
110 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Sup-
plement No. 9 (E/2005/29), Resolution 13/1.
111 A/61/277.

112 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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61/197. Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Erschließung
des Karibischen Meeres für die heutigen und die
kommenden Generationen

Die Generalversammlung,
in Bekräftigung der Grundsätze und Verpflichtungen, die

in der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung113 nieder-
gelegt sind, der Grundsätze, die in der Erklärung von Barba-
dos114, dem Aktionsprogramm für die nachhaltige Entwick-
lung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungslän-
dern115, der Erklärung von Johannesburg über nachhaltige Ent-
wicklung116 und dem Durchführungsplan des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan von Johannes-
burg“)117 enthalten sind, sowie der sonstigen einschlägigen Er-
klärungen und internationalen Übereinkünfte,

unter Hinweis auf die Erklärung und das Überprüfungsdo-
kument, die von der Generalversammlung auf ihrer zweiund-
zwanzigsten Sondertagung verabschiedet wurden118,

unter Berücksichtigung aller anderen einschlägigen Reso-
lutionen der Generalversammlung, namentlich der Resolutio-
nen 54/225 vom 22. Dezember 1999, 55/203 vom 20. Dezem-
ber 2000, 57/261 vom 20. Dezember 2002 und 59/230 vom
22. Dezember 2004,

sowie unter Berücksichtigung der Strategie von Mauritius
für die weitere Durchführung des Aktionsprogramms für die
nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den
Entwicklungsländern119,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005120,
sowie unter Hinweis auf das am 24. März 1983 in Carta-

gena de Indias (Kolumbien) unterzeichnete Übereinkommen
über den Schutz und die Erschließung der Meeresumwelt in
der Karibikregion121 und seine Protokolle, in denen der Begriff

der Karibikregion definiert wurde, zu dem auch das Karibische
Meer gehört,

in Bekräftigung des Seerechtsübereinkommens der Ver-
einten Nationen122, das den allgemeinen rechtlichen Rahmen
für Meerestätigkeiten vorgibt, und seinen grundlegenden Cha-
rakter betonend, in dem Bewusstsein, dass die Probleme des
Meeresraums eng miteinander verbunden sind und im Rahmen
eines integrierten, interdisziplinären und intersektoralen An-
satzes als Ganzes betrachtet werden müssen, 

in Bekräftigung der Bedeutung der nationalen, regionalen
und globalen Tätigkeit und Zusammenarbeit im Meeresbe-
reich, die von der Konferenz der Vereinten Nationen über Um-
welt und Entwicklung in Kapitel 17 der Agenda 21123 aner-
kannt wurde,

unter Hinweis auf die in diesem Bereich von der Interna-
tionalen Seeschifffahrts-Organisation geleistete Arbeit,

in Anbetracht dessen, dass der karibische Meeresraum eine
große Zahl von Staaten, Ländern und Hoheitsgebieten um-
fasst, die zum Großteil Entwicklungsländer und kleine Insel-
entwicklungsländer mit sensiblen Ökosystemen und struktur-
schwacher, störanfälliger Wirtschaft sind und außerdem unter
anderem unter den Auswirkungen ihrer begrenzten Kapazitä-
ten und Ressourcenbasis, ihres Finanzmittelbedarfs, ihrer ho-
hen Armut und der daraus resultierenden sozialen Probleme
sowie der Herausforderungen und Chancen der Globalisierung
und der Handelsliberalisierung stehen,

in dem Bewusstsein, dass das Karibische Meer über eine
einzigartige biologische Vielfalt und ein höchst sensibles Öko-
system verfügt,

betonend, dass die Länder der Karibik auf Grund von Kli-
maänderungen und -schwankungen und damit verbundenen
Phänomenen wie dem Anstieg des Meeresspiegels, dem El-
Niño-Phänomen und der zunehmenden Häufigkeit und
Schwere der durch Hurrikane, Überschwemmungen und Dür-
ren verursachten Naturkatastrophen in hohem Maße gefährdet
sind und dass sie darüber hinaus beispielsweise auch durch
Vulkanausbrüche, Flutwellen und Erdbeben verursachten Na-
turkatastrophen ausgesetzt sind, 

eingedenk dessen, dass sich die meisten karibischen Volks-
wirtschaften bei der Befriedigung ihrer Bedürfnisse und der
Verwirklichung ihrer Ziele im Hinblick auf die nachhaltige
Entwicklung stark auf ihre Küstengebiete und auf die Meeres-
umwelt im Allgemeinen stützen,

in dem Bewusstsein, dass die intensive Nutzung des Kari-
bischen Meeres für den Seetransport sowie die beträchtliche
Anzahl und die Überschneidung der Meeresgebiete unter na-

113 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted
by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf.
114 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April–6 May
1994 (United Nations publication, Sales No. E.94.I.18 und Korrigenda),
Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
115 Ebd., Anlage II.
116 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
117 Ebd., Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
118 Siehe Resolution S-22/2, Anlage.
119 Report of the International Meeting to Review the Implementation of
the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island
Developing States, Port Louis, Mauritius, 10–14 January 2005 (United
Nations publication, Sales No. E.05.II.A.4 und Korrigendum), Kap. I, Re-
solution 1, Anlage II.
120 Siehe Resolution 60/1.
121 United Nations, Treaty Series, Vol. 1506, Nr. 25974.

122 Ebd., Vol. 1833, Nr. 31363. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1994 II
S. 1798; öBGBl. Nr. 885/1995.
123 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted
by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/ agenda_21.pdf.
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tionaler Hoheitsgewalt, in denen die karibischen Länder ihre
völkerrechtlichen Rechte und Pflichten wahrnehmen, eine
Herausforderung für die wirksame Ressourcenbewirtschaf-
tung darstellen,

angesichts des Problems der Meeresverschmutzung, die
unter anderem vom Land ausgeht, und der ständig drohenden
Verschmutzung durch Schiffsabfälle und -abwässer sowie des
unfallbedingten Freisetzens von Gefahr- und Schadstoffen im
karibischen Meeresraum,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolutionen
der Generalkonferenz der Internationalen Atomenergie-Orga-
nisation über die Sicherheit des Transports von radioaktivem
Material,

in Anbetracht der Vielfalt und der dynamischen Interaktion
und Konkurrenz der sozioökonomischen Tätigkeiten zur Nut-
zung der Küstengebiete, der Meeresumwelt und ihrer Ressour-
cen,

sowie in Anbetracht der Bemühungen der karibischen Län-
der, sich der sektoralen Fragen im Bereich der Bewirtschaf-
tung des karibischen Meeresraums auf ganzheitlichere Weise
anzunehmen und dabei durch regionale Kooperationsbemü-
hungen der karibischen Länder ein integriertes Bewirtschaf-
tungskonzept für den karibischen Meeresraum im Kontext der
nachhaltigen Entwicklung zu fördern,

unter Begrüßung der Anstrengungen, die die Mitgliedstaa-
ten der Assoziation karibischer Staaten fortlaufend unterneh-
men, um regionale Initiativen zur Förderung der dauerhaften
Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung der Küsten- und
Meeresressourcen zu erarbeiten und durchzuführen, und in
diesem Zusammenhang Kenntnis nehmend von der von den
Staats- und Regierungschefs der Assoziation karibischer Staa-
ten eingegangenen Verpflichtung, ihr Konzept des Karibi-
schen Meeres als einer Sonderzone im Kontext der nachhalti-
gen Entwicklung, wie in Ziffer 31 der Strategie von Mauritius
beschrieben, weiterzuentwickeln, unbeschadet des anwendba-
ren Völkerrechts,

in Kenntnis der Bedeutung des Karibischen Meeres für ge-
genwärtige und zukünftige Generationen sowie für das Erbe,
das weitere wirtschaftliche Wohlergehen und die Lebens-
grundlage der Bewohner des Gebiets und dessen, dass die Län-
der der Region mit Unterstützung der internationalen Gemein-
schaft dringend angemessene Schritte zu seiner Erhaltung und
zu seinem Schutz unternehmen müssen, 

1. erkennt an, dass die einzigartige biologische Vielfalt
und das höchst sensible Ökosystem des Karibischen Meeres es
erfordern, dass die karibischen Staaten und die zuständigen re-
gionalen und internationalen Entwicklungspartner zusammen-
arbeiten, um Regionalinitiativen zur Förderung der dauerhaf-
ten Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung der Küsten-
und Meeresressourcen zu erarbeiten und durchzuführen, dar-
unter auch die Weiterentwicklung ihres Konzepts, das Karibi-
sche Meer als eine Sonderzone im Kontext der nachhaltigen
Entwicklung zu bezeichnen, unbeschadet des anwendbaren
Völkerrechts;

2. nimmt mit Interesse Kenntnis von der Schaffung der
Kommission für das Karibische Meer durch die Assoziation
karibischer Staaten;

3. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen, die die ka-
ribischen Staaten unternehmen, um ihr Konzept des Karibi-
schen Meeres als einer Sonderzone im Kontext der nachhalti-
gen Entwicklung weiterzuentwickeln, unbeschadet des an-
wendbaren Völkerrechts, und bittet die internationale Gemein-
schaft, diese Anstrengungen anzuerkennen;

4. erkennt die Bemühungen an, die die karibischen Län-
der unternehmen, um die Voraussetzungen für eine auf die Be-
kämpfung von Armut und Ungleichheit gerichtete nachhaltige
Entwicklung zu schaffen, und nimmt in diesem Zusammen-
hang mit Interesse Kenntnis von den Initiativen der Assozia-
tion karibischer Staaten in den Schwerpunktbereichen nach-
haltiger Tourismus, Handel, Verkehr und Naturkatastrophen;

5. fordert das System der Vereinten Nationen und die
internationale Gemeinschaft auf, die karibischen Länder und
ihre Regionalorganisationen gegebenenfalls bei ihren Bemü-
hungen zu unterstützen, den Schutz des Karibischen Meeres
vor einer Beeinträchtigung infolge der Verschmutzung durch
Schiffe, insbesondere durch das rechtswidrige Freisetzen von
Öl und anderen Schadstoffen, durch das rechtswidrige Ein-
bringen oder das unfallbedingte Freisetzen gefährlicher Abfäl-
le, einschließlich radioaktiven Materials, nuklearer Abfälle
und gefährlicher Chemikalien unter Verstoß gegen einschlä-
gige internationale Regeln und Normen, sowie vor einer Ver-
schmutzung durch vom Lande ausgehende Tätigkeiten zu ge-
währleisten;

6. bittet die Assoziation, dem Generalsekretär einen Be-
richt über ihre Fortschritte bei der Durchführung dieser Reso-
lution zur Behandlung während der dreiundsechzigsten Ta-
gung der Generalversammlung vorzulegen; 

7. fordert alle Staaten auf, Vertragsparteien der ein-
schlägigen internationalen Übereinkünfte zu werden, um die
Sicherheit der Schifffahrt zu erhöhen und den Schutz der Mee-
resumwelt des Karibischen Meeres vor der Verschmutzung,
Beschädigung und Beeinträchtigung durch Schiffe und
Schiffsabfälle zu fördern;

8. unterstützt die Anstrengungen der karibischen Län-
der zur Durchführung von Programmen für nachhaltige Fi-
schereibewirtschaftung;

9. fordert die Staaten auf, unter Berücksichtigung des
Übereinkommens über die biologische Vielfalt124 nationale,
regionale und internationale Programme auszuarbeiten, um
dem Artenschwund im Karibischen Meer, insbesondere in
sensiblen Ökosystemen wie etwa Korallenriffen, Einhalt zu
gebieten;

10. bittet die Mitgliedstaaten und die zwischenstaatli-
chen Organisationen innerhalb des Systems der Vereinten Na-

124 United Nations, Treaty Series, Vol. 1760, Nr. 30619. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1993 II S. 1741; LGBl. 1998 Nr. 39; öBGBl.
Nr. 213/1995; AS 1995 1408.
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tionen, ihre Anstrengungen zur Unterstützung der karibischen
Länder fortzusetzen, damit sie Vertragsparteien der einschlä-
gigen Übereinkommen und Protokolle betreffend die Bewirt-
schaftung, den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Res-
sourcen des Karibischen Meeres werden und sie wirksam
durchführen können; 

11. fordert die internationale Gemeinschaft, das System
der Vereinten Nationen und die multilateralen Finanzinstitu-
tionen auf und bittet die Globale Umweltfazilität im Rahmen
ihres Mandats, die nationalen und regionalen Aktivitäten der
karibischen Staaten zur Förderung der nachhaltigen Bewirt-
schaftung der Küsten- und Meeresressourcen aktiv zu unter-
stützen; 

12. fordert das System der Vereinten Nationen und die
internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, den Ländern
der Karibikregion auf der Grundlage ihrer Entwicklungsprio-
ritäten auch weiterhin Hilfe und Unterstützung bei der Durch-
führung ihrer langfristigen Programme für vorbeugenden Ka-
tastrophenschutz, Vorsorge, Folgenbegrenzung, Katastro-
phenmanagement, Katastrophenhilfe und Nachsorge zu ge-
währen, indem die Hilfs-, Rehabilitations- und Wiederaufbau-
maßnahmen in ein umfassendes Konzept der nachhaltigen
Entwicklung eingebunden werden;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, mit Vorrang ihre Fä-
higkeit zur Reaktion auf Notfälle und zur Eindämmung von
Umweltschäden, vor allem im Karibischen Meer, im Falle von
Naturkatastrophen oder eines Unfalls oder Zwischenfalls im
Zusammenhang mit der Seeschifffahrt zu verbessern;

14. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer dreiund-
sechzigsten Tagung unter dem Unterpunkt „Weiterverfolgung
und Umsetzung der Strategie von Mauritius für die weitere
Durchführung des Aktionsprogramms für die nachhaltige Ent-
wicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungslän-
dern“ des Punktes „Nachhaltige Entwicklung“ über die Durch-
führung dieser Resolution Bericht zu erstatten und dabei die
von den zuständigen Regionalorganisationen geäußerten Auf-
fassungen zu berücksichtigen.

RESOLUTION 61/198

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/422/Add.3, Ziff. 19)125.

61/198. Internationale Strategie zur Katastrophenvor-
sorge

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/236 vom 22. De-
zember 1989, 49/22 A vom 2. Dezember 1994, 49/22 B vom
20. Dezember 1994, 53/185 vom 15. Dezember 1998, 54/219
vom 22. Dezember 1999, 56/195 vom 21. Dezember 2001,
57/256 vom 20. Dezember 2002, 58/214 vom 23. Dezember
2003, 59/231 vom 22. Dezember 2004 und 60/195 vom 22. De-
zember 2005 sowie die Resolutionen des Wirtschafts- und So-

zialrats 1999/63 vom 30. Juli 1999 und 2001/35 vom 26. Juli
2001 und unter gebührender Berücksichtigung ihrer Resolu-
tion 57/270 B vom 23. Juni 2003 über die integrierte und ko-
ordinierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse
der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Na-
tionen im Wirtschafts- und Sozialbereich, 

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005126, 

in Bekräftigung der Erklärung von Hyogo127, des Hyogo-
Rahmenaktionsplans 2005-2015: Stärkung der Widerstands-
kraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Katastrophen128

sowie der gemeinsamen Erklärung der Sondertagung über die
Katastrophe im Indischen Ozean: Risikominderung für eine si-
cherere Zukunft129, die auf der Weltkonferenz für Katastro-
phenvorsorge verabschiedet wurden,

in der Erkenntnis, dass der Hyogo-Rahmenaktionsplan die
Strategie von Yokohama für eine sicherere Welt: Leitlinien für
Vorbeugung, Vorsorge und Folgenbegrenzung bei Naturkata-
strophen und ihren Aktionsplan130 ergänzt, 

in Bekräftigung ihrer Aufgabe, politische Leitlinien für die
Umsetzung der Ergebnisse der großen Konferenzen und Gip-
feltreffen der Vereinten Nationen vorzugeben, 

unter Hinweis darauf, dass die Interinstitutionelle Arbeits-
gruppe für Katastrophenvorsorge bisher als Hauptforum des
Systems der Vereinten Nationen für die Erarbeitung von Ka-
tastrophenvorsorgestrategien und -politiken fungiert und dafür
gesorgt hat, dass sich die Tätigkeiten der an der Katastrophen-
vorsorge, der Folgenbegrenzung und der Vorbereitung auf den
Katastrophenfall beteiligten Organisationen gegenseitig er-
gänzen, 

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die Tätigkeiten,
die die Interinstitutionelle Arbeitsgruppe für Katastrophenvor-
sorge im Rahmen ihrer mandatsmäßigen Aufgaben durchge-
führt hat,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Zahl und
das Ausmaß von Naturkatastrophen und ihre zunehmenden
Auswirkungen in den letzten Jahren, die zu erheblichen Ver-
lusten an Menschenleben geführt und langfristige negative
Folgen für die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Umwelt in
den anfälligen Gesellschaften weltweit, insbesondere in den
Entwicklungsländern, nach sich gezogen haben,

erneut darauf hinweisend, dass Naturkatastrophen zwar
die soziale und wirtschaftliche Infrastruktur aller Länder schä-
digen, ihre langfristigen Folgen jedoch für Entwicklungslän-
der besonders gravierend sind und die Verwirklichung ihrer
nachhaltigen Entwicklung behindern,

125 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

126 Siehe Resolution 60/1.
127 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 1.
128 Ebd., Resolution 2. 
129 A/CONF.206/6 und Corr.1, Anhang II.
130 A/CONF.172/9, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
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in der Erkenntnis, dass die Verringerung des Katastro-
phenrisikos im Kontext der nachhaltigen Entwicklung eine
Querschnittsaufgabe ist,

sowie in der Erkenntnis, dass zwischen Entwicklung, Ver-
ringerung des Katastrophenrisikos, Katastrophenbewältigung
und Katastrophennachsorge ein klarer Zusammenhang besteht
und dass es geboten ist, in allen diesen Bereichen Anstrengun-
gen zu unternehmen, 

ferner in der Erkenntnis, dass es dringend geboten ist, die
vorhandenen wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse
weiterzuentwickeln und einzusetzen, um die Widerstandskraft
gegen Naturkatastrophen zu stärken, und hervorhebend, dass
die Entwicklungsländer Zugang zu geeigneten, modernen,
umweltverträglichen, kostenwirksamen und leicht zu bedie-
nenden Technologien haben müssen, damit sie umfassendere
Lösungen für die Verringerung des Katastrophenrisikos an-
streben und ihre Fähigkeiten, Katastrophenrisiken abzuweh-
ren, wirksam und effizient stärken können,

betonend, dass die Verringerung des Katastrophenrisikos,
einschließlich der Verringerung der Anfälligkeit für Naturka-
tastrophen, in erheblichem Maße zur Verwirklichung einer
nachhaltigen Entwicklung beiträgt,

hervorhebend, wie wichtig Fortschritte bei der Umsetzung
des Durchführungsplans des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung131 und seiner einschlägigen Bestimmungen betref-
fend Anfälligkeit, Risikobewertung und Katastrophenma-
nagement sind,

in der Erkenntnis, dass es erforderlich ist, sich auch wei-
terhin um ein besseres Verständnis der sozioökonomischen
Aktivitäten, die die Anfälligkeit von Gesellschaften für Natur-
katastrophen verstärken, zu bemühen und ihnen entgegenzu-
wirken sowie lokale Kapazitäten zur Abwehr von Katastro-
phenrisiken aufzubauen und weiter zu stärken,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Abhaltung
der Dritten Internationalen Konferenz zur Frühwarnung vor
Naturkatastrophen vom 27. bis 29. März 2006 in Bonn
(Deutschland), 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Umsetzung der Internationalen Strategie zur Ka-
tastrophenvorsorge132;

2. erinnert daran, dass die in der Erklärung von
Hyogo127 und im Hyogo-Rahmenaktionsplan 2005-2015: Stär-
kung der Widerstandskraft von Nationen und Gemeinwesen
gegen Katastrophen128 enthaltenen Verpflichtungen unter an-
derem vorsehen, dass katastrophengefährdeten Entwicklungs-
ländern und von Katastrophen heimgesuchten Staaten, die sich
in der Übergangsphase zu einer nachhaltigen physischen, so-

zialen und wirtschaftlichen Erholung befinden, zu Gunsten
von Risikominderungsaktivitäten in Prozessen der Katastro-
phennachsorge und Rehabilitation Hilfe gewährt wird;

3. begrüßt die Fortschritte bei der Durchführung des
Hyogo-Rahmenaktionsplans und betont die Notwendigkeit ei-
ner wirksameren Integration der Verringerung des Katastro-
phenrisikos in die Politiken, Pläne und Programme zu Gunsten
der nachhaltigen Entwicklung, des Aufbaus und der Stärkung
von Institutionen, Mechanismen und Kapazitäten zur Erhö-
hung der Widerstandskraft gegen Gefahren und der systema-
tischen Einbeziehung von Risikominderungsansätzen in die
Durchführung von Programmen für Notfallvorsorge, -bewäl-
tigung und -nachsorge; 

4. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die in
der Erklärung von Hyogo und dem Hyogo-Rahmenaktions-
plan enthaltenen Verpflichtungen in vollem Umfang zu erfül-
len; 

5. bittet die Mitgliedstaaten, das System der Vereinten
Nationen, die internationalen Finanzinstitutionen, die Regio-
nalorgane und anderen internationalen Organisationen, ein-
schließlich der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und
Rothalbmond-Gesellschaften, sowie die zuständigen zivilge-
sellschaftlichen Organisationen, den Hyogo-Rahmenaktions-
plan zu unterstützen, durchzuführen und weiterzuverfolgen; 

6. fordert das System der Vereinten Nationen, die inter-
nationalen Finanzinstitutionen und die internationalen Orga-
nisationen auf, die Ziele des Hyogo-Rahmenaktionsplans in
ihre Strategien und Programme aufzunehmen und ihn umfas-
send zu berücksichtigen, unter Heranziehung der bestehenden
Koordinierungsmechanismen, und die Entwicklungsländer
über diese Mechanismen dabei zu unterstützen, dringend Maß-
nahmen zur Verringerung des Katastrophenrisikos auszuar-
beiten und gegebenenfalls durchzuführen; 

7. fordert außerdem das System der Vereinten Natio-
nen, die internationalen Finanzinstitutionen und die Regional-
banken sowie die anderen regionalen und internationalen Or-
ganisationen auf, die Anstrengungen, die von Katastrophen
heimgesuchte Länder zur Verringerung des Katastrophenrisi-
kos im Rahmen von Katastrophennachsorge- und Rehabilita-
tionsprozessen unternehmen, frühzeitig und nachhaltig zu un-
terstützen; 

8. erkennt an, dass jeder Staat die Hauptverantwortung
für seine eigene nachhaltige Entwicklung und für die Ergrei-
fung wirksamer Maßnahmen zur Verringerung des Katastro-
phenrisikos trägt, namentlich für den Schutz der in seinem Ho-
heitsgebiet befindlichen Menschen, seiner Infrastruktur und
anderer Güter des Landes vor den Auswirkungen von Kata-
strophen, einschließlich der Durchführung und Weiterverfol-
gung des Hyogo-Rahmenaktionsplans, und betont, wie wich-
tig es ist, dass diese nationalen Bemühungen durch internatio-
nale Zusammenarbeit und internationale Partnerschaften un-
terstützt werden; 

9. erkennt außerdem an, dass sich die Mitgliedstaaten
um den Aufbau nationaler und lokaler Kapazitäten zur Durch-
führung des Hyogo-Rahmenaktionsplans bemühen, nament-
lich durch die Einrichtung nationaler Plattformen für Katastro-

131 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
132 A/61/229 und Corr.1.
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phenvorsorge, und ermutigt die Mitgliedstaaten, solche Kapa-
zitäten aufzubauen, sofern sie dies noch nicht getan haben;

10. bittet die Regierungen und die zuständigen interna-
tionalen Organisationen, die Bewertung von Katastrophenri-
siken als festen Bestandteil der Entwicklungspläne und Pro-
gramme zur Armutsbekämpfung zu betrachten; 

11. betont, dass die Fortführung der Zusammenarbeit
und Koordinierung zwischen den Regierungen, dem System
der Vereinten Nationen, anderen Organisationen, Regionalor-
ganisationen, nichtstaatlichen Organisationen und gegebenen-
falls weiteren Partnern für die wirksame Behebung der Aus-
wirkungen von Naturkatastrophen als unerlässlich zu betrach-
ten ist; 

12. nimmt Kenntnis von allen regionalen und subregio-
nalen Initiativen zur Verringerung des Katastrophenrisikos
und erklärt erneut, dass regionale Initiativen und die Risiko-
minderungskapazitäten regionaler Mechanismen, sofern vor-
handen, weiterentwickelt und gestärkt werden müssen und
dass der Einsatz und die Weitergabe aller vorhandenen Instru-
mente gefördert werden muss;

13. erkennt an, wie wichtig es ist, das Katastrophenrisi-
komanagement gegebenenfalls mit regionalen Rahmenme-
chanismen zu verknüpfen, beispielsweise mit der im Rahmen
der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas133 ent-
wickelten Afrikanischen Regionalstrategie zur Verringerung
des Katastrophenrisikos, um die Probleme der Armutsbeseiti-
gung und der nachhaltigen Entwicklung anzugehen; 

14. fordert die internationale Gemeinschaft auf, den Auf-
bau und die Stärkung von Institutionen, Mechanismen und Ka-
pazitäten, die systematisch zur Erhöhung der Widerstandskraft
gegen Gefahren beitragen können, auf allen Ebenen, insbeson-
dere auf lokaler Ebene, zu unterstützen; 

15. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag, eine Weltweite
Plattform zur Verringerung des Katastrophenrisikos als Nach-
folgemechanismus für die Interinstitutionelle Arbeitsgruppe
für Katastrophenvorsorge zu schaffen, beschließt unter Be-
rücksichtigung der Durchführung des Hyogo-Rahmenaktions-
plans, dass die Weltweite Plattform das gleiche Mandat haben
wird wie die Interinstitutionelle Arbeitsgruppe für Katastro-
phenvorsorge, und ersucht den Generalsekretär, in seinen
nächsten Bericht Informationen über die Weltweite Plattform
zur Behandlung durch die Generalversammlung aufzuneh-
men; 

16. beschließt, dass die vorgeschlagene Schaffung der
Weltweiten Plattform auch weiterhin auf eine niemanden aus-
schließende und transparente Weise vor sich gehen und allen
Mitgliedstaaten offen stehen soll; 

17. erkennt an, wie wichtig es ist, die Geschlechterper-
spektive zu integrieren sowie Frauen an der Konzipierung und
Durchführung aller Phasen des Katastrophenmanagements,
insbesondere der Phase der Risikominderung, zu beteiligen; 

18. dankt denjenigen Ländern, die die Tätigkeiten im
Rahmen der Strategie durch freiwillige Beiträge an den Treu-
handfonds der Vereinten Nationen für Katastrophenvorsorge
finanziell unterstützt haben; 

19. legt der internationalen Gemeinschaft nahe, zur Ge-
währleistung einer ausreichenden Unterstützung der Folgetä-
tigkeiten zum Hyogo-Rahmenaktionsplan freiwillig angemes-
sene finanzielle Beiträge an den Treuhandfonds zu entrichten
und die gegenwärtige Nutzung sowie die Möglichkeit einer
Ausweitung des Fonds zu überprüfen, um unter anderem ka-
tastrophengefährdete Entwicklungsländer bei der Ausarbei-
tung nationaler Strategien zur Verringerung des Katastrophen-
risikos zu unterstützen; 

20. ermutigt die Regierungen, die multilateralen Organi-
sationen, die internationalen und regionalen Organisationen,
die internationalen und regionalen Finanzinstitutionen, den
Privatsektor und die Zivilgesellschaft, zur Erreichung der Zie-
le der Strategie systematisch in die Verringerung des Katastro-
phenrisikos zu investieren;

21. erkennt an, dass das Sekretariat der Internationalen
Strategie zur Katastrophenvorsorge über ausreichende finan-
zielle und administrative Ressourcen verfügen muss, ersucht
den Generalsekretär, im Rahmen der vorhandenen Mittel ent-
sprechende Ressourcen für die Tätigkeiten und die wirksame
Aufgabenwahrnehmung des interinstitutionellen Sekretariats
für die Internationale Strategie zur Katastrophenvorsorge be-
reitzustellen, und ersucht den Generalsekretär außerdem, nach
Bedarf darüber Bericht zu erstatten;

22. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die
Ergebnisse der Weltweiten Erhebung über Frühwarnsysteme
vorzulegen, der Empfehlungen zu der Frage enthält, wie die in
diesem Zusammenhang festgestellten technischen, finanziel-
len und organisatorischen Lücken und Erfordernisse angegan-
gen werden können; 

23. betont, dass es geboten ist, ein besseres Verständnis
der Ursachen von Katastrophen und das Wissen darüber zu
fördern sowie auch Kapazitäten zu ihrer Bewältigung aufzu-
bauen und zu stärken, unter anderem durch die Weitergabe und
den Austausch von Erfahrungen und technischem Wissen, Bil-
dungs- und Ausbildungsprogramme zur Verringerung des Ri-
sikos von Naturkatastrophen, den Zugang zu sachdienlichen
Daten und Informationen und die Stärkung institutioneller Re-
gelungen, einschließlich der Gemeinwesenorganisationen; 

24. hebt hervor, dass sich die internationale Gemein-
schaft über die Soforthilfephase hinaus weiter engagieren und
die mittel- und langfristigen Rehabilitations-, Wiederaufbau-
und Risikominderungsmaßnahmen unterstützen muss, und be-
tont, wie wichtig es ist, in den am stärksten gefährdeten Re-
gionen, insbesondere in den für Naturkatastrophen anfälligen
Entwicklungsländern, Programme zu Gunsten der Armutsbe-
kämpfung, der nachhaltigen Entwicklung sowie im Bereich
des Managements der Verringerung des Katastrophenrisikos
durchzuführen; 

25. betont, dass es erforderlich ist, sich in umfassender
Weise mit der Risikominderung und der Verringerung der An-133 A/57/304, Anlage. 
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fälligkeit in Bezug auf alle Naturgefahren, einschließlich geo-
logischer und hydrometeorologischer Gefahren, zu befassen; 

26. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung unter dem Punkt
„Nachhaltige Entwicklung“ einen Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 61/199
Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/422/Add.3, Ziff. 19)134.

61/199. Internationale Zusammenarbeit zur Verringe-
rung der Auswirkungen des El-Niño-Phänomens

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/200 vom 18. De-
zember 1997, 53/185 vom 15. Dezember 1998, 54/220 vom
22. Dezember 1999, 55/197 vom 20. Dezember 2000, 56/194
vom 21. Dezember 2001, 57/255 vom 20. Dezember 2002 und
59/232 vom 22. Dezember 2004 sowie die Resolutionen des
Wirtschafts- und Sozialrats 1999/46 vom 28. Juli 1999,
1999/63 vom 30. Juli 1999 und 2000/33 vom 28. Juli 2000,

feststellend, dass El Niño ein zyklisch auftretendes Phäno-
men ist, das zu ausgedehnten Naturgefahren mit möglicher-
weise ernsthaften Auswirkungen für die Menschheit führen
kann,

unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung der Entwick-
lung von Strategien auf nationaler, subregionaler, regionaler
und internationaler Ebene zur Verhütung, Abmilderung und
Behebung von Schäden, die durch vom El-Niño-Phänomen
ausgehende Naturkatastrophen verursacht werden,

in Anbetracht dessen, dass es auf Grund technologischer
Entwicklungen und internationaler Zusammenarbeit möglich
geworden ist, das El-Niño-Phänomen besser vorherzusagen
und Präventivmaßnahmen zur Verringerung seiner schädli-
chen Auswirkungen zu ergreifen,

unter Berücksichtigung der Erklärung von Johannesburg
über nachhaltige Entwicklung135 und des Durchführungsplans
des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung („Durchfüh-
rungsplan von Johannesburg“)136, insbesondere seiner Zif-
fer 37 i), 

in Bekräftigung der Erklärung von Hyogo137 und des Hyo-
go-Rahmenaktionsplans 2005-2015: Stärkung der Wider-

standskraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Katastro-
phen138, 

1. anerkennt die von der Regierung Ecuadors, der Welt-
organisation für Meteorologie und dem interinstitutionellen
Sekretariat für die Internationale Strategie zur Katastrophen-
vorsorge fortlaufend unternommenen Anstrengungen, die zur
Einrichtung des Internationalen Zentrums zur Erforschung des
El-Niño-Phänomens in Guayaquil (Ecuador) führten, und er-
mutigt sie, die Förderung des Zentrums weiter zu unterstützen;

2. anerkennt außerdem den von der Weltorganisation
für Meteorologie geleisteten technischen und wissenschaftli-
chen Beitrag zur Erstellung monatlicher saisonaler Prognosen,
die auf regionaler Ebene abgestimmt werden; 

3. legt in diesem Zusammenhang der Weltorganisation
für Meteorologie nahe, den Informationsaustausch mit den zu-
ständigen Institutionen zu verstärken;

4. begrüßt die bisherigen Aktivitäten zur Stärkung des
Internationalen Zentrums zur Erforschung des El-Niño-Phä-
nomens durch die Zusammenarbeit mit internationalen Über-
wachungszentren, einschließlich der nationalen ozeanografi-
schen Institutionen, sowie die Anstrengungen zur Erhöhung
der regionalen und internationalen Anerkennung und Unter-
stützung für das Zentrum und zur Erarbeitung von Instrumen-
ten für Entscheidungsträger und staatliche Behörden zur Ver-
ringerung der Auswirkungen des El-Niño-Phänomens;

5. fordert den Generalsekretär und die zuständigen Or-
gane, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, insbe-
sondere diejenigen, die an der Internationalen Strategie zur
Katastrophenvorsorge beteiligt sind, sowie die internationale
Gemeinschaft auf, gegebenenfalls die notwendigen Maßnah-
men zur Stärkung des Internationalen Zentrums zur Erfor-
schung des El-Niño-Phänomens zu ergreifen, und bittet die in-
ternationale Gemeinschaft, zu diesem Zweck wissenschaftli-
che, technische und finanzielle Unterstützung und Zusammen-
arbeit zu gewähren sowie nach Bedarf andere Zentren zur Er-
forschung des El-Niño-Phänomens zu stärken;

6. begrüßt den Beschluss der Regierung Spaniens und
der Ständigen Kommission für den Südpazifik, neue ständige
Mitglieder des Internationalen Beirats des Zentrums zu wer-
den, sowie ihre Zusage, wirtschaftliche und technische Unter-
stützung zu gewähren;

7. unterstreicht, wie wichtig es ist, das System zur Be-
obachtung des El-Niño-/Southern-Oscillation-Phänomens bei-
zubehalten, die Erforschung extremer Wetterereignisse fortzu-
setzen, die Vorhersagefähigkeit zu verbessern und geeignete
Politiken zur Verringerung der Auswirkungen des El-Niño-
Phänomens und anderer extremer Wetterereignisse zu entwik-
keln, und betont, dass diese institutionellen Kapazitäten in allen
Ländern, insbesondere in den Entwicklungsländern, weiter
ausgebaut und gestärkt werden müssen;

134 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
135 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
136 Ebd., Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
137 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 1. 138 Ebd., Resolution 2. 
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8. ersucht den Generalsekretär, in seinen der General-
versammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung vorzule-
genden Bericht über die Umsetzung der Internationalen Stra-
tegie zur Katastrophenvorsorge einen Abschnitt über die
Durchführung dieser Resolution aufzunehmen.

RESOLUTION 61/200
Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/422/Add.3, Ziff. 19)139.

61/200. Naturkatastrophen und Anfälligkeit
Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihren Beschluss 57/547 vom 20. Dezem-
ber 2002 und ihre Resolutionen 58/215 vom 23. Dezember
2003, 59/233 vom 22. Dezember 2004 und 60/196 vom 22. De-
zember 2005,

in Bekräftigung der Erklärung von Johannesburg über
nachhaltige Entwicklung140 und des Durchführungsplans des
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung („Durchführungs-
plan von Johannesburg“)141,

sowie in Bekräftigung der Erklärung von Hyogo142 und des
Hyogo-Rahmenaktionsplans 2005-2015: Stärkung der Wider-
standskraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Katastro-
phen143, der von der Weltkonferenz für Katastrophenvorsorge
verabschiedet wurde, 

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005144,
in der Erkenntnis, dass es erforderlich ist, sich auch wei-

terhin um ein besseres Verständnis der im Hyogo-Rahmenak-
tionsplan benannten zugrunde liegenden Risikofaktoren, ein-
schließlich sozioökonomischer Faktoren, die die Anfälligkeit
von Gesellschaften für Naturgefahren verstärken, zu bemühen
und ihnen entgegenzuwirken, auf allen Ebenen Kapazitäten
zur Abwehr von Katastrophenrisiken aufzubauen und weiter
zu stärken sowie die Widerstandskraft gegen mit Katastrophen
verbundene Gefahren zu erhöhen, und gleichzeitig im Be-
wusstsein der nachteiligen Auswirkungen von Katastrophen
auf das Wirtschaftswachstum und die nachhaltige Entwick-
lung, insbesondere in Entwicklungsländern und katastrophen-
gefährdeten Ländern,

sowie in der Erkenntnis, dass in die Konzipierung und
Durchführung aller Phasen des Managements der Verringe-
rung des Katastrophenrisikos eine Geschlechterperspektive

integriert werden muss, um dadurch die Anfälligkeit zu ver-
ringern, 

feststellend, dass die Zerstörung der globalen Umwelt an-
hält, was die wirtschaftliche und soziale Anfälligkeit, insbe-
sondere in den Entwicklungsländern, verstärkt,

unter Berücksichtigung der verschiedenartigen Auswir-
kungen, die gravierende Naturgefahren, beispielsweise Erdbe-
ben, Tsunamis, Erdrutsche und Vulkanausbrüche sowie extre-
me Wetterereignisse wie Hitzewellen, schwere Dürren, Über-
schwemmungen und Stürme und El-Niño-/La-Niña-Ereignis-
se, die globale Dimensionen haben, auf alle Länder, insbeson-
dere die anfälligeren Länder, haben,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die jüngste
Zunahme der Häufigkeit und Schwere extremer Wetterereig-
nisse und damit zusammenhängender Naturkatastrophen in ei-
nigen Weltregionen und ihre erheblichen wirtschaftlichen, so-
zialen und ökologischen Auswirkungen, insbesondere auf die
Entwicklungsländer in diesen Regionen,

unter Berücksichtigung dessen, dass geologische und hy-
drometeorologische Gefahren und damit zusammenhängende
Naturkatastrophen und die Vorsorge dagegen ein kohärentes
und wirksames Vorgehen erfordern,

feststellend, dass es der internationalen und regionalen Zu-
sammenarbeit bedarf, um die Länder verstärkt dazu zu befä-
higen, gegen die schädlichen Auswirkungen aller Naturgefah-
ren, einschließlich Erdbeben, Tsunamis, Erdrutschen und Vul-
kanausbrüchen sowie extremer Wetterereignisse wie etwa Hit-
zewellen, schwerer Dürren und Überschwemmungen, und der
damit zusammenhängenden Naturkatastrophen, insbesondere
in Entwicklungsländern und katastrophengefährdeten Län-
dern, vorzugehen,

eingedenk dessen, wie wichtig es ist, sich im Rahmen von
Sektorentwicklungsplänen und -programmen sowie in Situa-
tionen nach Katastrophen mit den mit veränderten sozialen,
wirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen und der Flä-
chennutzung zusammenhängenden Katastrophenrisiken so-
wie den Auswirkungen der mit geologischen Ereignissen,
Wetter, Wasser, Klimaschwankungen und Klimaänderungen
zusammenhängenden Gefahren zu befassen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Durchführung ihrer Resolution 60/196 vom
22. Dezember 2005145;

2. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, auch weiterhin Möglichkeiten zu erkunden, um na-
mentlich durch Zusammenarbeit und technische Hilfe die
nachteiligen Auswirkungen von Naturkatastrophen, ein-
schließlich der durch extreme Wetterereignisse verursachten,
insbesondere in dafür anfälligen Entwicklungsländern, ein-
schließlich der am wenigsten entwickelten Länder und der
Länder in Afrika, mittels Umsetzung der Internationalen Stra-
tegie zur Katastrophenvorsorge, einschließlich des Hyogo-
Rahmenaktionsplans 2005-2015: Stärkung der Widerstands-

139 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
140 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
141 Ebd., Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
142 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 1.
143 Ebd., Resolution 2.
144 Siehe Resolution 60/1. 145 A/61/229 und Corr.1.
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kraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Katastrophen143,
zu mindern, und legt dem institutionellen Mechanismus für die
Internationale Strategie nahe, seine diesbezügliche Tätigkeit
fortzusetzen; 

3. erkennt an, dass jeder Staat die Hauptverantwortung
für seine eigene nachhaltige Entwicklung und für die Ergrei-
fung wirksamer Maßnahmen zur Verringerung des Katastro-
phenrisikos trägt, namentlich für den Schutz der in seinem Ho-
heitsgebiet befindlichen Menschen, seiner Infrastruktur und
anderer Güter des Landes vor den Auswirkungen von Kata-
strophen, so auch mittels der Durchführung und Weiterverfol-
gung des Hyogo-Rahmenaktionsplans, und betont, wie wich-
tig es ist, dass diese nationalen Bemühungen durch internatio-
nale Zusammenarbeit und internationale Partnerschaften un-
terstützt werden;

4. betont, wie wichtig die Erklärung von Hyogo142 und
der Hyogo-Rahmenaktionsplan sowie die Maßnahmen-
schwerpunkte sind, die die Staaten, die regionalen und inter-
nationalen Organisationen und die internationalen Finanzin-
stitutionen sowie andere beteiligte Akteure bei ihrem Vorge-
hen zur Verringerung des Katastrophenrisikos berücksichti-
gen und je nach ihren eigenen Gegebenheiten und Kapazitäten
umsetzen sollten, eingedenk dessen, dass es von grundlegen-
der Bedeutung ist, im Hinblick auf Naturkatastrophen eine
Kultur der Prävention zu fördern, namentlich durch die Mobi-
lisierung ausreichender Ressourcen für die Verringerung des
Katastrophenrisikos, und sich mit der Verringerung des Kata-
strophenrisikos, einschließlich der Vorbereitung auf den Ka-
tastrophenfall auf lokaler Ebene, sowie mit den nachteiligen
Auswirkungen von Naturkatastrophen auf die Anstrengungen
zur Umsetzung nationaler Entwicklungspläne und Armutsbe-
kämpfungsstrategien, die auf die Erreichung der international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele, ausgerichtet sind, zu befassen;

5. legt den Regierungen nahe, über ihre jeweiligen na-
tionalen Plattformen im Rahmen der Internationalen Strategie
zur Katastrophenvorsorge und ihre nationalen Koordinie-
rungsstellen für Katastrophenvorsorge, in Zusammenarbeit
mit dem System der Vereinten Nationen, der Internationalen
Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften
und anderen Interessenträgern, den Kapazitätsaufbau in den
am meisten gefährdeten Regionen zu stärken, um sie dazu zu
befähigen, die zu erhöhter Anfälligkeit führenden sozialen,
wirtschaftlichen und ökologischen Faktoren anzugehen, und
Maßnahmen auszuarbeiten, die sie in die Lage versetzen wer-
den, sich auf Naturkatastrophen vorzubereiten und sie zu be-
wältigen, einschließlich derjenigen, die mit Erdbeben und ex-
tremen Wetterereignissen zusammenhängen, und legt der in-
ternationalen Gemeinschaft nahe, den Entwicklungsländern
diesbezüglich wirksame Hilfe zu gewähren;

6. hebt hervor, dass es für die Stärkung der Wider-
standskraft, insbesondere in den Entwicklungsländern und vor
allem in denjenigen, die anfällig sind, wichtig ist, gegen die im
Hyogo-Rahmenaktionsplan benannten zugrunde liegenden
Risikofaktoren vorzugehen und sich dafür einzusetzen, dass
die Verringerung der mit geologischen und hydrometeorolo-

gischen Gefahren zusammenhängenden Risiken in Program-
me zur Verringerung des Katastrophenrisikos integriert wird;

7. betont, dass in die Programme zur Verringerung des
Katastrophenrisikos auf nationaler und lokaler Ebene Risiko-
bewertungen aufgenommen werden sollten, um die Anfällig-
keit für Naturgefahren zu verringern;

8. legt dem institutionellen Mechanismus für die Inter-
nationale Strategie zur Katastrophenvorsorge nahe, auch künf-
tig im Rahmen ihres Mandats, insbesondere des Hyogo-Rah-
menaktionsplans, die Maßnahmen zur Förderung der Verrin-
gerung des Katastrophenrisikos besser zu koordinieren und
den zuständigen Stellen der Vereinten Nationen Informatio-
nen über die verschiedenen Möglichkeiten der Verringerung
des Risikos von Naturkatastrophen, einschließlich gravieren-
der Naturgefahren und durch extreme Wetterereignisse be-
dingter Katastrophen und Anfälligkeiten, zur Verfügung zu
stellen;

9. betont, wie wichtig die enge Zusammenarbeit und
Koordinierung zwischen den Regierungen, dem System der
Vereinten Nationen, sonstigen internationalen und regionalen
Organisationen sowie nichtstaatlichen Organisationen und ge-
gebenenfalls anderen Partnern wie der Internationalen Föde-
ration der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften ist, un-
ter Berücksichtigung der Notwendigkeit, Katastrophenma-
nagementstrategien auszuarbeiten, einschließlich der wirksa-
men Einrichtung von Frühwarnsystemen, bei denen unter an-
derem der Mensch im Mittelpunkt steht, und zu diesem Zweck
alle verfügbaren Ressourcen und Fachkenntnisse zu nutzen;

10. betont außerdem, dass zwischen Wissenschaftlern
und Katastrophenmanagern auf allen Ebenen eine engere und
systematischere Zusammenarbeit herbeigeführt und der Infor-
mationsaustausch über die Vorbereitung auf Katastrophenfäl-
le gestärkt werden sollte, um die Anfälligkeit für alle Natur-
gefahren, einschließlich geologischer und hydrometeorologi-
scher Ereignisse und damit zusammenhängender Naturkata-
strophen, zu verringern;

11. legt der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmen-
übereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderun-
gen146 und den Vertragsparteien des Protokolls von Kyoto zum
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klima-
änderungen147 nahe, sich im Einklang mit den Bestimmungen
des Rahmenübereinkommens auch weiterhin mit den nachtei-
ligen Auswirkungen der Klimaänderungen, vor allem in den
besonders anfälligen Entwicklungsländern, zu befassen, und
legt außerdem der Zwischenstaatlichen Sachverständigen-
gruppe über Klimaänderungen nahe, auch weiterhin die nach-
teiligen Auswirkungen der Klimaänderungen auf die sozio-
ökonomischen Systeme und die Katastrophenvorbeugungssy-
steme der Entwicklungsländer zu bewerten;

146 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1993 II S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl.
Nr. 414/1994; AS 1994 1052.
147 FCCC/CP/1997/7/Add.1, Beschluss 1/CP.3, Anlage. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 2002 II S. 966; LGBl. 2005 Nr. 49; öBGBl. III
Nr. 89/2005; AS 2004 5205.
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12. betont, dass es erforderlich ist, sich mit der Risiko-
minderung und der Verringerung der Anfälligkeit in Bezug auf
alle Naturgefahren, einschließlich geologischer und hydrome-
teorologischer Gefahren, zu befassen; 

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten, und beschließt, die
Frage von Naturkatastrophen und der Anfälligkeit dafür auf
der genannten Tagung unter dem Unterpunkt „Internationale
Strategie zur Katastrophenvorsorge“ des Punktes „Nachhalti-
ge Entwicklung“ zu behandeln.

RESOLUTION 61/201

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 137 Stimmen ohne Gegenstimme bei 47 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/422/Add.4, Ziff. 10)148:

Dafür: Ägypten, Afghanistan, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fi-
dschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ja-
maika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lao-
tische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko,
Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger,
Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Republik Korea, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Sa-
moa, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe,
Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Repu-
blik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turk-
menistan, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Re-
publik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigte
Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark,

Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada, Kroa-
tien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldau, Monaco, Mon-
tenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Ru-
mänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Zypern.

61/201. Schutz des Weltklimas für die heutigen und die
kommenden Generationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 54/222 vom 22. Dezem-
ber 1999, ihren Beschluss 55/443 vom 20. Dezember 2000 und

ihre Resolutionen 56/199 vom 21. Dezember 2001, 57/257
vom 20. Dezember 2002, 58/243 vom 23. Dezember 2003,
59/234 vom 22. Dezember 2004 und 60/197 vom 22. Dezem-
ber 2005 sowie andere Resolutionen über den Schutz des Welt-
klimas für die heutigen und die kommenden Generationen, 

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen des Rahmen-
übereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderun-
gen149, in dem unter anderem anerkannt wird, dass die Klima-
änderungen globaler Natur sind und daher eine möglichst brei-
te Zusammenarbeit aller Länder und ihre Beteiligung an wirk-
samen und angemessenen internationalen Antwortmaßnah-
men erfordern, im Einklang mit ihrer gemeinsamen, wenn-
gleich unterschiedlichen Verantwortung, ihren jeweiligen Fä-
higkeiten und ihren sozialen und wirtschaftlichen Gegeben-
heiten, 

ferner unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen150, in der die Staats- und Regierungschefs
den Beschluss trafen, alles zu tun, um sicherzustellen, dass das
Protokoll von Kyoto in Kraft tritt, und mit der verlangten Sen-
kung des Ausstoßes von Treibhausgasen zu beginnen151,

unter Hinweis auf die Erklärung von Johannesburg über
nachhaltige Entwicklung152, den Durchführungsplan des Welt-
gipfels für nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan von
Johannesburg“)153, die Ministererklärung von Delhi über Kli-
maänderungen und nachhaltige Entwicklung, die von der Kon-
ferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der
Vereinten Nationen über Klimaänderungen auf ihrer vom
23. Oktober bis 1. November 2002 in Neu-Delhi abgehaltenen
achten Tagung verabschiedet wurde154, die Ergebnisse der vom
1. bis 12. Dezember 2003 in Mailand (Italien) abgehaltenen
neunten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien155, die Er-
gebnisse der vom 6. bis 18. Dezember 2004 in Buenos Aires
abgehaltenen zehnten Tagung der Konferenz der Vertragspar-
teien156 und die Ergebnisse der elften Tagung der Konferenz
der Vertragsparteien und ersten Tagung der Konferenz der
Vertragsparteien, die als Tagung der Vertragsparteien des Pro-
tokolls von Kyoto diente, die vom 28. November bis 10. De-
zember 2005 in Montreal (Kanada) abgehalten wurde157,

148 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von Süd-
afrika (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mit-
glieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas) im Ausschuss eingebracht.

149 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1993 II S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl.
Nr. 414/1994; AS 1994 1052.
150 Siehe Resolution 55/2. 
151 Ebd., Ziff. 23. 
152 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
153 Ebd., Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
154 FCCC/CP/2002/7/Add.1, Beschluss 1/CP.8.
155 FCCC/CP/2003/6/Add.1 und 2.
156 FCCC/CP/2004/10/Add.1 und 2.
157 FCCC/CP/2005/5/Add.1.
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in Bekräftigung der Erklärung von Mauritius158 und der
Strategie von Mauritius für die weitere Durchführung des Ak-
tionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern159,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005160,

nach wie vor zutiefst besorgt darüber, dass alle Länder, ins-
besondere die Entwicklungsländer, einschließlich der am we-
nigsten entwickelten Länder und der kleinen Inselentwick-
lungsländer, durch die nachteiligen Auswirkungen der Klima-
änderungen einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, und beto-
nend, dass die angesichts dieser Auswirkungen erforderlichen
Anpassungen vorgenommen werden müssen,

feststellend, dass einhundertneunundachtzig Staaten und
eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration das
Übereinkommen ratifiziert haben,

sowie feststellend, dass für das Protokoll von Kyoto zum
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klima-
änderungen161 bisher einhundertsechsundsechzig Ratifikatio-
nen vorliegen, so auch seitens der in Anhang I zu dem Über-
einkommen genannten Parteien, die für 61,6 Prozent der Emis-
sionen verantwortlich sind,

Kenntnis nehmend von der Tätigkeit der Zwischenstaatli-
chen Sachverständigengruppe über Klimaänderungen sowie
von der Notwendigkeit, wissenschaftlich-technische Kapazi-
täten auf- und auszubauen, unter anderem durch fortgesetzte
Unterstützung der Sachverständigengruppe im Hinblick auf
den Austausch wissenschaftlicher Daten und Informationen,
insbesondere in den Entwicklungsländern, und Kenntnis neh-
mend von der bevorstehenden Veröffentlichung des vierten
Lageberichts, 

in Bekräftigung ihrer Verpflichtung auf das Endziel des
Rahmenübereinkommens, die Treibhausgaskonzentrationen
in der Atmosphäre auf einem Niveau zu stabilisieren, auf dem
eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems ver-
hindert wird, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Exekutivsekretärs
des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen über die Arbeit der Konferenz der Vertrags-
parteien des Übereinkommens162,

1. fordert die Staaten auf, gemeinsam auf die Verwirk-
lichung des Endziels des Rahmenübereinkommens der Ver-
einten Nationen über Klimaänderungen149 hinzuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von den innerhalb des Rahmenüber-
einkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen
sowie des dazugehörigen Protokolls von Kyoto161 unternom-
menen Verpflichtungen, Initiativen und Prozessen, die für die-
jenigen gelten, die Vertragsparteien des Protokolls sind, und
die darauf gerichtet sind, das Endziel des Rahmenübereinkom-
mens zu erreichen;

3. stellt fest, dass die Staaten, die das Protokoll von
Kyoto ratifiziert haben, das Inkrafttreten des Protokolls am
16. Februar 2005 begrüßen und die Staaten, die es noch nicht
ratifiziert haben, mit großem Nachdruck auffordern, dies rasch
zu tun; 

4. betont, dass der Ernst der Lage in Bezug auf Klima-
änderungen dafür spricht, die Bestimmungen des Rahmen-
übereinkommens umzusetzen;

5. nimmt mit Interesse Kenntnis von den Tätigkeiten,
die im Rahmen der mit dem Protokoll von Kyoto geschaffenen
flexiblen Mechanismen unternommen werden; 

6. nimmt Kenntnis von den Ergebnissen der elften157 und
zwölften163 Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des
Rahmenübereinkommens und der ersten157 und zweiten163 Ta-
gung der Konferenz der Vertragsparteien, die als Tagungen
der Vertragsparteien des Protokolls von Kyoto dienten;

7. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Ergebnis der vier-
ten Auffüllung des Treuhandfonds der Globalen Umweltfazi-
lität, einschließlich der Mittelzusagen für den Treuhandfonds,
die von der internationalen Gemeinschaft auf der am 29. und
30. August 2006 in Kapstadt (Südafrika) abgehaltenen dritten
Versammlung der Globalen Umweltfazilität abgegeben wur-
den, und betont, wie wichtig die Erfüllung dieser Zusagen ist;

8. nimmt außerdem mit Dank davon Kenntnis, dass die
Regierung Kenias vom 6. bis 17. November 2006 in Nairobi
die zwölfte Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des
Rahmenübereinkommens und zweite Tagung der Konferenz
der Vertragsparteien, die als Tagung der Vertragsparteien des
Protokolls von Kyoto diente, ausgerichtet hat, und nimmt fer-
ner mit Dank Kenntnis von dem Angebot der Regierung Indo-
nesiens, vom 3. bis 14. Dezember 2007 in Bali die dreizehnte
Tagung der Konferenz der Vertragsparteien und dritte Tagung
der Konferenz der Vertragsparteien, die als Tagung der Ver-
tragsparteien des Protokolls von Kyoto dient, auszurichten;

9. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten der Ver-
bindungsgruppe der Sekretariate und Büros der zuständigen
Nebenorgane des Rahmenübereinkommens, des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbil-
dung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer be-
troffenen Ländern, insbesondere in Afrika164, und des Überein-
kommens über die biologische Vielfalt165 und befürwortet die

158 Report of the International Meeting to Review the Implementation of
the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island
Developing States, Port Louis, Mauritius, 10–14 January 2005 (United
Nations publication, Sales No. E.05.II.A.4 und Korrigendum), Kap. I, Re-
solution 1, Anlage I.
159 Ebd., Anlage II. 
160 Siehe Resolution 60/1. 
161 FCCC/CP/1997/7/Add.1, Beschluss 1/CP.3, Anlage. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 2002 II S. 966; LGBl. 2005 Nr. 49; öBGBl. III
Nr. 89/2005; AS 2004 5205.
162 A/61/225.

163 FCCC/CP/2006/4-FCCC/KP/CMP/2006/8.
164 United Nations, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1997 II S. 1468; LGBl. 2000 Nr. 69; öBGBl. III
Nr. 139/1997; AS 2003 788.
165 Ebd., Vol. 1760, Nr. 30619. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1993 II
S. 1741; LGBl. 1998 Nr. 39; öBGBl. Nr. 213/1995; AS 1995 1408.
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Zusammenarbeit zur Förderung der Komplementarität zwi-
schen den drei Sekretariaten bei gleichzeitiger Achtung ihrer
unabhängigen Rechtsstellung;

10. billigt die Fortführung der institutionellen Verbin-
dung zwischen dem Sekretariat des Rahmenübereinkommens
und den Vereinten Nationen bis zu dem Zeitpunkt, an dem die
Konferenz der Vertragsparteien oder die Generalversamm-
lung eine Überprüfung für notwendig erachtet;

11. bittet das Sekretariat des Rahmenübereinkommens,
der Generalversammlung auf ihrer zweiundsechzigsten Ta-
gung über die Arbeit der Konferenz der Vertragsparteien Be-
richt zu erstatten; 

12. bittet die Konferenzen der Vertragsparteien der mul-
tilateralen Umweltübereinkommen, bei der Festlegung der
Termine ihrer Sitzungen den Sitzungskalender der General-
versammlung und der Kommission für Nachhaltige Entwick-
lung zu berücksichtigen, um die angemessene Vertretung der
Entwicklungsländer bei diesen Sitzungen zu gewährleisten; 

13. beschließt, den Unterpunkt „Schutz des Weltklimas
für die heutigen und die kommenden Generationen“ in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer zweiundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 61/202
Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/422/Add.5, Ziff. 8)166.

61/202. Durchführung des Übereinkommens der Verein-
ten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbil-
dung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in
Afrika

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 60/201 vom 22. Dezem-

ber 2005 und andere Resolutionen im Zusammenhang mit dem
Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der
Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika167,

in Bekräftigung des Durchführungsplans des Weltgipfels
für nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan von Johan-
nesburg“)168, in dem das Übereinkommen als eines der Instru-
mente zur Bekämpfung der Armut anerkannt wird,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005169,

in Bekräftigung der universalen Mitgliedschaft des Über-
einkommens und in Anerkennung dessen, dass Wüstenbildung
und Dürre Probleme von globaler Bedeutung sind, da sie alle
Regionen der Welt betreffen,

feststellend, dass die rasche und wirksame Durchführung
des Übereinkommens zur Erreichung der international verein-
barten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-
Entwicklungsziele, beitragen würde, und den betroffenen Ver-
tragsstaaten nahe legend, gegebenenfalls Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Wüstenbildung in ihre nationalen Entwick-
lungsstrategien aufzunehmen,

in der Erkenntnis, dass ausreichende Ressourcen für die
Schwerpunktbereiche der Globalen Umweltfazilität bereitge-
stellt werden müssen, einschließlich des Schwerpunktbereichs
Landverödung, in erster Linie Wüstenbildung und Entwal-
dung, 

betonend, dass die Finanzierungsquellen zur Bekämpfung
der Landverödung im Einklang mit den Artikeln 20 und 21 des
Übereinkommens weiter diversifiziert werden müssen,

Kenntnis nehmend von dem auf der siebenten Tagung der
Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens gefass-
ten Beschluss, eine zwischen den Tagungen zusammentreten-
de zwischenstaatliche Ad-hoc-Arbeitsgruppe einzusetzen, die
den Auftrag hat, den Bericht der Gemeinsamen Inspektions-
gruppe umfassend zu prüfen und auf Grund der Ergebnisse
dieser Prüfung und anderer Beiträge den Entwurf eines auf
zehn Jahre angelegten Strategieplans und -rahmens zur Stär-
kung der Durchführung des Übereinkommens auszuarbei-
ten170,

anerkennend, dass dem Sekretariat des Übereinkommens
stabile, ausreichende und berechenbare Mittel zur Verfügung
gestellt werden müssen, damit es seine Aufgaben auch weiter-
hin effizient und zügig wahrnehmen kann, und ferner die Be-
stimmung anerkennend, die in dem von der Konferenz der
Vertragsparteien auf ihrer siebenten Tagung gefassten Be-
schluss über das Programm und den Haushalt für den Zwei-
jahreszeitraum 2006-2007 unter Abschnitt A über Haushalts-
reformen enthalten ist171, namentlich das Ersuchen an den Exe-
kutivsekretär, die erforderlichen Zusatzmaßnahmen zur Um-
setzung der Empfehlungen der Gemeinsamen Inspektions-
gruppe172 zu treffen, dafür zu sorgen, dass die Finanzvorschrif-
ten in Zukunft in vollem Umfang geachtet werden, und der Ta-
gung des Präsidiums sowie im Haushaltsvollzugsbericht für
den Zweijahreszeitraum 2006-2007 über diese Angelegenheit
Bericht zu erstatten,

Kenntnis nehmend von dem auf der siebenten Tagung der
Konferenz der Vertragsparteien gefassten Beschluss, ab dem
Zweijahreshaushalt 2008-2009 den Euro als Haushalts- und
Rechnungswährung einzuführen171,

166 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
167 United Nations, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1997 II S. 1468; LGBl. 2000 Nr. 69; öBGBl. III
Nr. 139/1997; AS 2003 788.
168 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
169 Siehe Resolution 60/1. 

170 ICCD/COP(7)/16/Add.1, Beschluss 3/COP.7.
171 Ebd., Beschluss 23/COP.7. 
172 Siehe JIU/REP/2005/5.
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unter Hinweis auf ihre Resolution 58/211 vom 23. Dezem-
ber 2003, in der sie das Jahr 2006 zum Internationalen Jahr der
Wüsten und der Wüstenbildung erklärte, 

Kenntnis nehmend von den zur Begehung des Jahres un-
ternommenen Aktivitäten, 

unterstreichend, wie wichtig die Frage der Wüstenbildung
für die Arbeit der Kommission für Nachhaltige Entwicklung
ist, insbesondere im Rahmen ihrer sechzehnten und siebzehn-
ten Tagung, die sich mit den Themenkomplexen Landwirt-
schaft, ländliche Entwicklung, Böden, Dürre und Wüstenbil-
dung befassen werden, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs173; 

2. bekräftigt ihre Entschlossenheit, die Durchführung
des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämp-
fung der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüsten-
bildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afri-
ka167, zu unterstützen und zu stärken, um die Ursachen der Wü-
stenbildung, der Landverödung und der Armut als Folge von
Landverödung zu bekämpfen, unter anderem durch die Mobi-
lisierung angemessener und berechenbarer Finanzmittel,
Technologietransfer und den Aufbau von Kapazitäten auf al-
len Ebenen;

3. fordert die Regierungen abermals auf, gegebenen-
falls in Zusammenarbeit mit den zuständigen multilateralen
Organisationen, namentlich den Durchführungsorganisatio-
nen der Globalen Umweltfazilität, die Bekämpfung der Wü-
stenbildung in ihre Pläne und Strategien für eine nachhaltige
Entwicklung aufzunehmen;

4. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Ergebnis der vier-
ten Auffüllung des Treuhandfonds der Globalen Umweltfazi-
lität174, einschließlich der Mittelzusagen für den Treuhand-
fonds, die von der internationalen Gemeinschaft auf der am
29. und 30. August 2006 in Kapstadt (Südafrika) abgehaltenen
dritten Versammlung der Globalen Umweltfazilität abgege-
ben wurden, und betont, wie wichtig die Erfüllung dieser Zu-
sagen ist; 

5. bittet die Globale Umweltfazilität, auch weiterhin
Mittel für Kapazitätsaufbaumaßnahmen in betroffenen Ver-
tragsstaaten, die das Übereinkommen durchführen, zur Verfü-
gung zu stellen;

6. begrüßt die Einsetzung der zwischen den Tagungen
zusammentretenden zwischenstaatlichen Ad-hoc-Arbeits-
gruppe, die den Auftrag hat, den Bericht der Gemeinsamen In-
spektionsgruppe umfassend zu prüfen und auf Grund der Er-
gebnisse dieser Prüfung und anderer Beiträge den Entwurf ei-
nes auf zehn Jahre angelegten Strategieplans und -rahmens zur
Stärkung der Durchführung des Übereinkommens auszuarbei-
ten, der der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkom-

mens auf ihrer achten Tagung vorzulegen ist, und bittet die
Vertragsparteien des Übereinkommens sowie andere Interes-
senträger, der Arbeitsgruppe ihre Auffassungen und Stellung-
nahmen zu unterbreiten, um ihr bei ihrer Arbeit behilflich zu
sein;

7. bittet die Parteien, freiwillige Beiträge an den Ergän-
zungsfonds zu entrichten oder freiwillige Sachbeiträge zu lei-
sten, um die Kosten der Tätigkeit der zwischen den Tagungen
zusammentretenden zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe zu
decken und ihr so die Erfüllung ihres Auftrags zu ermöglichen;

8. ersucht den Generalsekretär, unter Berücksichtigung
der institutionellen Verbindungen und der damit zusammen-
hängenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Sekre-
tariat des Übereinkommens und dem Sekretariat der Vereinten
Nationen die Umsetzung des auf der siebenten Tagung der
Konferenz der Vertragsparteien gefassten Beschlusses 23 zu
erleichtern, den Euro als Haushalts- und Rechnungswährung
des Übereinkommens einzuführen171; 

9. bittet die Mitgliedstaaten, zu den Tagungen der Kon-
ferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens Vertreter
auf der höchsten angemessenen Ebene zu entsenden;

10. dankt den Ländern und sonstigen in Betracht kom-
menden Interessenträgern für ihre finanziellen Beiträge zur
Durchführung von Aktivitäten im Rahmen der Begehung des
Internationalen Jahres der Wüsten und der Wüstenbildung; 

11. ersucht das Sekretariat der Kommission für Nachhal-
tige Entwicklung, bei den Vorbereitungen für die sechzehnte
und siebzehnte Tagung der Kommission in den für das Über-
einkommen relevanten Bereichen eng mit dem Sekretariat des
Übereinkommens zusammenzuarbeiten; 

12. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten der Ver-
bindungsgruppe der Sekretariate und Büros der zuständigen
Nebenorgane des Rahmenübereinkommens der Vereinten Na-
tionen über Klimaänderungen175, des Übereinkommens der
Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in
den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen
Ländern, insbesondere in Afrika, und des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt176 und befürwortet die weitere Zu-
sammenarbeit zur Förderung der Komplementarität zwischen
den Sekretariaten bei gleichzeitiger Achtung ihrer unabhängi-
gen Rechtsstellung; 

13. beschließt, den Unterpunkt „Durchführung des Über-
einkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der
Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundsechzigsten Tagung
aufzunehmen; 

173 A/61/225, Abschn. II.
174 Global Environment Facility, Dokument GEF/A.3/6. Verfügbar unter
http://www.gefweb.org. 

175 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1993 II S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl.
Nr. 414/1994; AS 1994 1052.
176 Ebd., Vol. 1760, Nr. 30619. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1993 II
S. 1741; LGBl. 1998 Nr. 39; öBGBl. Nr. 213/1995; AS 1995 1408.
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14. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 61/203

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/422/Add.6, Ziff. 13)177.

61/203. Internationales Jahr der biologischen Vielfalt
2010

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf das die Erhaltung der biologischen Viel-
falt betreffende Kapitel 15 der von der Konferenz der Verein-
ten Nationen über Umwelt und Entwicklung verabschiedeten
Agenda 21178,

sowie unter Hinweis auf das Übereinkommen über die bio-
logische Vielfalt179, das von einhundertachtundachtzig Staaten
und einer Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration
ratifiziert wurde, und auf das Protokoll von Cartagena über die
biologische Sicherheit zum Übereinkommen über die biologi-
sche Vielfalt180,

unter Hinweis auf die auf dem Weltgipfel für nachhaltige
Entwicklung eingegangene Verpflichtung auf eine wirksame-
re und kohärentere Verwirklichung der drei Zielsetzungen des
Übereinkommens und auf das Ziel, den gegenwärtigen Rück-
gang der biologischen Vielfalt bis 2010 erheblich einzudäm-
men,

sowie unter Hinweis auf den Durchführungsplan des Welt-
gipfels für nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan von
Johannesburg“)181,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005182, 

unter Hinweis auf die Notwendigkeit, die Umsetzung der
im Zusammenhang mit dem Übereinkommen über die biolo-
gische Vielfalt eingeleiteten Globalen Initiative für Kommu-
nikation, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit zu beschleunigen,

besorgt über den anhaltenden Verlust der biologischen
Vielfalt und anerkennend, dass es beispielloser Anstrengun-
gen bedürfte, um den Rückgang der biologischen Vielfalt bis
2010 erheblich einzudämmen,

höchst besorgt über die sozialen, wirtschaftlichen, ökolo-
gischen und kulturellen Auswirkungen des Verlusts der biolo-
gischen Vielfalt, namentlich die Beeinträchtigung der Errei-
chung der Millenniums-Entwicklungsziele, und die Notwen-
digkeit betonend, konkrete Maßnahmen zu verabschieden, um
diesen Trend umzukehren,

Kenntnis nehmend von den Berichten der Millenniums-
Bewertung der Ökosysteme183,

sich dessen bewusst, dass wirksame Bildungsmaßnahmen
erforderlich sind, um das Bewusstsein der Öffentlichkeit für
die Verwirklichung der dreifachen Zielsetzung des Überein-
kommens und des für 2010 gesetzten Ziels betreffend die bio-
logische Vielfalt zu wecken,

1. erklärt das Jahr 2010 zum Internationalen Jahr der
biologischen Vielfalt;

2. benennt das Sekretariat des Übereinkommens über
die biologische Vielfalt als Koordinierungsstelle für das Inter-
nationale Jahr der biologischen Vielfalt und bittet das Sekre-
tariat, mit anderen zuständigen Organisationen der Vereinten
Nationen, multilateralen Umweltübereinkünften, internatio-
nalen Organisationen und anderen Interessenträgern zusam-
menzuarbeiten, damit die Frage des anhaltenden Verlusts der
biologischen Vielfalt erhöhte internationale Aufmerksamkeit
erfährt;

3. bittet die Mitgliedstaaten, die Einsetzung von Natio-
nalkomitees für das Internationale Jahr der biologischen Viel-
falt zu erwägen;

4. ermutigt die Mitgliedstaaten und andere Interessen-
träger, das Internationale Jahr der biologischen Vielfalt zu nut-
zen, um das Bewusstsein für die Bedeutung der biologischen
Vielfalt durch die Förderung von Maßnahmen auf lokaler, re-
gionaler und internationaler Ebene zu schärfen;

5. bittet die Mitgliedstaaten und die zuständigen inter-
nationalen Organisationen, die von den Entwicklungsländern,
insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern, den
Binnenentwicklungsländern und den kleinen Inselentwick-
lungsländern, und den Transformationsländern durchzufüh-
renden Aktivitäten zu unterstützen;

6. bittet die zuständigen internationalen Organisationen
sowie die Sekretariate der einschlägigen globalen und regio-
nalen Umweltübereinkünfte, die Koordinierungsstelle für das
Internationale Jahr der biologischen Vielfalt über die im Hin-

177 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Israel, Japan, Kroatien, Mexiko, Monaco, Palau,
Portugal, San Marino, Schweiz, Südafrika (im Namen der Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und
Chinas), Türkei und Zypern.
178 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted
by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/agenda_21.pdf.
179 United Nations, Treaty Series, Vol. 1760, Nr. 30619. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1993 II S. 1741; LGBl. 1998 Nr. 39; öBGBl.
Nr. 213/1995; AS 1995 1408.
180 Siehe UNEP/CBD/ExCOP/1/3 und Corr.1, zweiter Teil, Anhang.
Deutsche Übersetzung: dBGBl. 2003 II S. 1508; öBGBl. III Nr. 94/2003;
AS 2004 579.
181 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
182 Siehe Resolution 60/1. 183 In Englisch verfügbar unter http://millenniumassessment.org.
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blick auf die erfolgreiche Verwirklichung des Ziels des Jahres
unternommenen Anstrengungen zu unterrichten;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 61/204

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/422/Add.6, Ziff. 13)184.

61/204. Übereinkommen über die biologische Vielfalt
Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/201 vom 20. De-
zember 2000, 56/197 vom 21. Dezember 2001, 57/253 und
57/260 vom 20. Dezember 2002, 58/212 vom 23. Dezember
2003, 59/236 vom 22. Dezember 2004 und 60/202 vom 22. De-
zember 2005,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005185,

erneut erklärend, dass das Übereinkommen über die bio-
logische Vielfalt186 das wichtigste internationale Rechtsinstru-
ment für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologi-
schen Ressourcen und für die gerechte und ausgewogene Be-
teiligung an den Vorteilen aus der Nutzung der genetischen
Ressourcen ist,

feststellend, dass einhundertachtundachtzig Staaten und ei-
ne Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration das
Übereinkommen ratifiziert haben,

unter Hinweis auf die auf dem Weltgipfel für nachhaltige
Entwicklung eingegangenen Verpflichtungen, eine effiziente-
re und kohärentere Umsetzung der drei Zielsetzungen des
Übereinkommens anzustreben und den gegenwärtigen Rück-
gang der biologischen Vielfalt bis 2010 erheblich zu verrin-
gern, was Maßnahmen auf allen Ebenen erfordern wird, na-
mentlich die Durchführung nationaler Strategien und Aktions-
pläne zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und die Bereit-
stellung neuer und zusätzlicher finanzieller und technischer
Ressourcen für die Entwicklungsländer,

besorgt über den anhaltenden Rückgang der biologischen
Vielfalt und sich dessen bewusst, dass beispiellose Anstren-
gungen unternommen werden müssten, um diesen Rückgang
bis 2010 erheblich zu verringern,

in Anerkennung des Beitrags, den der Zwischenstaatliche
Ausschuss für geistiges Eigentum, genetische Ressourcen, tra-
ditionelles Wissen und Folklore der Weltorganisation für gei-
stiges Eigentum mit seiner laufenden Arbeit dazu leisten kann,

dass die Bestimmungen des Übereinkommens über die biolo-
gische Vielfalt wirksamer umgesetzt werden, 

Kenntnis nehmend von dem Beitrag, den die Süd-Süd-Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der biologischen Vielfalt leisten
kann,

sowie Kenntnis nehmend von den Berichten der Millenni-
ums-Bewertung der Ökosysteme187,

mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an die
Regierung Brasiliens dafür, dass sie die achte Tagung der Kon-
ferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die
biologische Vielfalt und dritte Tagung der Konferenz der Ver-
tragsparteien des Übereinkommens, die als Tagung der Ver-
tragsparteien des Protokolls von Cartagena über die biologi-
sche Sicherheit diente, vom 20. bis 31. März beziehungsweise
vom 13. bis 17. März 2006 in Curitiba ausgerichtet hat,

sowie mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an
die Regierung Deutschlands für ihr Angebot, die neunte Ta-
gung der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkom-
mens über die biologische Vielfalt und vierte Tagung der Kon-
ferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens, die als Ta-
gung der Vertragsparteien des Protokolls von Cartagena über
die biologische Sicherheit dient, im Jahr 2008 auszurichten,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Exekutivsekre-
tärs des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, den
der Generalsekretär der Generalversammlung auf ihrer ein-
undsechzigsten Tagung übermittelt hat188;

2. nimmt außerdem Kenntnis von den Ergebnissen der
achten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Über-
einkommens über die biologische Vielfalt189;

3. nimmt ferner Kenntnis von den Ergebnissen der drit-
ten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Überein-
kommens, die als Tagung der Vertragsparteien des Protokolls
von Cartagena über die biologische Sicherheit diente190;

4. nimmt Kenntnis von den Fortschritten im Hinblick
auf die Erreichung der drei in dem Übereinkommen über die
biologische Vielfalt186 genannten Zielsetzungen;

5. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre
Verpflichtungen zu erfüllen, um den Rückgang der biologi-
schen Vielfalt bis 2010 erheblich zu verringern, und betont,
dass sie zu diesem Zweck in ihren einschlägigen Politiken und
Programmen einen angemessenen Schwerpunkt auf den Rück-
gang der biologischen Vielfalt setzen und den Entwicklungs-
ländern weiterhin neue und zusätzliche finanzielle und techni-
sche Ressourcen bereitstellen müssen, namentlich über die
Globale Umweltfazilität;

6. bekräftigt die Verpflichtung der Vertragsstaaten des
Übereinkommens über die biologische Vielfalt und des Proto-

184 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
185 Siehe Resolution 60/1. 
186 United Nations, Treaty Series, Vol. 1760, Nr. 30619. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1993 II S. 1741; LGBl. 1998 Nr. 39; öBGBl.
Nr. 213/1995; AS 1995 1408.

187 In Englisch verfügbar unter http://millenniumassessment.org. 
188 A/61/225, Abschn. III.
189 UNEP/CBD/COP/8/31.
190 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/15.
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kolls von Cartagena über die biologische Sicherheit191, die
Durchführung des Übereinkommens und des Protokolls sowie
anderer Übereinkünfte mit Bezug auf die biologische Vielfalt
und die in Johannesburg eingegangene Verpflichtung auf eine
erhebliche Reduzierung des Rückgangs der biologischen Viel-
falt bis 2010 zu unterstützen und auch weiterhin im Rahmen
des Übereinkommens und unter Berücksichtigung der Bonner
Leitlinien192 ein internationales Regelwerk zur Förderung und
zur Gewährleistung der gerechten und ausgewogenen Auftei-
lung der sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen er-
gebenden Vorteile auszuhandeln, und fordert alle Staaten
nachdrücklich auf, sich zu einer erheblichen Reduzierung des
Rückgangs der biologischen Vielfalt bis 2010 zu verpflichten
sowie die laufenden Bemühungen um die Ausarbeitung und
Aushandlung eines internationalen Regelwerks für den Zu-
gang zu genetischen Ressourcen und die Aufteilung des daraus
erwachsenden Nutzens fortzusetzen;

7. nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die die Offene
Ad-hoc-Arbeitsgruppe über Zugang und Vorteilsausgleich bei
der Ausarbeitung und Aushandlung des internationalen Regel-
werks erzielt hat, sowie von dem auf der achten Tagung der
Konferenz der Vertragsparteien gefassten Beschluss, die Ar-
beit der Offenen Ad-hoc-Arbeitsgruppe zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt vor der 2010 stattfindenden zehnten Tagung
der Konferenz der Vertragsparteien zum Abschluss zu brin-
gen193, und legt den Parteien eindringlich nahe, alles daranzu-
setzen, um die Arbeiten innerhalb des vorgegebenen Zeitrah-
mens abzuschließen;

8. bekräftigt die Verpflichtung, im Rahmen der inner-
staatlichen Rechtsvorschriften die Kenntnisse, Innovationen
und Gebräuche indigener und ortsansässiger Gemeinschaften
mit traditionellen Lebensformen, die für die Erhaltung und
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt von Belang
sind, zu achten, zu bewahren und zu erhalten, ihre breitere An-
wendung mit Billigung und unter Beteiligung der Träger die-
ser Kenntnisse, Innovationen und Gebräuche zu begünstigen
und die ausgewogene Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung er-
gebenden Vorteile zu fördern;

9. nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die in den the-
menbezogenen Arbeitsprogrammen des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt erzielt wurden;

10. nimmt außerdem Kenntnis von den auf der dritten Ta-
gung der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkom-
mens, die als Tagung der Vertragsparteien des Protokolls von
Cartagena über die biologische Sicherheit diente, erzielten
Fortschritten und den laufenden Anstrengungen zur Durchfüh-
rung des Protokolls und betont, dass dies die volle Unterstüt-
zung seitens der Vertragsparteien und der zuständigen inter-

nationalen Organisationen erfordern wird, insbesondere im
Hinblick auf die Gewährung von Hilfe an Entwicklungs- und
Transformationsländer für den Aufbau von Kapazitäten auf
dem Gebiet der biologischen Sicherheit;

11. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Ergebnis der vier-
ten Auffüllung der Globalen Umweltfazilität194, einschließlich
der Mittelzusagen für den Treuhandfonds der Globalen Um-
weltfazilität, die von der internationalen Gemeinschaft auf der
am 29. und 30. August 2006 in Kapstadt (Südafrika) abgehal-
tenen dritten Versammlung der Globalen Umweltfazilität ab-
gegeben wurden, und betont, wie wichtig die Erfüllung dieser
Zusagen ist;

12. bittet die Länder, die das Übereinkommen noch nicht
ratifiziert haben beziehungsweise ihm noch nicht beigetreten
sind, dies zu tun;

13. bittet die Vertragsparteien des Übereinkommens, die
das Protokoll von Cartagena über die biologische Sicherheit
noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihm noch nicht
beigetreten sind, dies zu erwägen;

14. bittet die Länder, zu erwägen, den Internationalen
Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung
und Landwirtschaft195 zu ratifizieren beziehungsweise ihm
beizutreten;

15. legt den entwickelten Ländern unter den Vertragspar-
teien des Übereinkommens nahe, Beiträge an die entsprechen-
den Treuhandfonds des Übereinkommens zu entrichten, um
insbesondere die volle Mitwirkung der Entwicklungsländer
unter den Vertragsparteien an allen Tätigkeiten im Rahmen
des Übereinkommens zu fördern;

16. fordert die Vertragsparteien des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt nachdrücklich auf, den Transfer
von Technologie für die wirksame Durchführung des Überein-
kommens im Einklang mit seinen Bestimmungen zu erleich-
tern;

17. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten der Ver-
bindungsgruppe der Sekretariate und Büros der zuständigen
Nebenorgane des Rahmenübereinkommens der Vereinten Na-
tionen über Klimaänderungen196, des Übereinkommens der
Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in
den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen
Ländern, insbesondere in Afrika197, und des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt und befürwortet ferner die wei-
tere Zusammenarbeit zur Förderung der Komplementarität

191 Siehe UNEP/CBD/ExCOP/1/3 und Corr.1, zweiter Teil, Anhang.
Deutsche Übersetzung: dBGBl. 2003 II S. 1508; öBGBl. III Nr. 94/2003;
AS 2004 579.
192 UNEP/CBD/COP/6/20, Anhang I, Beschluss VI/24A. In Deutsch ver-
fügbar unter http://www.abs.biodiv-chm.de/fileadmin/ABS/documents/
Bonn-Guidelines_englisch-deutsch_Druckfassung.pdf.
193 UNEP/CBD/COP/8/31, Anhang I, Beschluss VIII/4A.

194 Global Environment Facility, Dokument GEF/A.3/6. Verfügbar unter
http://www.gefweb.org. 
195 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of the
Conference of FAO, Thirty-first Session, Rome, 2–13 November 2001
(C 2001/REP), Anhang D. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 2003 II
S. 906; öBGBl. III Nr. 98/2006; AS 2005 1789. 
196 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1993 II S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl.
Nr. 414/1994; AS 1994 1052.
197 Ebd., Vol. 1954, Nr. 33480. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1997 II
S. 1468; LGBl. 2000 Nr. 69; öBGBl. III Nr. 139/1997; AS 2003 788.
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zwischen den Sekretariaten bei gleichzeitiger Achtung ihrer
unabhängigen Rechtsstellung;

18. betont, wie wichtig es ist, die Doppelarbeit bezüglich
der Berichtspflichten im Rahmen der Übereinkünfte zur bio-
logischen Vielfalt zu verringern, bei gleichzeitiger Achtung
ihrer unabhängigen Rechtsstellung und ihres unabhängigen
Mandats;

19. bittet den Exekutivsekretär des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt, der Generalversammlung auch
weiterhin über die laufenden Arbeiten im Zusammenhang mit
dem Übereinkommen, einschließlich des Protokolls von Car-
tagena, Bericht zu erstatten;

20. beschließt, den Unterpunkt „Übereinkommen über
die biologische Vielfalt“ unter dem Punkt „Nachhaltige Ent-
wicklung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/205
Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/422/Add.7, Ziff. 7)198.

61/205. Bericht des Verwaltungsrats des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen über seine neun-
te Sondertagung

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2997 (XXVII) vom

15. Dezember 1972, 53/242 vom 28. Juli 1999, 56/193 vom
21. Dezember 2001, 57/251 vom 20. Dezember 2002, 58/209
vom 23. Dezember 2003, 59/226 vom 22. Dezember 2004 und
60/189 vom 22. Dezember 2005,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005199,

in der Erkenntnis, dass im System der Vereinten Nationen
ein Bedarf an effizienteren Umweltaktivitäten besteht, und
feststellend, dass verschiedene Möglichkeiten zur Deckung
dieses Bedarfs geprüft werden müssen, 

unter Berücksichtigung der Agenda 21200 und des Durch-
führungsplans des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
(„Durchführungsplan von Johannesburg“)201,

in Bekräftigung der Rolle des Umweltprogramms der Ver-
einten Nationen als Hauptorgan für Umweltfragen innerhalb

des Systems der Vereinten Nationen, das im Rahmen seines
Mandats die Bedürfnisse der Entwicklungs- und Transforma-
tionsländer im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung be-
rücksichtigen soll, 

betonend, dass der Kapazitätsaufbau und die technologi-
sche Unterstützung für Entwicklungs- und Transformations-
länder in den mit der Umwelt zusammenhängenden Bereichen
wichtige Bestandteile der Tätigkeit des Umweltprogramms
der Vereinten Nationen sind, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, die Durchführung des
Strategieplans von Bali für technologische Unterstützung und
Kapazitätsaufbau des Umweltprogramms der Vereinten Na-
tionen202 zu beschleunigen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Verwaltungs-
rats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen über seine
neunte Sondertagung203 und dem darin enthaltenen Be-
schluss204;

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des Ge-
neralsekretärs über die universale Mitgliedschaft im Verwal-
tungsrat/Globalen Ministerforum Umwelt des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen205;

3. nimmt davon Kenntnis, dass der Verwaltungsrat des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen auf seiner neunten
Sondertagung die in seinem Beschluss SS.VII/1206 enthaltenen
Empfehlungen betreffend eine internationale Umweltordnung
in allen Teilen erörtert hat, und nimmt außerdem davon Kennt-
nis, dass die Fortsetzung dieser Erörterungen auf der vierund-
zwanzigsten Tagung des Verwaltungsrats vorgesehen ist; 

4. betont, dass der Strategieplan von Bali für technolo-
gische Unterstützung und Kapazitätsaufbau202 weiter vorange-
bracht und voll umgesetzt werden muss, und fordert in dieser
Hinsicht die Regierungen und sonstige Interessenträger, die
dazu in der Lage sind, auf, die für seine volle Umsetzung er-
forderliche Finanzierung und technische Hilfe zur Verfügung
zu stellen, und fordert außerdem das Umweltprogramm der
Vereinten Nationen auf, weitere Anstrengungen zu unterneh-
men, um durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen
Interessenträgern auf der Grundlage ihrer jeweiligen kompa-
rativen Vorteile den Strategieplan von Bali voll umzusetzen;

5. begrüßt die Billigung des Strategischen Konzepts für
ein internationales Chemikalienmanagement204 durch den Ver-
waltungsrat/das Globale Ministerforum Umwelt des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen auf seiner neunten
Sondertagung203 und bittet die Regierungen, die Organisatio-
nen der regionalen Wirtschaftsintegration, die zwischenstaat-
lichen Organisationen und die nichtstaatlichen Organisatio-

198 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
199 Siehe Resolution 60/1. 
200 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted
by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/agenda_21.pdf.
201 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.

202 UNEP/GC.23/6/Add.1 und Corr.1, Anlage. 
203 Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supple-
ment No. 25 (A/61/25).
204 Ebd., Anhang I. 
205 A/61/322.
206 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-seventh Session,
Supplement No. 25 (A/57/25), Anhang I.
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nen, sich aktiv zu engagieren und eng zusammenzuarbeiten,
um die Tätigkeiten, die das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen zur Umsetzung des Strategischen Konzepts unter-
nimmt, einschließlich des Schnellstartprogramms für das Stra-
tegische Konzept207, zu unterstützen, gegebenenfalls auch
durch die Bereitstellung angemessener Ressourcen; 

6. betont, dass die Koordinierung und Zusammenarbeit
zwischen den zuständigen Organisationen der Vereinten Na-
tionen bei der Förderung der Umweltaspekte der nachhaltigen
Entwicklung weiter verstärkt werden muss, und begrüßt die
weitere aktive Beteiligung des Umweltprogramms der Verein-
ten Nationen an der Gruppe der Vereinten Nationen für Ent-
wicklungsfragen und der Leitungsgruppe für Umweltfragen; 

7. betont außerdem, dass das Umweltprogramm der
Vereinten Nationen im Rahmen seines Mandats weiter auf al-
len Ebenen Beiträge zu Programmen zu Gunsten einer nach-
haltigen Entwicklung, zur Umsetzung der Agenda 21200 und
des Durchführungsplans von Johannesburg201 sowie zu der Ar-
beit der Kommission für Nachhaltige Entwicklung unter Be-
rücksichtigung ihres Mandats leisten muss; 

8. anerkennt die Notwendigkeit, die wissenschaftlichen
Grundlagen des Umweltprogramms der Vereinten Nationen
zu stärken, wie von dem zwischenstaatlichen Konsultations-
prozess über die Stärkung der wissenschaftlichen Grundlagen
des Programms empfohlen, und namentlich die wissenschaft-
liche Kapazität der Entwicklungs- und Transformationsländer
unter anderem durch die Bereitstellung ausreichender Finanz-
mittel zu erhöhen;

9. erklärt erneut, dass das Umweltprogramm der Ver-
einten Nationen gesicherte, ausreichende und berechenbare
Finanzmittel benötigt, und unterstreicht im Einklang mit Re-
solution 2997 (XXVII) der Generalversammlung, dass erwo-
gen werden muss, sämtlichen Verwaltungs- und Management-
kosten des Programms im Rahmen des ordentlichen Haushalts
der Vereinten Nationen angemessen Rechnung zu tragen; 

10. bittet die Regierungen, die dazu in der Lage sind, ihre
Beiträge an den Umweltfonds zu erhöhen; 

11. betont, wie wichtig es ist, dass das Umweltprogramm
der Vereinten Nationen seinen Amtssitz in Nairobi hat, und er-
sucht den Generalsekretär, den Mittelbedarf des Programms
und des Büros der Vereinten Nationen in Nairobi fortlaufend
zu überprüfen, damit dem Programm und den sonstigen Orga-
nen und Organisationen der Vereinten Nationen in Nairobi die
erforderlichen Dienste auf wirksame Weise bereitgestellt wer-
den können; 

12. beschließt, die Frage der universalen Mitgliedschaft
im Verwaltungsrat/Globalen Ministerforum Umwelt des Um-
weltprogramms der Vereinten Nationen erforderlichenfalls
auf ihrer vierundsechzigsten Tagung zu prüfen, und nimmt
gleichzeitig davon Kenntnis, dass zu dieser wichtigen, aber

komplexen Frage bisher unterschiedliche Auffassungen geäu-
ßert wurden; 

13. beschließt außerdem, den Unterpunkt „Bericht des
Verwaltungsrats des Umweltprogramms der Vereinten Natio-
nen über seine vierundzwanzigste Tagung“ unter dem Punkt
„Nachhaltige Entwicklung“ in die vorläufige Tagesordnung
ihrer zweiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/206

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/423, Ziff. 12)208.

61/206. Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz der
Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungs-
wesen (Habitat II) und Stärkung des Programms
der Vereinten Nationen für menschliche Siedlun-
gen (UN-Habitat)

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3327 (XXIX) vom
16. Dezember 1974, 32/162 vom 19. Dezember 1977, 34/115
vom 14. Dezember 1979, 56/205 und 56/206 vom 21. Dezem-
ber 2001, 57/275 vom 20. Dezember 2002, 58/226 und 58/227
vom 23. Dezember 2003, 59/239 vom 22. Dezember 2004 und
60/203 vom 22. Dezember 2005,

Kenntnis nehmend von den Resolutionen des Wirtschafts-
und Sozialrats 2002/38 vom 26. Juli 2002 und 2003/62 vom
25. Juli 2003 sowie den Ratsbeschlüssen 2004/300 vom 23. Ju-
li 2004, 2005/298 vom 26. Juli 2005 und 2006/247 vom 27. Juli
2006,

unter Hinweis auf das in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen209 enthaltene Ziel, bis 2020 eine erhebliche
Verbesserung der Lebensbedingungen von mindestens 100
Millionen Slumbewohnern herbeizuführen, und auf das in dem
Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwick-
lung („Durchführungsplan von Johannesburg“)210 enthaltene
Ziel, bis zum Jahr 2015 den Anteil der Menschen, die keinen
Zugang zu hygienischem Trinkwasser und sanitären Einrich-
tungen haben, zu halbieren,

sowie unter Hinweis auf die Habitat-Agenda211, die Erklä-
rung über Städte und andere menschliche Siedlungen im neuen

207 Siehe SAICM/ICCM.1/7, Anhang IV.

208 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
209 Siehe Resolution 55/2. 
210 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
211 Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Ha-
bitat II), Istanbul, 3–14 June 1996 (United Nations publication, Sales
No. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. Deutsche Übersetzung in:
Abschlußdokumente: Die HABITAT-Agenda und die Istanbul-Erklä-
rung über menschliche Siedlungen, hrsg. v. Bundesministerium für
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. Bonn, 1997.
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Jahrtausend212, die Erklärung von Johannesburg über nachhal-
tige Entwicklung213, den Durchführungsplan von Johannes-
burg und den Konsens von Monterrey der Internationalen
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung214,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005215,

anerkennend, dass das allgemeine Ziel und die strategische
Vision des Programms der Vereinten Nationen für menschli-
che Siedlungen (UN-Habitat) und seine Schwerpunktlegung
auf die beiden Weltkampagnen für sichere Nutzungs- und Be-
sitzrechte beziehungsweise für gute Stadtverwaltung strategi-
sche Ansatzpunkte für eine wirksame Umsetzung der Habitat-
Agenda sind, vor allem für die Aufstellung von Leitlinien für
die internationale Zusammenarbeit im Hinblick auf angemes-
senen Wohnraum für alle und die nachhaltige Siedlungsent-
wicklung,

sich dessen bewusst, dass die in der Millenniums-Erklä-
rung erwähnte Initiative „Städte ohne Elendsviertel“ die ein-
zigartige Gelegenheit bietet, Größenvorteile und erhebliche
Multiplikatoreffekte zu erzielen und so zur Erreichung der an-
deren Millenniums-Entwicklungsziele beizutragen,

in der Erkenntnis, welche Bedeutung der urbanen Dimen-
sion der Armutsbeseitigung zukommt und dass es geboten ist,
Fragen der Wasser- und Sanitärversorgung in ein umfassendes
siedlungspolitisches Konzept zu integrieren,

mit Anerkennung davon Kenntnis nehmend, dass die Re-
gierung Pakistans am 20. und 21. September 2006 in Islama-
bad die zweite Südasiatische Konferenz über Sanitärversor-
gung veranstaltet hat, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierung Kenias,
die Afrikanische Union und das UN-Habitat für die Ausrich-
tung der zweiten Afrikanischen Ministerkonferenz über Woh-
nungswesen und Stadtentwicklung und des Afrikanischen
Städtegipfels „Africities“ am 3. und 4. April 2006 beziehungs-
weise vom 18. bis 24. September 2006 in Nairobi, 

sowie mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierung
Kanadas und die Stadt Vancouver für die Ausrichtung der drit-
ten Tagung des Welt-Städteforums vom 19. bis 23. Juni 2006
sowie an die Regierung Chinas und die Stadt Nanjing für ihre
Bereitschaft, im Jahr 2008 die vierte Tagung des Welt-Städte-
forums auszurichten, 

ferner mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierung In-
diens für ihr Angebot, die erste Asiatisch-pazifische Minister-

konferenz über Wohnungswesen und menschliche Siedlungen
im Dezember 2006 in Neu-Delhi auszurichten, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierung Uru-
guays für die Ausrichtung der fünfzehnten ordentlichen Ver-
sammlung der Minister und hochrangigen Behörden des Sek-
tors Wohnungswesen und Stadtentwicklung in Lateinamerika
und der Karibik, die vom 4. bis 6. Oktober 2006 in Montevideo
stattfand, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht State of the World’s
Cities 2006/7: the Millennium Development Goals and Urban
Sustainability – 30 Years of Shaping the Habitat Agenda216

(Zustand der Städte der Welt 2006/7: Die Millenniums-Ent-
wicklungsziele und die Zukunftsfähigkeit der Städte – 30 Jahre
Arbeit an der Habitat-Agenda), 

in der Erkenntnis, dass das UN-Habitat in allen Bereichen
seines Mandats zielgerichteter arbeiten muss, 

sowie in der Erkenntnis, dass die Stiftung der Vereinten
Nationen für Wohn- und Siedlungswesen weiterhin dringend
höhere und berechenbare finanzielle Beiträge benötigt, um
rechtzeitige, wirksame und konkrete Ergebnisse bei der welt-
weiten Umsetzung der Habitat-Agenda, der Erklärung über
Städte und andere menschliche Siedlungen im neuen Jahrtau-
send und der entsprechenden international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklä-
rung und in der Erklärung und dem Durchführungsplan von Jo-
hannesburg enthaltenen Ziele, sicherzustellen, 

Kenntnis nehmend von den Maßnahmen des UN-Habitat
zur Verstärkung seiner Zusammenarbeit mit dem Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen, der Weltbank und an-
deren internationalen Organisationen und seiner Mitwirkung
im Exekutivausschuss für humanitäre Angelegenheiten, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs über die koordinierte Umsetzung der Habitat-Agen-
da217 und von dem Bericht des Generalsekretärs über die Um-
setzung der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen
über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) und über die
Stärkung des Programms der Vereinten Nationen für mensch-
liche Siedlungen (UN-Habitat)218,

ferner Kenntnis nehmend von dem für die Stiftung der Ver-
einten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen geltenden
Sonderanhang219, den der Generalsekretär der Finanzordnung
und den Finanzvorschriften der Vereinten Nationen220 beige-
fügt hat, 

1. ersucht den Verwaltungsrat des Programms der Ver-
einten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat), al-
le mit der Stiftung der Vereinten Nationen für Wohn- und
Siedlungswesen zusammenhängenden Fragen auf seiner ein-
undzwanzigsten Tagung umfassend zu behandeln, eingedenk

212 Resolution S-25/2, Anlage. 
213 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
214 Report of the International Conference on Financing for Development,
Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publication,
Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch verfüg-
bar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
215 Siehe Resolution 60/1.

216 United Nations publication, Sales No. E.06.III.Q.3.
217 E/2006/71.
218 A/61/262. 
219 ST/SGB/2006/8.
220 ST/SGB/2003/7.
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der Notwendigkeit, in wirksamer Weise Mittel für die Stiftung
zu mobilisieren;

2. legt den Regierungen nahe, ein verbessertes Konzept
zur Durchführung der in der Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen209 erwähnten Initiative „Städte ohne Elends-
viertel“ zu erwägen, das darin besteht, vorhandene Slums zu
sanieren und entsprechend den jeweiligen nationalen Gege-
benheiten Politiken und Programme zu schaffen, die der Ent-
stehung neuer Slums entgegenwirken, und bittet in dieser Hin-
sicht die internationale Gebergemeinschaft und die multilate-
ralen und regionalen Entwicklungsbanken, die Anstrengungen
der Entwicklungsländer zu unterstützen, unter anderem durch
höhere freiwillige Finanzhilfen; 

3. erkennt an, dass die Regierungen die Hauptverant-
wortung für die vernünftige und wirksame Umsetzung der Ha-
bitat-Agenda211, der Erklärung über Städte und andere mensch-
liche Siedlungen im neuen Jahrtausend212 und der Millenni-
ums-Erklärung tragen, und betont, dass die internationale Ge-
meinschaft ihrer Verpflichtung, die Regierungen der Entwick-
lungs- und Transformationsländer bei ihren Bemühungen zu
unterstützen, in vollem Umfang nachkommen muss, indem sie
die erforderlichen Ressourcen bereitstellt, für den Aufbau von
Kapazitäten und den Transfer von Technologien unter gegen-
seitig vereinbarten Bedingungen sorgt und ein förderliches in-
ternationales Umfeld schafft;

4. fordert zur weiteren finanziellen Unterstützung des
UN-Habitat durch die Entrichtung höherer freiwilliger Beiträ-
ge an die Stiftung der Vereinten Nationen für Wohn- und Sied-
lungswesen auf und bittet die Regierungen, zur Unterstützung
der Programmdurchführung berechenbare Finanzmittel auf
mehrjähriger Grundlage zur Verfügung zu stellen; 

5. fordert außerdem zur Entrichtung höherer, nicht
zweckgebundener Beiträge an die Stiftung auf; 

6. ersucht den Generalsekretär, den Ressourcenbedarf
des UN-Habitat weiter zu prüfen, damit es die nationalen Po-
litiken, Strategien und Pläne zur Erreichung der in der Millen-
niums-Erklärung, dem Durchführungsplan von Johannes-
burg210 und dem Ergebnis des Weltgipfels 2005215 enthaltenen
Ziele hinsichtlich Armutsbeseitigung, Geschlechtergleichstel-
lung, Wasser- und Sanitärversorgung und Slumsanierung
wirksamer unterstützen kann;

7. betont, wie wichtig es ist, dass das Programm der
Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen seinen Amts-
sitz in Nairobi hat, und ersucht den Generalsekretär, den Mit-
telbedarf des UN-Habitat und des Büros der Vereinten Natio-
nen in Nairobi fortlaufend zu überprüfen, damit dem UN-Ha-
bitat und den sonstigen Organen und Organisationen der Ver-
einten Nationen in Nairobi die erforderlichen Dienste auf
wirksame Weise bereitgestellt werden können; 

8. begrüßt die Anstrengungen, die das UN-Habitat fort-
laufend unternimmt, um eine ergebnisorientierte und weniger
zergliederte Haushaltsstruktur aufzubauen, mit dem Ziel, bei
der Programmdurchführung ein Höchstmaß an Effizienz, Re-
chenschaftspflicht und Transparenz sicherzustellen, ungeach-
tet der Finanzierungsquelle; 

9. bittet die internationale Gebergemeinschaft und die
internationalen Finanzinstitutionen, großzügige Beiträge an
den Treuhandfonds für Wasserversorgung und Abwasserent-
sorgung, an die Slumsanierungsfazilität und an die Treuhand-
fonds für technische Zusammenarbeit zu entrichten, damit das
UN-Habitat die Entwicklungsländer bei der Mobilisierung
von öffentlichen Investitionen und privatem Kapital für die Sa-
nierung von Slums, den Bau von Wohnungen und die Grund-
versorgung unterstützen kann; 

10. anerkennt die Beiträge der regionalen Beratungsin-
itiativen, einschließlich der Ministerkonferenzen auf dem Ge-
biet des Wohn- und Siedlungswesens, zur Umsetzung der Ha-
bitat-Agenda und zur Erreichung der Millenniums-Entwick-
lungsziele und bittet die internationale Gemeinschaft, derarti-
ge Bemühungen zu unterstützen; 

11. fordert das UN-Habitat auf, seinen regionalen Ansatz
in Bezug auf die Koordinierung und Durchführung seiner
normsetzenden und operativen Tätigkeiten zu stärken, und bit-
tet alle Länder, die dazu in der Lage sind, die diesbezüglichen
Tätigkeiten des UN-Habitat zu unterstützen;

12. ersucht das UN-Habitat, die Koordinierung innerhalb
des Entwicklungshilfe-Programmrahmens der Vereinten Na-
tionen und bei der gemeinsamen Landesbewertung zu verstär-
ken und mit der Weltbank, den regionalen Entwicklungsban-
ken, anderen Entwicklungsbanken, Regionalorganisationen
und sonstigen in Frage kommenden Partnern weiter zusam-
menzuarbeiten, um vor Ort innovative Politiken, Praktiken
und Pilotprojekte zu erproben, deren Ziel es ist, Ressourcen zu
mobilisieren und so das Angebot an erschwinglichen Krediten
für die Slumsanierung und andere Siedlungsentwicklungsak-
tivitäten zu Gunsten der Armen in den Entwicklungs- und
Transformationsländern zu erhöhen;

13. bittet alle Regierungen, aktiv an der vierten Tagung
des Welt-Städteforums teilzunehmen, und bittet die Geberlän-
der, die Teilnahme von Vertretern der Entwicklungsländer,
insbesondere der am wenigsten entwickelten Länder, und der
Transformationsländer, einschließlich Frauen und Jugendli-
cher, an dem Forum zu unterstützen; 

14. anerkennt die wichtige Rolle und den wichtigen Bei-
trag des UN-Habitat zur Unterstützung der Anstrengungen der
von Naturkatastrophen und komplexen Notsituationen betrof-
fenen Länder zur Ausarbeitung von Präventions-, Rehabilita-
tions- und Wiederaufbauprogrammen für den Übergang von
der Nothilfe zur Entwicklung, ersucht in diesem Zusammen-
hang das UN-Habitat, im Rahmen seines Mandats mit den an-
deren zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen auch weiterhin eng zusammenzuarbeiten, und wie-
derholt mit Nachdruck ihre Bitte an den Ständigen interinsti-
tutionellen Ausschuss, die Aufnahme des UN-Habitat als Mit-
glied zu erwägen; 

15. ersucht das UN-Habitat, durch seine Mitwirkung im
Exekutivausschuss für humanitäre Angelegenheiten und
durch Kontakte mit den zuständigen Organisationen und Part-
nern der Vereinten Nationen im Feld die frühzeitige Einbezie-
hung von Sachverständigen auf dem Gebiet des Wohn- und
Siedlungswesens in die Bewertung und Ausarbeitung von Prä-
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ventions-, Rehabilitations- und Wiederaufbauprogrammen zu
fördern, um die Anstrengungen der von Naturkatastrophen
und komplexen Notsituationen betroffenen Entwicklungslän-
der zu unterstützen; 

16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

17. beschließt, den Punkt „Umsetzung der Ergebnisse
der Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Sied-
lungswesen (Habitat II) und Stärkung des Programms der Ver-
einten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat)“ in
die vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundsechzigsten Ta-
gung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/207

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006 ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/424/Add.1, Ziff. 9)221.

61/207. Die Rolle der Vereinten Nationen bei der Förde-
rung der Entwicklung im Kontext der Globalisie-
rung und der Interdependenz

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/169 vom 15. De-
zember 1998, 54/231 vom 22. Dezember 1999, 55/212 vom
20. Dezember 2000, 56/209 vom 21. Dezember 2001, 57/274
vom 20. Dezember 2002, 58/225 vom 23. Dezember 2003,
59/240 vom 22. Dezember 2004 und 60/204 vom 22. Dezem-
ber 2005 über die Rolle der Vereinten Nationen bei der För-
derung der Entwicklung im Kontext der Globalisierung und
der Interdependenz,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005222 und alle einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit
zusammenhängenden Gebieten, insbesondere diejenigen, die
auf dem Ergebnis des Weltgipfels 2005 aufbauen, namentlich
die Resolution 60/265 der Generalversammlung vom 30. Juni
2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen
Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele und der anderen international verein-
barten Entwicklungsziele,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003 über die integrierte und koordinierte Umsetzung
und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und
Sozialbereich,

betonend, dass es notwendig ist, die weltweite Entwick-
lungspartnerschaft voll durchzuführen und die von dem Welt-
gipfel 2005 ausgehende Dynamik zu steigern, um die in den
Ergebnissen der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der
Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf

damit zusammenhängenden Gebieten, einschließlich des
Weltgipfels 2005, eingegangenen Verpflichtungen zu opera-
tionalisieren und zu erfüllen,

in Bekräftigung der in der Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen223 zum Ausdruck gebrachten Entschlossen-
heit, sicherzustellen, dass die Globalisierung zu einer positiven
Kraft für alle Menschen der Welt wird, 

in der Erkenntnis, dass alle Menschenrechte allgemein gül-
tig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander ver-
knüpft sind,

feststellend, dass im Kontext der Globalisierung dem Ziel
des Schutzes, der Förderung und der Stärkung der Rechte und
des Wohls von Frauen und Mädchen besondere Aufmerksam-
keit gewidmet werden muss, wie in der Erklärung und der Ak-
tionsplattform von Beijing224 vorgesehen,

in Bekräftigung der Verpflichtung, Armut und Hunger zu
beseitigen und ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum, eine
nachhaltige Entwicklung und weltweite Prosperität für alle so-
wie die Entwicklung der Produktionssektoren in den Entwick-
lungsländern zu fördern, damit diese auf wirksamere Weise
am Prozess der Globalisierung teilhaben und daraus Nutzen
ziehen können,

sowie in Bekräftigung ihrer nachdrücklichen Unterstüt-
zung für eine faire Globalisierung und ihrer Entschlossenheit,
das Ziel der produktiven Vollbeschäftigung und einer men-
schenwürdigen Arbeit für alle zu erreichen, und in diesem Zu-
sammenhang unter Hinweis auf die am 5. Juli 2006 auf dem
Tagungsteil auf hoher Ebene der Arbeitstagung des Wirt-
schafts- und Sozialrats verabschiedete Ministererklärung zum
Thema „Schaffung eines nationalen und internationalen Um-
felds, das die Herbeiführung der produktiven Vollbeschäfti-
gung und einer menschenwürdigen Arbeit für alle fördert, und
seine Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung“225, 

ferner in Bekräftigung der Verpflichtung, die Mitwirkung
der Entwicklungs- und Transformationsländer an den welt-
wirtschaftlichen Entscheidungs- und Normsetzungsprozessen
auszuweiten und zu stärken, zu diesem Zweck betonend, wie
wichtig es ist, die Bemühungen um die Reform der internatio-
nalen Finanzarchitektur fortzusetzen, und feststellend, dass
die Frage des Stimmrechtsanteils der Entwicklungsländer in
den Bretton-Woods-Institutionen, die nach wie vor ein Anlie-
gen ist, weiter erörtert werden muss, 

in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu Lenkungsstruktu-
ren, Ausgewogenheit und Transparenz in den Finanz-, Wäh-
rungs- und Handelssystemen sowie ihres Bekenntnisses zu ei-

221 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
222 Siehe Resolution 60/1.

223 Siehe Resolution 55/2. 
224 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 Sep-
tember 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I,
Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
225 A/61/3, Kap. III, Ziff. 50. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Of-
ficial Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement
No. 3.
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nem offenen, fairen, regelgestützten, berechenbaren und nicht-
diskriminierenden multilateralen Handels- und Finanzsystem,

in der Erkenntnis, dass sich die einzelnen Länder stark in
ihrer Fähigkeit unterscheiden, auf wissenschaftliche und tech-
nologische Kenntnisse, die zum größten Teil in den entwik-
kelten Ländern hervorgebracht werden, zuzugreifen, sie zu
verbreiten und zu nutzen,

sowie in der Erkenntnis, dass die Entwicklungsländer über
unterschiedliche Kapazitäten für die Umsetzung wissenschaft-
licher und technologischer Kenntnisse in Güter und Dienstlei-
stungen und für Investitionen in Humanressourcen und den
Aufbau unternehmerischer Kapazitäten verfügen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs226;

2. erkennt an, dass sich manche Länder erfolgreich an
die Veränderungen angepasst und Nutzen aus der Globalisie-
rung gezogen haben, dass jedoch viele andere, insbesondere
die am wenigsten entwickelten Länder, in der zunehmend glo-
balen Weltwirtschaft nach wie vor marginalisiert sind, und er-
kennt außerdem an, dass, wie es in der Millenniums-Erklä-
rung223 heißt, die mit der Globalisierung einhergehenden Vor-
teile ebenso wie auch ihre Kosten sehr ungleich verteilt sind; 

3. bekräftigt, dass die Vereinten Nationen eine grundle-
gende Rolle bei der Förderung der internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit und bei der Gewährleistung der Kohä-
renz sowie der Koordinierung und Umsetzung der von der in-
ternationalen Gemeinschaft vereinbarten Ziele und Maßnah-
men auf dem Gebiet der Entwicklung spielen müssen, und be-
schließt, in enger Zusammenarbeit mit allen anderen multila-
teralen Finanz-, Handels- und Entwicklungsinstitutionen die
Koordinierung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen
zu stärken, um ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum, die Ar-
mutsbekämpfung und die nachhaltige Entwicklung zu fördern;

4. unterstreicht, dass bei der Prüfung der Zusammen-
hänge zwischen Globalisierung und nachhaltiger Entwicklung
besonderes Gewicht auf die Erarbeitung und Umsetzung sich
gegenseitig stützender Politiken und Praktiken gelegt werden
soll, die ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum, die soziale Ent-
wicklung und den Umweltschutz fördern, und dass dies An-
strengungen auf nationaler wie auf internationaler Ebene er-
fordert;

5. bekräftigt, dass gute Regierungsführung von grund-
legender Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung ist, dass
eine solide Wirtschaftspolitik, stabile demokratische Institu-
tionen, die auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen, und
eine verbesserte Infrastruktur die Grundlage für ein dauerhaf-
tes Wirtschaftswachstum, die Armutsbeseitigung und die
Schaffung von Arbeitsplätzen bilden und dass Freiheit, Frie-
den und Sicherheit, Stabilität im Inneren, die Achtung der
Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Entwicklung,
sowie Rechtsstaatlichkeit, die Gleichstellung der Geschlech-
ter, eine marktorientierte Politik und eine allgemeine Ver-

pflichtung auf eine gerechte und demokratische Gesellschaft
ebenfalls von wesentlicher Bedeutung sind und sich gegensei-
tig stärken;

6. bekräftigt außerdem, dass eine gute Ordnungspolitik
auf internationaler Ebene für die Verwirklichung einer nach-
haltigen Entwicklung von grundlegender Bedeutung ist, dass
es, um ein dynamisches und förderliches internationales wirt-
schaftliches Umfeld sicherzustellen, wichtig ist, durch die
Auseinandersetzung mit den internationalen Finanz-, Han-
dels-, Technologie- und Investitionsmustern, die sich auf die
Entwicklungsaussichten der Entwicklungsländer auswirken,
eine weltweite wirtschaftliche Ordnungspolitik zu fördern,
und dass zu diesem Zweck die internationale Gemeinschaft al-
le erforderlichen und geeigneten Maßnahmen ergreifen soll,
namentlich die Gewährleistung von Unterstützung für struk-
turelle und makroökonomische Reformen, eine umfassende
Lösung des Problems der Auslandsverschuldung und die Er-
weiterung des Marktzugangs für Entwicklungsländer;

7. unterstreicht, dass die steigende Interdependenz der
Volkswirtschaften in einer zunehmend globalen Welt und die
Entwicklung regelgestützter Ordnungsrahmen für die interna-
tionalen Wirtschaftsbeziehungen dazu geführt haben, dass der
Handlungsspielraum für nationale Wirtschaftspolitik, das
heißt der Wirkungsbereich innerstaatlicher Politiken, insbe-
sondere in den Bereichen Handel, Investitionen und industri-
elle Entwicklung, jetzt oft durch internationale Disziplinen,
Verpflichtungen und Weltmarkterwägungen eingegrenzt
wird, dass es Sache jeder Regierung ist, die mit der Akzeptanz
internationaler Regeln und Verpflichtungen verbundenen
Vorteile mit den Nachteilen aus dem Verlust politischen Hand-
lungsspielraums abzuwägen, und dass es für die Entwick-
lungsländer eingedenk der Entwicklungsziele besonders wich-
tig ist, dass alle Länder der Notwendigkeit eines angemesse-
nen Gleichgewichts zwischen nationalem politischem Hand-
lungsspielraum und internationalen Disziplinen und Ver-
pflichtungen Rechnung tragen;

8. bekräftigt, dass jedes Land die Hauptverantwortung
für seine eigene Entwicklung trägt, dass die Rolle der nationa-
len Politiken und Entwicklungsstrategien bei der Herbeifüh-
rung einer nachhaltigen Entwicklung nicht genügend betont
werden kann und dass die nationalen Anstrengungen durch un-
terstützende globale Programme, Maßnahmen und Politiken
ergänzt werden sollen, mit dem Ziel, die Entwicklungschancen
der Entwicklungsländer zu vergrößern, wobei die jeweiligen
nationalen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind und die
Achtung der nationalen Trägerschaft, der nationalen Strategi-
en und der nationalen Souveränität zu gewährleisten ist; 

9. betont, dass es besonders wichtig ist, mittels energi-
scher Kooperationsbemühungen seitens aller Länder und In-
stitutionen ein günstiges internationales wirtschaftliches Um-
feld zu schaffen, um eine ausgewogene wirtschaftliche Ent-
wicklung in einer Weltwirtschaft zu fördern, die allen Men-
schen dient;

10. bittet die entwickelten Länder, insbesondere die gro-
ßen Industrieländer, die Auswirkungen zu berücksichtigen,
die ihre makroökonomischen Politiken auf das Wachstum und
die Entwicklung auf internationaler Ebene haben; 226 A/61/286.
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11. erkennt gleichzeitig an, dass die inländischen Volks-
wirtschaften heute eng mit dem Weltwirtschaftssystem ver-
flochten sind und dass unter anderem die effektive Nutzung
von Handels- und Investitionschancen den Ländern bei der Ar-
mutsbekämpfung helfen kann;

12. betont, dass mit der zunehmenden Globalisierung
und Interdependenz der Weltwirtschaft ein ganzheitliches
Vorgehen zur Bewältigung der miteinander verbundenen na-
tionalen, internationalen und systemischen Herausforderun-
gen der Entwicklungsfinanzierung, namentlich eine nachhal-
tige, gleichstellungsorientierte Entwicklung, die den Men-
schen in den Mittelpunkt stellt, unerlässlich ist und dass ein
solches Vorgehen Chancen für alle eröffnen und dazu beitra-
gen muss, dass Ressourcen geschöpft und wirksam genutzt so-
wie auf allen Ebenen stabile und rechenschaftspflichtige Insti-
tutionen geschaffen werden; 

13. erkennt an, dass die auf dem Gebiet der Technologie
und der wissenschaftlichen Kapazitäten bestehende Kluft zwi-
schen den entwickelten Ländern und den Entwicklungslän-
dern, insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern,
auch weiterhin Anlass zur Besorgnis gibt, da sie die Fähigkeit
zahlreicher Entwicklungsländer einschränkt, in vollem Um-
fang an der Weltwirtschaft teilzuhaben; 

14. erkennt außerdem an, dass Wissenschaft und Tech-
nologie für die gemeinsame Nutzung der Vorteile aus der Glo-
balisierung unverzichtbar sind, und betont, dass die technolo-
gische Kluft zwischen entwickelten Ländern und Entwick-
lungsländern eine große Herausforderung für die Entwick-
lungsländer in ihren Anstrengungen zur Erreichung der Ent-
wicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, bedeutet;

15. erkennt ferner an, dass Regierungen und andere In-
teressenträger durch ihr Engagement, ihre Zusammenarbeit
und ihre Partnerschaft erreichen können, dass die Globalisie-
rung zu einer positiven Kraft für alle wird, und dass die För-
derung der internationalen Zusammenarbeit im Dienste der
Entwicklung und die Förderung der politischen Kohärenz in
globalen Entwicklungsfragen dafür unerlässlich sind;

16. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, weiter darauf hinzuarbeiten, die angemessene Ver-
breitung wissenschaftlicher und technischer Kenntnisse, den
Technologietransfer in die Entwicklungsländer sowie diesen
Ländern den Zugang zu Technologien und ihren Erwerb zu er-
leichtern;

17. betont, dass es erforderlich ist, den Zugang zu und die
Entwicklung, Weitergabe und Verbreitung von Technologien
zu Gunsten der Entwicklungsländer zu fördern und zu erleich-
tern, indem Politiken und Maßnahmen erarbeitet werden, die
ein günstiges Umfeld für die Erleichterung des Erwerbs und
der Entwicklung von Technologien fördern und die Innova-
tionskapazität stärken, auf der Grundlage der in der Minister-
erklärung von Doha227 enthaltenen Mandate; 

18. fordert die Gewährung technischer und finanzieller
Hilfe an die Entwicklungsländer, damit sie die personellen und

institutionellen Kapazitäten aufbauen können, die zur Verfol-
gung politischer Strategien zur Stärkung ihrer nationalen In-
novationssysteme und zur Förderung von Investitionen in die
wissenschaftlich-technische Bildung erforderlich sind, um so
nicht nur neue Technologien hervorzubringen, sondern auch
um Kapazitäten zu erwerben, die es ermöglichen, wissen-
schaftlich-technische Entwicklungen aus anderen Ländern an
die lokalen Gegebenheiten anzupassen; 

19. erkennt an, dass Wissenschaft und Technologie, ein-
schließlich der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien, für die Erreichung der Entwicklungsziele eine entschei-
dende Rolle spielen und dass die internationale Unterstützung
den Entwicklungsländern helfen kann, aus den technologi-
schen Fortschritten Nutzen zu ziehen und ihre Produktionska-
pazitäten zu steigern, und bekräftigt in dieser Hinsicht die Ver-
pflichtung, den Zugang zu und die Entwicklung, Weitergabe
und Verbreitung von Technologien, namentlich umweltver-
träglichen Technologien und entsprechendem Know-how, zu
Gunsten der Entwicklungsländer zu fördern und gegebenen-
falls zu erleichtern; 

20. begrüßt die bestehenden Mechanismen und Initiati-
ven, die den Entwicklungsländern beim Zugang zu Technolo-
gien behilflich sind, befürwortet die Stärkung und Erweiterung
der bestehenden Mechanismen und die Prüfung von Initiati-
ven, einschließlich der Schaffung internationaler Datenban-
ken mit Erkenntnissen und Informationen über Forschungser-
gebnisse, um die Entwicklungsländer dabei zu unterstützen,
Zugang zu Technologien und Know-how für die Gründung
technologieorientierter Unternehmen und die Modernisierung
bestehender Industrien zu erhalten, und befürwortet außerdem
die Aufstockung der den Entwicklungsländern gewährten Hil-
fe mit dem Ziel, die digitalen Chancen für alle Menschen zu
erhöhen und dabei das Potenzial der Informations- und Kom-
munikationstechnologien für die Erschließung des Zugangs zu
Technologien und Know-how zu nutzen; 

21. unterstützt die bestehenden Vereinbarungen und die
weitere Förderung regionaler, subregionaler und interregiona-
ler gemeinsamer Forschungs- und Entwicklungsprojekte, in-
dem nach Möglichkeit die im Bereich von Wissenschaft, For-
schung und Entwicklung vorhandenen Ressourcen genutzt
und hochmoderne wissenschaftliche Einrichtungen und For-
schungsgeräte vernetzt werden;

22. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung unter dem Punkt
„Globalisierung und Interdependenz“ einen Bericht über Glo-
balisierung und Interdependenz vorzulegen, der sich mit dem
Thema möglicher Auswirkungen internationaler Verpflich-
tungen, Politiken und Prozesse auf den Umfang und die Durch-
führung nationaler Entwicklungsstrategien befasst.

RESOLUTION 61/208
Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/424/Add.2, Ziff. 8)228.

227 A/C.2/56/7, Anlage.
228 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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61/208. Internationale Migration und Entwicklung
Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/127 vom 19. De-
zember 1994, 50/123 vom 20. Dezember 1995, 52/189 vom
18. Dezember 1997, 54/212 vom 22. Dezember 1999, 56/203
vom 21. Dezember 2001, 58/208 vom 23. Dezember 2003,
59/241 vom 22. Dezember 2004 und 60/227 vom 23. Dezem-
ber 2005 über internationale Migration und Entwicklung so-
wie 60/206 vom 22. Dezember 2005 über die Erleichterung der
Geldüberweisungen von Migranten und die Verringerung der
Überweisungskosten,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005229, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003 über die integrierte und koordinierte Umsetzung
und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und
Sozialbereich,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom 30 Juni
2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen
Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele und der anderen international verein-
barten Entwicklungsziele,

in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte230 und unter Hinweis auf das Internationale Über-
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimi-
nierung231, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau232 und das Übereinkommen über
die Rechte des Kindes233, 

unter Hinweis auf die Internationale Konvention zum
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Fami-
lienangehörigen234, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 2006/2 der Kom-
mission für Bevölkerung und Entwicklung vom 10. Mai
2006235,

in Anerkennung des wichtigen Zusammenhangs zwischen
internationaler Migration und Entwicklung sowie der Notwen-
digkeit, sich den Herausforderungen und Chancen zu stellen,
die sich durch die Migration für die Herkunfts-, Transit- und

Zielländer ergeben, und in der Erkenntnis, dass die Migration
für die Weltgemeinschaft mit Vorteilen wie auch mit Heraus-
forderungen verbunden ist,

sowie in Anerkennung des wichtigen Entwicklungsbei-
trags, den Migranten und die Migration leisten, sowie der viel-
schichtigen Wechselbeziehungen zwischen Migration und
Entwicklung,

in Bekräftigung der von den Staats- und Regierungschefs
bekundeten Entschlossenheit, Maßnahmen zu ergreifen, um
die Achtung und den Schutz der Menschenrechte von Migran-
ten, Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehörigen si-
cherzustellen236, 

Kenntnis nehmend von den Anstrengungen der Mitglied-
staaten, der zuständigen Organe, Organisationen, Fonds und
Programme der Vereinten Nationen und der internationalen
und zwischenstaatlichen Organisationen, namentlich der In-
ternationalen Organisation für Migration, in Bezug auf die
Durchführung von Veranstaltungen auf nationaler, regionaler
und internationaler Ebene mit dem Ziel, den Dialog über die
Frage der internationalen Migration und der Entwicklung vor-
anzubringen,

mit Interesse Kenntnis nehmend von dem Angebot der Re-
gierung Belgiens, 2007 das Globale Forum über Migration und
Entwicklung, eine von den Staaten getragene Initiative, aus-
zurichten,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs237; 

2. begrüßt die Abhaltung des Dialogs auf hoher Ebene
über internationale Migration und Entwicklung am 14. und
15. September 2006 in New York und die breite Beteiligung
hochrangiger Vertreter, die eine Chance zur Erörterung der
vielgestaltigen Aspekte der internationalen Migration und
Entwicklung bot;

3. nimmt Kenntnis von der von der Präsidentin der Ge-
neralversammlung vorgelegten Zusammenfassung des Dia-
logs auf hoher Ebene238; 

4. begrüßt es, dass der Dialog auf hoher Ebene das Be-
wusstsein für die Frage geschärft hat, und beschließt, auf ihrer
dreiundsechzigsten Tagung Möglichkeiten für eine geeignete
Weiterverfolgung des Dialogs auf hoher Ebene zu prüfen; 

5. begrüßt außerdem die laufenden Anstrengungen der
Regierungen auf dem Gebiet der regionalen und interregiona-
len Zusammenarbeit und, soweit vorhanden, der regionalen
Beratungsprozesse über Migration und regt an, im Rahmen
dieser Prozesse die Entwicklungsdimensionen zu berücksich-
tigen, mit dem Ziel, den Dialog und den Austausch von Infor-
mationen und Erfahrungen zu erleichtern, die Koordinierung
auf regionaler und nationaler Ebene zu fördern, ein gemeinsa-
mes Verständnis aufzubauen, die Zusammenarbeit zu fördern,

229 Siehe Resolution 60/1.
230 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
231 United Nations, Treaty Series, Vol. 660, Nr. 9464. Deutsche Überset-
zung: dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80; öBGBl. Nr. 377/1972;
AS 1995 1164.
232 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1985 II
S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
233 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1992 II
S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
234 Ebd., Vol. 2220, Nr. 39481. Deutsche Übersetzung: Resolution der Ge-
neralversammlung 45/158, Anlage.
235 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2006, Sup-
plement No. 5 (E/2006/25), Kap. I, Abschn. B.

236 Siehe Resolutionen 55/2 und 60/1.
237 A/60/871.
238 A/61/515.
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zum Kapazitätsaufbau beizutragen und die Partnerschaften
zwischen Herkunfts-, Transit- und Zielländern zu stärken;

6. nimmt mit Interesse Kenntnis von der Einsetzung der
Globalen Gruppe für Migrationsfragen;

7. fordert alle zuständigen Organe, Organisationen,
Fonds und Programme des Systems der Vereinten Nationen
sowie die sonstigen zuständigen zwischenstaatlichen, regiona-
len und subregionalen Organisationen auf, sich im Rahmen ih-
res jeweiligen Mandats auch weiterhin mit der Frage der in-
ternationalen Migration und Entwicklung zu befassen, um Fra-
gen der Migration, einschließlich der Geschlechterperspektive
und des Aspekts der kulturellen Vielfalt, in kohärenterer Wei-
se in den umfassenderen Rahmen der Verwirklichung der in-
ternational vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele, sowie der Achtung der Men-
schenrechte einzubeziehen; 

8. verweist auf ihre Resolution 55/93 vom 4. Dezember
2000, mit der sie den 18. Dezember zum Internationalen Tag
der Migranten erklärte, und bittet die Mitgliedstaaten und die
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, im
Rahmen der Begehung des Internationalen Tages der Migran-
ten auch die bei dem Dialog auf hoher Ebene über internatio-
nale Migration und Entwicklung in New York hervorgehobene
Entwicklungsdimension der internationalen Migration zu be-
rücksichtigen, indem sie Erfahrungen und bewährte Praktiken
unter anderem darüber austauschen, wie die Vorzüge der in-
ternationalen Migration optimal genutzt und ihre nachteiligen
Auswirkungen möglichst gering gehalten werden können;

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

10. beschließt, den Unterpunkt „Internationale Migra-
tion und Entwicklung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 61/209

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/424/Add.4, Ziff. 8)239.

61/209. Verhütung und Bekämpfung korrupter Prakti-
ken und der Übertragung von Vermögenswerten
illegaler Herkunft sowie Rückgabe dieser Vermö-
genswerte, insbesondere an die Ursprungsländer,
im Einklang mit dem Übereinkommen der Ver-
einten Nationen gegen Korruption

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/205 vom 22. De-
zember 1999, 56/186 vom 21. Dezember 2001 und 57/244
vom 20. Dezember 2002 sowie unter Hinweis auf ihre Reso-
lutionen 58/205 vom 23. Dezember 2003, 59/242 vom 22. De-
zember 2004 und 60/207 vom 22. Dezember 2005,

erfreut über das Inkrafttreten des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen Korruption240 am 14. Dezember
2005,

sowie erfreut über die Abhaltung der ersten Tagung der
Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens der Ver-
einten Nationen gegen Korruption vom 10. bis 14. Dezember
2006 in Jordanien,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs241;

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem großzügigen An-
gebot der Regierung Indonesiens, die zweite Tagung der Kon-
ferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens der Verein-
ten Nationen gegen Korruption auszurichten;

3. fordert alle Mitgliedstaaten und die entsprechend er-
mächtigten Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegra-
tion nachdrücklich auf, die Ratifikation des Übereinkommens
der Vereinten Nationen gegen Korruption240 beziehungsweise
den Beitritt dazu mit Vorrang zu erwägen, und fordert alle Ver-
tragsstaaten auf, das Übereinkommen möglichst bald vollin-
haltlich durchzuführen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung einen im Rahmen
der vorhandenen Mittel erstellten Bericht über die Durchfüh-
rung früherer Resolutionen vorzulegen, in dem er näher auf das
Ausmaß der Korruption auf allen Ebenen und gleich welchen
Umfangs, den Umfang der Übertragung von Vermögenswer-
ten illegaler Herkunft, die aus Korruption stammen, sowie die
Auswirkungen der Korruption und dieser Übertragungen auf
das Wirtschaftswachstum und die nachhaltige Entwicklung
eingeht, und dabei die Ergebnisse der ersten Tagung der Kon-
ferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens zu berück-
sichtigen sowie den Bericht darüber zu übermitteln;

5. beschließt, unter dem Punkt „Globalisierung und In-
terdependenz“ den Unterpunkt „Verhütung und Bekämpfung
korrupter Praktiken und der Übertragung von Vermögenswer-
ten illegaler Herkunft sowie Rückgabe dieser Vermögenswer-
te, insbesondere an die Ursprungsländer, im Einklang mit dem
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption“
in die vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundsechzigsten Ta-
gung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/210
Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/424/Add.5, Ziff. 8)242.

239 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

240 Resolution 58/4, Anlage. Deutsche Übersetzung: öBGBl. III
Nr. 47/2006.
241 A/61/177.
242 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien,
Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Chile, Deutschland, Estland, Finn-
land, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Japan,
Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldau, Mongolei,
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russische Föderation, Serbien,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Tadschikistan, Tschechische
Republik, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vereinig-
te Staaten von Amerika und Zypern. 
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61/210. Integration der Transformationsökonomien in
die Weltwirtschaft

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 41/187 vom 22. De-

zember 1992, 48/181 vom 21. Dezember 1993, 49/106 vom
19. Dezember 1994, 51/175 vom 6. Dezember 1996, 53/179
vom 15. Dezember 1998, 55/191 vom 20. Dezember 2000,
57/247 vom 20. Dezember 2002 und 59/243 vom 22. Dezem-
ber 2004,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005243 und die auf ihrer sechzigsten Tagung verabschiedeten
einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung, die Be-
stimmungen über die Befriedigung der besonderen Bedürfnis-
se der Transformationsländer enthalten, 

in Bekräftigung der Notwendigkeit der vollen Integration
der Transformationsländer in die Weltwirtschaft und in dieser
Hinsicht betonend, wie wichtig es ist, ein förderliches natio-
nales und internationales Umfeld zu gewährleisten, 

feststellend, dass sich einige dieser Transformationsländer
zu funktionierenden Marktwirtschaften entwickelt haben, 

sowie feststellend, dass diese Fortschritte in manchen
Transformationsökonomien langsamer vonstatten gegangen
sind, was zu einem insgesamt niedrigeren Entwicklungsstand
und zu einem niedrigeren Pro-Kopf-Einkommen geführt hat, 

unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Armut trotz
einiger Fortschritte bei ihrer Bekämpfung in vielen Transfor-
mationsländern, insbesondere in den ländlichen Gebieten,
noch immer hoch ist,

betonend, wie wichtig kontinuierliche internationale Hilfe
für die Transformationsländer ist, um ihre Anstrengungen in
Richtung auf marktorientierte Reformen, Aufbau von Institu-
tionen, Infrastrukturentwicklung und Herbeiführung makro-
ökonomischer und finanzieller Stabilität sowie von Wirt-
schaftswachstum zu unterstützen und sicherzustellen, dass sie
voll in die Weltwirtschaft integriert sind,

insbesondere anerkennend, dass diese Länder verstärkt be-
fähigt werden müssen, die Vorteile der Globalisierung, na-
mentlich auf dem Gebiet der Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, wirksam zu nutzen und ihren Herausforde-
rungen angemessener zu begegnen,

sowie die Rolle anerkennend, die der Privatsektor bei der
sozioökonomischen Entwicklung dieser Länder und bei ihrer
Integration in die Weltwirtschaft übernimmt, und betonend,
wie wichtig es ist, die Anstrengungen zur Schaffung eines für
Privatinvestitionen und unternehmerische Initiativen förderli-
chen Umfelds fortzusetzen, 

ferner anerkennend, dass im Einklang mit multilateralen
Handelsübereinkommen auch weiterhin Bedingungen ge-
währleistet werden müssen, die dem Marktzugang für Ausfuh-
ren aus Transformationsländern förderlich sind, 

in Anbetracht der wichtigen Rolle, die ausländischen Di-
rektinvestitionen in diesen Ländern zukommen kann, und in
Betonung der Notwendigkeit, sowohl in diesen Ländern als
auch auf internationaler Ebene ein förderliches Umfeld zu
schaffen, damit diese Länder mehr ausländische Direktinve-
stitionen anziehen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs244, 

1. begrüßt die Maßnahmen, die die Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen ergriffen haben, um die Re-
solutionen der Generalversammlung über die Integration der
Transformationsökonomien in die Weltwirtschaft durchzu-
führen;

2. fordert die Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, einschließlich der Regionalkommissionen, auf
und bittet die Bretton-Woods-Institutionen, in Zusammenar-
beit mit den zuständigen nicht den Vereinten Nationen ange-
hörenden multilateralen und regionalen Institutionen auch
weiterhin Analysearbeiten durchzuführen und den Regierun-
gen der Transformationsländer grundsatzpolitische Beratung
und gezielte und umfangreiche technische Hilfe zu gewähren,
die darauf gerichtet sind, die sozialen, rechtlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen für die Vollendung der marktori-
entierten Reformen zu stärken und die nationalen Entwick-
lungsprioritäten zu unterstützen, um so die positiven Trends
aufrechtzuerhalten und etwaige rückläufige wirtschaftliche
und soziale Entwicklungen in diesen Ländern aufzuhalten; 

3. hebt in diesem Zusammenhang hervor, wie wichtig
die weitere Integration der Transformationsländer in die Welt-
wirtschaft ist, unter anderem unter Berücksichtigung der ein-
schlägigen Bestimmungen des Konsenses von Monterrey der
Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung245,
der Erklärung von Johannesburg über nachhaltige Entwick-
lung246 und des Durchführungsplans des Weltgipfels für nach-
haltige Entwicklung („Durchführungsplan von Johannes-
burg“)247; 

4. betont, dass es geboten ist, die internationale Hilfe bei
gleichzeitiger Unterstützung und Ergänzung der innerstaatli-
chen Anstrengungen und Ressourcen auf diejenigen Transfor-
mationsländer zu konzentrieren, die sich bei der sozioökono-
mischen Entwicklung, der Durchführung marktorientierter
Reformen und der Erreichung der international vereinbarten

243 Siehe Resolution 60/1.

244 A/61/269.
245 Report of the International Conference on Financing for Development,
Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publication,
Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch verfüg-
bar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
246 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
247 Ebd., Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
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Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, besonderen Schwierigkeiten gegenübersehen; 

5. begrüßt die Anstrengungen und Fortschritte der
Transformationsländer bei der Durchführung politischer Maß-
nahmen zur Förderung eines beständigen Wirtschaftswachs-
tums und einer nachhaltigen Entwicklung, unter anderem
durch Wettbewerbsförderung, ordnungspolitische Reformen,
gute Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit, Kampf ge-
gen Korruption, Achtung der Eigentumsrechte und zügige
Vertragsdurchsetzung, und fordert das System der Vereinten
Nationen auf und bittet die Bretton-Woods-Institutionen, er-
folgreiche Modelle als Beispiele für gute Praktiken herauszu-
stellen;

6. begrüßt in dieser Hinsicht außerdem die Anstrengun-
gen der Transformationsländer zur Verbesserung der Regie-
rungsführung und der institutionellen Kapazitäten, die dazu
beitragen, die Hilfe wirksamer zu nutzen;

7. ermutigt die Transformationsländer, die Maßnahmen
zur Aufrechterhaltung und Förderung der genannten positiven
Trends auch weiterhin durchzuführen und gegebenenfalls zu
verbessern; 

8. begrüßt den Wunsch der Transformationsländer nach
einem weiteren Ausbau der regionalen, subregionalen und in-
terregionalen Zusammenarbeit und bittet das System der Ver-
einten Nationen, den Dialog mit den Organisationen der regio-
nalen und subregionalen Zusammenarbeit, denen auch Trans-
formationsländer angehören und die sich unter anderem darum
bemühen, ihren Mitgliedern bei der vollen Integration in die
Weltwirtschaft behilflich zu sein, zu verstärken und die Un-
terstützung für sie zu erhöhen; 

9. bekräftigt die Verpflichtung, die Mitwirkung der Ent-
wicklungsländer und der Transformationsländer an den welt-
wirtschaftlichen Entscheidungs- und Normsetzungsprozessen
auszuweiten und zu stärken, und betont zu diesem Zweck, wie
wichtig es ist, die Bemühungen um die Reform der internatio-
nalen Finanzarchitektur fortzusetzen; 

10. erkennt an, wie wichtig die Infrastrukturentwicklung
für die Diversifizierung der Volkswirtschaften der Transfor-
mationsländer sowie für die Erhöhung ihrer Wettbewerbsfä-
higkeit und die Steigerung ihrer Handelserlöse ist, und ermu-
tigt die Mitgliedstaaten, die Vereinten Nationen und andere
maßgebliche Interessenträger, diesbezügliche Anstrengungen
zu unterstützen; 

11. bekräftigt die Verpflichtung, darauf hinzuarbeiten,
dass die Entwicklungsländer und die Transformationsländer
der Welthandelsorganisation nach Maßgabe ihrer Kriterien
schneller und leichter beitreten können, im Bewusstsein des-
sen, wie wichtig die Integration aller Länder in das regelge-
stützte globale Handelssystem ist; 

12. ersucht den Generalsekretär, in enger Absprache mit
den Transformationsländern einen Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution zu erstellen, der unter anderem sach-
bezogene Empfehlungen, so auch zur Stärkung der Zusam-
menarbeit zwischen dem System der Vereinten Nationen und

diesen Ländern, enthält, und der Generalversammlung den Be-
richt auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung vorzulegen.

RESOLUTION 61/211

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/425/Add.1, Ziff. 8)248.

61/211. Dritte Konferenz der Vereinten Nationen über die
am wenigsten entwickelten Länder

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Erklärung von Brüssel249 und das Ak-
tionsprogramm für die am wenigsten entwickelten Länder für
die Dekade 2001-2010250,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen251, insbesondere ihre Ziffer 15, in der sich
die Staats- und Regierungschefs dazu verpflichteten, auf die
besonderen Bedürfnisse der am wenigsten entwickelten Län-
der einzugehen,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003 über die integrierte und koordinierte Umsetzung
und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und
Sozialbereich, 

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005252,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/228 vom
23. Dezember 2005,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 61/1 vom 19. Sep-
tember 2006,

in Bekräftigung ihrer Resolution 60/265 vom 30. Juni 2006
über die Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen Ergeb-
nisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der Millenniums-
Entwicklungsziele und der anderen international vereinbarten
Entwicklungsziele,

Kenntnis nehmend von der Ministererklärung des Ta-
gungsteils auf hoher Ebene der Arbeitstagung 2004 des Wirt-
schafts- und Sozialrats zum Thema „Mobilisierung von Res-
sourcen und förderliches Umfeld für die Armutsbekämpfung
im Kontext der Durchführung des Aktionsprogramms für die
am wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2001-
2010“253,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs254;

248 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
249 A/CONF.191/13, Kap. I.
250 Ebd., Kap. II.
251 Siehe Resolution 55/2.
252 Siehe Resolution 60/1.
253 A/59/3, Kap. III, Ziff. 49. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Of-
ficial Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement
No. 3.
254 A/61/82-E/2006/74 und Corr.1.
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2. begrüßt die Beiträge, die im Vorfeld der umfassen-
den globalen Halbzeitüberprüfung der Durchführung des Ak-
tionsprogramms für die am wenigsten entwickelten Länder für
die Dekade 2001-2010250 erbracht wurden, einschließlich der
Ausarbeitung der Strategie von Cotonou für die weitere
Durchführung des Aktionsprogramms für die am wenigsten
entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010255 als eine von
den am wenigsten entwickelten Ländern getragene und gelei-
tete Initiative;

3. bekräftigt ihr Bekenntnis zu der Erklärung256, die auf
der Tagung auf hoher Ebene der Generalversammlung über die
umfassende globale Halbzeitüberprüfung der Durchführung
des Aktionsprogramms von den teilnehmenden Staats- und
Regierungschefs und Delegationsleitern verabschiedet wurde
und in der sie sich erneut verpflichteten, durch Fortschritte im
Hinblick auf die Ziele der Armutsbekämpfung, des Friedens
und der Entwicklung den besonderen Bedürfnissen der am we-
nigsten entwickelten Länder gerecht zu werden; 

4. anerkennt die Ergebnisse der umfassenden globalen
Halbzeitüberprüfung, in denen hervorgehoben wurde, dass
trotz gewisser Fortschritte bei der Durchführung des Aktions-
programms die sozioökonomische Gesamtlage in den am we-
nigsten entwickelten Ländern nach wie vor prekär ist und Auf-
merksamkeit erfordert und dass in Anbetracht der derzeitigen
Tendenzen viele der am wenigsten entwickelten Länder die in
dem Aktionsprogramm festgelegten Gesamt- und Einzelziele
wahrscheinlich nicht erreichen werden; 

5. betont, dass die international vereinbarten Entwick-
lungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungszie-
le, in den am wenigsten entwickelten Ländern wirksam er-
reicht werden können, insbesondere durch die rechtzeitige Er-
füllung der sieben in dem Aktionsprogramm enthaltenen Ver-
pflichtungen; 

6. bekräftigt, dass das Aktionsprogramm einen grund-
legenden Rahmen für eine starke globale Partnerschaft bildet,
deren Ziel in der rascheren Herbeiführung eines dauerhaften
Wirtschaftswachstums, einer nachhaltigen Entwicklung und
der Armutsbeseitigung in den am wenigsten entwickelten Län-
dern besteht; 

7. bekräftigt außerdem, dass es nur dann zu Fortschrit-
ten bei der Durchführung des Aktionsprogramms kommen
wird, wenn die nationalen Politiken und Prioritäten zu Gunsten
des dauerhaften Wirtschaftswachstums und der nachhaltigen
Entwicklung der am wenigsten entwickelten Länder wirksam
umgesetzt werden und wenn diese Länder und ihre Entwick-
lungspartner eine starke und entschlossene Partnerschaft ein-
gehen;

8. unterstreicht, dass sich die am wenigsten entwickel-
ten Länder und ihre Entwicklungspartner im Hinblick auf die
weitere Durchführung des Aktionsprogramms von einem in-
tegrierten Ansatz, einer umfassenderen echten Partnerschaft,
der Eigenverantwortung der Länder, marktorientierten Erwä-

gungen und ergebnisorientierten Maßnahmen leiten lassen
müssen;

9. legt den am wenigsten entwickelten Ländern ein-
dringlich nahe, das Aktionsprogramm verstärkt über ihren je-
weiligen nationalen Entwicklungsrahmen durchzuführen, na-
mentlich, sofern vorhanden, über die Strategiedokumente zur
Armutsbekämpfung, die gemeinsame Landesbewertung und
den Entwicklungshilfe-Programmrahmen der Vereinten Na-
tionen;

10. legt jedem einzelnen Entwicklungspartner eindring-
lich nahe, alles in seinen Kräften Stehende zu tun, um die fi-
nanzielle und technische Unterstützung für die Durchführung
des Aktionsprogramms zu erhöhen;

11. ermutigt das System der Residierenden Koordinato-
ren der Vereinten Nationen, den am wenigsten entwickelten
Ländern bei der Umsetzung der Ziele und Zielvorgaben des
Aktionsprogramms in konkrete Maßnahmen unter Berück-
sichtigung ihrer nationalen Entwicklungsprioritäten behilflich
zu sein;

12. ermutigt das System der Residierenden Koordinato-
ren und die Landesteams sowie die Vertreter der Bretton-
Woods-Institutionen auf Landesebene, die bilateralen und
multilateralen Geber und die sonstigen Entwicklungspartner,
mit den in Betracht kommenden Entwicklungsforen und Wei-
terverfolgungsmechanismen zusammenzuarbeiten und sie
nach Bedarf zu unterstützen;

13. bittet die Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen und andere multilaterale Organisationen, sofern sie
es noch nicht getan haben, die Durchführung der Erklärung
von Brüssel249 und des Aktionsprogramms zum festen Be-
standteil ihrer Arbeitsprogramme und ihrer zwischenstaatli-
chen Prozesse zu machen und im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats eine mehrjährige Programmierung der Maßnahmen
zu Gunsten der am wenigsten entwickelten Länder vorzuneh-
men;

14. betont, dass im Rahmen der im Aktionsprogramm
vorgesehenen jährlichen globalen Überprüfungen die Durch-
führung des Aktionsprogramms für jeden Sektor einzeln be-
wertet werden muss, und bittet in dieser Hinsicht das System
der Vereinten Nationen und alle zuständigen internationalen
Organisationen, im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat
über die Fortschritte bei der Durchführung des Aktionspro-
gramms Bericht zu erstatten und sich dabei quantifizierbarer
Kriterien und Indikatoren als Maßstab für die Erreichung der
Ziele und Zielvorgaben des Aktionsprogramms zu bedienen
und an den Überprüfungen des Aktionsprogramms auf natio-
naler, subregionaler, regionaler und globaler Ebene in vollem
Umfang mitzuwirken;

15. betont außerdem, dass eine integrierte und koordi-
nierte Weiterverfolgung, Überwachung und Berichterstattung
für die wirksame Durchführung des Aktionsprogramms auf
nationaler, subregionaler, regionaler und globaler Ebene von
entscheidender Bedeutung ist;

16. ersucht den Generalsekretär, auf Sekretariatsebene
für die umfassende Mobilisierung und Koordinierung aller
Teile des Systems der Vereinten Nationen zu sorgen, um die

255 A/61/117, Anlage I. 
256 Siehe Resolution 61/1.
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koordinierte Durchführung des Aktionsprogramms sowie sei-
ne kohärente Weiterverfolgung, Überwachung und Überprü-
fung auf nationaler, subregionaler, regionaler und globaler
Ebene, namentlich durch Koordinierungsmechanismen wie
etwa den Koordinierungsrat der Leiter der Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen, die Gruppe der Vereinten
Nationen für Entwicklungsfragen, den Exekutivausschuss für
wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten und die Interin-
stitutionelle und Sachverständigengruppe über die Indikatoren
für die Millenniums-Entwicklungsziele, zu erleichtern;

17. bittet die Organe, Organisationen und Gremien des
Systems der Vereinten Nationen sowie die anderen zuständi-
gen multilateralen Organisationen erneut, das Büro des Hohen
Beauftragten für die am wenigsten entwickelten Länder, Bin-
nenentwicklungsländer und kleinen Inselentwicklungsländer
in vollem Umfang zu unterstützen und mit ihm zusammenzu-
arbeiten;

18. ersucht den Generalsekretär, eine ausführliche und
klar definierte Kampagnenstrategie auszuarbeiten, die darauf
gerichtet ist, die Gesamt- und Einzelziele und die Verpflich-
tungen des Aktionsprogramms stärker ins Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit zu rücken, um ihre wirksame und rasche Verwirk-
lichung zu erleichtern, und diese Strategie der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung vorzulegen;

19. ersucht den Generalsekretär außerdem, jährlich ei-
nen analytischen und ergebnisorientierten Fortschrittsbericht
über die weitere Durchführung des Aktionsprogramms vorzu-
legen und im Rahmen der vorhandenen Mittel angemessene
Ressourcen für die Ausarbeitung eines solchen Berichts be-
reitzustellen.

RESOLUTION 61/212

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/425/Add.2, Ziff. 7)257.

61/212. Gruppen von Ländern in besonderen Situationen:
Spezifische Maßnahmen im Zusammenhang mit
den besonderen Bedürfnissen und Problemen der
Binnenentwicklungsländer: Ergebnisse der Inter-
nationalen Ministerkonferenz der Binnen- und
Transitentwicklungsländer, der Geberländer und
der internationalen Finanz- und Entwicklungsin-
stitutionen über die Zusammenarbeit im Transit-
verkehr

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/201 vom 23. De-
zember 2003 und 60/208 vom 22. Dezember 2005,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen258 und das Ergebnis des Weltgipfels
2005259,

Kenntnis nehmend von der Erklärung der Staats- bezie-
hungsweise Regierungschefs der Binnenentwicklungslän-
der260, 

unter Hinweis auf die Plattform von Asunción für die
Doha-Entwicklungsrunde261,

in der Erkenntnis, dass der fehlende territoriale Zugang
zum Meer, zu dem als weitere Erschwernis noch die Abgele-
genheit von den Weltmärkten hinzukommt, sowie die prohi-
bitiven Transitkosten und -risiken die Exporterlöse der Bin-
nenentwicklungsländer, den Zufluss von Privatkapital und die
Mobilisierung innerstaatlicher Ressourcen weiter schwerwie-
genden Einschränkungen unterwerfen und daher nachteilige
Auswirkungen auf ihr Gesamtwachstum und ihre sozioökono-
mische Entwicklung haben,

mit dem Ausdruck ihrer Unterstützung für diejenigen Bin-
nenentwicklungsländer, die einen Konflikt überwunden ha-
ben, um sie zur Rehabilitation und gegebenenfalls zum Wie-
deraufbau ihrer politischen, sozialen und wirtschaftlichen In-
frastruktur zu befähigen und ihnen bei der Verwirklichung ih-
rer Entwicklungsprioritäten behilflich zu sein, im Einklang mit
den Zielen und Zielvorgaben des Aktionsprogramms von Al-
maty: Befriedigung der besonderen Bedürfnisse der Binnen-
entwicklungsländer innerhalb eines Neuen weltweiten Rah-
menplans für die Zusammenarbeit im Transitverkehr zwi-
schen Binnen- und Transitentwicklungsländern262,

unter Hinweis auf die Neue Partnerschaft für die Entwick-
lung Afrikas263, eine Initiative zur Beschleunigung der regio-
nalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung, da
die meisten Binnen- und Transitentwicklungsländer in Afrika
liegen,

es begrüßend, dass die Wirtschafts- und Sozialkommission
für Asien und den Pazifik am 10. und 11. November 2006 in
Busan (Republik Korea) eine Ministerkonferenz über Ver-
kehrsfragen einberief, die die Erklärung von Busan über die
Verkehrsentwicklung in Asien und im Pazifik verabschiede-
te264,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Durchführung des Aktionsprogramms von Alma-
ty: Befriedigung der besonderen Bedürfnisse der Binnenent-
wicklungsländer innerhalb eines Neuen weltweiten Rahmen-
plans für die Zusammenarbeit im Transitverkehr zwischen
Binnen- und Transitentwicklungsländern265;

2. bekräftigt das Recht der Binnenländer auf Zugang
zum und vom Meer sowie die Freiheit des Transits durch das
Hoheitsgebiet der Transitländer mit allen Verkehrsmitteln ge-
mäß den anwendbaren Regeln des Völkerrechts;

257 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
258 Siehe Resolution 55/2.
259 Siehe Resolution 60/1.

260 A/C.2/61/3, Anlage. 
261 A/60/308, Anlage. 
262 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and
Transit Developing Countries and Donor Countries and International Fi-
nancial and Development Institutions on Transit Transport Cooperation,
Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), Anhang I.
263 A/57/304, Anlage. 
264 E/ESCAP/MCT/Rep.
265 A/61/302.
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3. bekräftigt außerdem, dass die Transitländer in Aus-
übung ihrer vollen Souveränität über ihr Hoheitsgebiet das
Recht haben, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um
sicherzustellen, dass die Rechte und Erleichterungen, die sie
den Binnenländern einräumen, ihre legitimen Interessen in
keiner Weise beeinträchtigen;

4. ermutigt die Geberländer und die multilateralen und
regionalen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen, insbeson-
dere die Weltbank, die Asiatische Entwicklungsbank, die Afri-
kanische Entwicklungsbank und die Interamerikanische Ent-
wicklungsbank, den Binnen- und Transitentwicklungsländern
angemessene technische und finanzielle Hilfe in Form von Zu-
schüssen oder Krediten zu Vorzugsbedingungen für die Ver-
wirklichung der fünf in dem Aktionsprogramm von Almaty262

beschriebenen Prioritäten zu gewähren, insbesondere für den
Aufbau, die Instandhaltung und die Verbesserung ihrer Ver-
kehrs-, Lagerhaltungs- und anderen mit dem Transit zusam-
menhängenden Einrichtungen, einschließlich neuer Verkehrs-
wege und verbesserter Kommunikationsmöglichkeiten, um
subregionale, regionale und interregionale Projekte und Pro-
gramme zu fördern;

5. bekräftigt die Bedeutung des Handels und der Han-
delserleichterung als eine der Prioritäten des Aktionspro-
gramms von Almaty und fordert die rasche Wiederaufnahme
der Handelsverhandlungen der Doha-Runde und ihren erfolg-
reichen, entwicklungsorientierten Abschluss unter voller Ein-
haltung des Mandats, das in der Ministererklärung von
Doha266, in dem vom Allgemeinen Rat der Welthandelsorga-
nisation in seinem Beschluss vom 1. August 2004267 verab-
schiedeten Rahmen und in der Ministererklärung von Hong-
kong268 vereinbart wurde; 

6. betont, dass die Hilfe bei der Verbesserung von Tran-
sitverkehrseinrichtungen und -diensten zu einem festen Be-
standteil der Gesamtstrategien für die wirtschaftliche Ent-
wicklung der Binnen- und Transitentwicklungsländer ge-
macht werden soll und dass die Geberländer infolgedessen die
Erfordernisse einer langfristigen Umstrukturierung der Volks-
wirtschaften der Binnenentwicklungsländer berücksichtigen
sollen;

7. erinnert daran, dass die Binnen- und Transitentwick-
lungsländer die Hauptverantwortung für die Durchführung des
Aktionsprogramms von Almaty tragen, wie in seinen Ziffern
38 und 38 bis vorgesehen;

8. betont, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit und die
Dreieckskooperation unter Einbeziehung der Geber sowie die
Zusammenarbeit zwischen subregionalen und regionalen Or-
ganisationen weiter gefördert werden sollen;

9. fordert die zuständigen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen und andere internationale Organisa-

tionen, namentlich die Regionalkommissionen, das Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen, die Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, die Welt-
bank, die Weltzollorganisation, die Welthandelsorganisation
und die Internationale Seeschifffahrts-Organisation auf, das
Aktionsprogramm von Almaty in ihre entsprechenden Ar-
beitsprogramme einzubeziehen, und legt ihnen nahe, die Bin-
nen- und Transitentwicklungsländer auch weiterhin zu unter-
stützen, unter anderem durch gut koordinierte und kohärente
Programme der technischen Hilfe auf dem Gebiet des Transit-
verkehrs;

10. ersucht das Büro des Hohen Beauftragten für die am
wenigsten entwickelten Länder, Binnenentwicklungsländer
und kleinen Inselentwicklungsländer, im Einklang mit dem
von der Generalversammlung in ihrer Resolution 56/227 vom
24. Dezember 2001 sowie in dem Aktionsprogramm von Al-
maty und in der Erklärung von Almaty269 erteilten Mandat sei-
ne Zusammenarbeit und Koordinierung mit den Organisatio-
nen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen, insbeson-
dere denjenigen, die in den Binnen- und Transitentwicklungs-
ländern operative Tätigkeiten am Boden durchführen, fortzu-
setzen, um die wirksame Durchführung des Aktionspro-
gramms von Almaty gemäß der Versammlungsresolution
57/270 B vom 23. Juni 2003 sicherzustellen, und ersucht das
Büro außerdem, sich in enger Zusammenarbeit mit den zustän-
digen Organisationen verstärkt um die Festlegung wirksamer
Indikatoren zur Messung der Fortschritte bei der Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms von Almaty zu bemühen;

11. beschließt, im Einklang mit Ziffer 49 des Aktionspro-
gramms von Almaty im Jahr 2008 eine Tagung zur Halbzeit-
überprüfung des Aktionsprogramms abzuhalten; dieser Über-
prüfung sollen nach Bedarf nationale, subregionale, regionale
und sachbezogene Vorbereitungen in möglichst wirksamer,
gut strukturierter und auf breite Partizipation angelegter Weise
vorausgehen, die im Rahmen der vorhandenen Mittel organi-
siert werden; zwischenstaatliche Mechanismen auf globaler
und regionaler Ebene, einschließlich derjenigen der Regional-
kommissionen der Vereinten Nationen, sowie einschlägige
sachbezogene Materialien und statistische Daten sollen in dem
Überprüfungsprozess wirksam eingesetzt werden; ebenfalls
im Einklang mit Ziffer 49 soll das Büro des Hohen Beauftrag-
ten den Vorbereitungsprozess koordinieren, und Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen, darunter die Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, das
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, die Regio-
nalkommissionen und die zuständigen internationalen und re-
gionalen Organisationen, sollen im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats die für den Überprüfungsprozess erforderliche Un-
terstützung bereitstellen;

12. ermutigt die Geberländer und die internationalen Fi-
nanz- und Entwicklungsinstitutionen sowie private Einrich-

266 A/C.2/56/7, Anlage. 
267 World Trade Organization, Dokument WT/L/579. Verfügbar unter
http://docsonline.wto.org.
268 World Trade Organization. Dokument WT/MIN(05)/DEC. Verfügbar
unter http://docsonline.wto.org. 

269 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and
Transit Developing Countries and Donor Countries and International
Financial and Development Institutions on Transit Transport Coopera-
tion, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), An-
hang II.
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tungen, freiwillige Beiträge an den Treuhandfonds zu entrich-
ten, den der Generalsekretär zur Unterstützung der Tätigkeiten
im Zusammenhang mit der weiteren Umsetzung der Ergebnis-
se der Internationalen Ministerkonferenz von Almaty einge-
richtet hat;

13. beschließt, den Punkt „Spezifische Maßnahmen im
Zusammenhang mit den besonderen Bedürfnissen und Proble-
men der Binnenentwicklungsländer: Ergebnisse der Interna-
tionalen Ministerkonferenz der Binnen- und Transitentwick-
lungsländer, der Geberländer und der internationalen Finanz-
und Entwicklungsinstitutionen über die Zusammenarbeit im
Transitverkehr“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer zwei-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen;

14. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
den Stand der Vorbereitungen für die Tagung zur Halbzeit-
überprüfung vorzulegen.

RESOLUTION 61/213

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006 ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/426/Add.1, Ziff. 14)270.

61/213. Durchführung der ersten Dekade der Vereinten
Nationen für die Beseitigung der Armut (1997-
2006)

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/196 vom 22. De-

zember 1992, 48/183 vom 21. Dezember 1993, 50/107 vom
20. Dezember 1995, 56/207 vom 21. Dezember 2001, 57/265
und 57/266 vom 20. Dezember 2002, 58/222 vom 23. Dezem-
ber 2003, 59/247 vom 22. Dezember 2004 und 60/209 vom
22. Dezember 2005,

sowie unter Hinweis auf die von den Staats- und Regie-
rungschefs anlässlich des Millenniums-Gipfels verabschiede-
te Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen271 und die
von ihnen eingegangene Verpflichtung, die extreme Armut zu
beseitigen und bis zum Jahr 2015 den Anteil der Weltbevöl-
kerung, dessen Einkommen weniger als 1 Dollar pro Tag be-
trägt, und den Anteil der Menschen, die Hunger leiden, zu hal-
bieren,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005272, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom 30. Juni
2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen
Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele und der anderen international verein-
barten Entwicklungsziele,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 61/16 vom 20. No-
vember 2006 über die Stärkung des Wirtschafts- und Sozial-
rats,

ferner unter Hinweis auf die Ergebnisse des Weltgipfels
für soziale Entwicklung273 und der vierundzwanzigsten Son-
dertagung der Generalversammlung274, 

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber, dass
selbst nach der ersten Dekade der Vereinten Nationen für die
Beseitigung der Armut die Zahl der in extremer Armut leben-
den Menschen in vielen Ländern weiter zunimmt, wobei Frau-
en und Kinder die Mehrheit und die am schwersten betroffene
Gruppe stellen, vor allem in den am wenigsten entwickelten
Ländern und in Afrika südlich der Sahara,

dadurch ermutigt, dass die Armut in jüngster Zeit in eini-
gen Ländern zurückgegangen ist, und entschlossen, diese Ten-
denz zum Nutzen der Menschen weltweit zu verstärken und
auszudehnen,

in der Erkenntnis, dass die Mobilisierung von Finanzmit-
teln zu Gunsten der Entwicklung auf nationaler und interna-
tionaler Ebene und die wirksame Verwendung dieser Mittel
zentrale Bestandteile einer weltweiten Entwicklungspartner-
schaft zu Gunsten der Erreichung der international vereinbar-
ten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Ent-
wicklungsziele, sind,

anerkennend, dass ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum,
unterstützt durch eine steigende Produktivität und ein förder-
liches Umfeld, insbesondere für Privatinvestitionen und unter-
nehmerisches Engagement, erforderlich ist, um die Armut zu
beseitigen, die international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, zu errei-
chen und den Lebensstandard anzuheben,

unterstreichend, dass die Staats- und Regierungschefs der
Armutsbeseitigung Vorrang und Dringlichkeit einräumen, wie
dies in den Ergebnissen der großen Konferenzen und Gipfel-
treffen der Vereinen Nationen im Wirtschafts- und Sozialbe-
reich zum Ausdruck gebracht wurde,

1. anerkennt den Beitrag, den die erste Dekade der Ver-
einten Nationen für die Beseitigung der Armut (1997-2006)
zur Armutsbekämpfung geleistet hat, und nimmt Kenntnis von
dem Interesse, das der Verkündung einer zweiten Dekade der
Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut entgegen-
gebracht wird; 

2. anerkennt außerdem, dass die internationale Ge-
meinschaft im Verlauf der Dekade unter anderem die Millen-
niums-Erklärung der Vereinten Nationen271, den Konsens von
Monterrey der Internationalen Konferenz über Entwicklungs-
finanzierung275, die international vereinbarten Entwicklungs-
ziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, und
das Ergebnis des Weltgipfels 2005272 verabschiedet hat, die al-

270 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
271 Siehe Resolution 55/2.
272 Siehe Resolution 60/1. 

273 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen,
6–12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum1.htm.
274 Resolution S-24/2, Anlage.
275 Report of the International Conference on Financing for Development,
Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publication,
Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch verfüg-
bar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
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lesamt Mechanismen sind, die der gezielten Ausrichtung der
nationalen, regionalen und internationalen Anstrengungen auf
die endgültige Beseitigung der Armut dienen;

3. erklärt erneut, dass die Armutsbeseitigung die größte
Herausforderung ist, mit der die Welt heute konfrontiert ist,
und eine unabdingbare Voraussetzung für die nachhaltige Ent-
wicklung, insbesondere der Entwicklungsländer, darstellt;

4. fordert alle Regierungen, die internationale Gemein-
schaft, einschließlich des Systems der Vereinten Nationen,
und alle anderen Akteure nachdrücklich auf, das Ziel der Be-
seitigung der Armut weiter ernsthaft zu verfolgen;

5. erklärt erneut, dass die Führungsrolle der Vereinten
Nationen bei der Förderung der internationalen Entwicklungs-
zusammenarbeit, die für die Beseitigung der Armut entschei-
dend ist, gestärkt werden muss;

6. begrüßt die Begehung des Internationalen Tages für
die Beseitigung der Armut und des Internationalen Tages der
menschlichen Solidarität mit dem Ziel, das öffentliche Be-
wusstsein für die Förderung der Beseitigung der Armut und
der extremen Armut in allen Ländern zu schärfen, erkennt in
dieser Hinsicht an, dass die Begehung der beiden Tage auch
weiterhin eine nützliche Rolle bei der Sensibilisierung der Öf-
fentlichkeit und der Mobilisierung aller Interessenträger für
den Kampf gegen die Armut spielt, und setzt sich für ein par-
tizipatorisches Konzept betreffend den Internationalen Tag für
die Beseitigung der Armut ein;

7. betont, wie wichtig es ist, auf zwischenstaatlicher und
interinstitutioneller Ebene kohärente, umfassende und inte-
grierte Aktivitäten zur Beseitigung der Armut zu gewährlei-
sten, die mit den Ergebnissen der großen Konferenzen und
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und So-
zialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten im
Einklang stehen;

8. fordert die Geberländer auf, der Beseitigung der Ar-
mut in ihren bilateralen beziehungsweise multilateralen Hilfs-
programmen und ihren Haushalten auch weiterhin Priorität zu-
zuweisen; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung einen umfassenden
Bericht vorzulegen, in dem die Durchführung der ersten De-
kade der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut be-
wertet und Empfehlungen abgegeben werden, wie die aus der
Durchführung der Dekade entstandene Dynamik aufrechter-
halten werden kann;

10. anerkennt die nützliche Rolle, die der Begehung des
Internationalen Tages für die Beseitigung der Armut bei der
Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Mobilisierung aller
Interessenträger im Kampf gegen die Armut auch weiterhin
zukommt, und ersucht den Generalsekretär, bei der Erstellung
seines umfassenden Berichts über die Durchführung der De-
kade seinen Bericht über die Begehung des Tages276 sowie alle
weiteren einschlägigen Berichte über die Beseitigung der Ar-
mut zu berücksichtigen;

11. beschließt, den Punkt „Durchführung der ersten De-
kade der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut
(1997-2006)“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer zweiund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/214

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/426/Add.1, Ziff. 14)277.

61/214. Die Rolle von Kleinstkrediten und Mikrofinanzie-
rung bei der Beseitigung der Armut

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/193 und 52/194

vom 18. Dezember 1997, 53/197 vom 15. Dezember 1998,
58/221 vom 23. Dezember 2003 und 59/246 vom 22. Dezem-
ber 2004, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, insbesondere den Ar-
men Zugang zu Finanzdienstleistungen zu verschaffen, na-
mentlich Zugang zu Kleinstkrediten und Mikrofinanzierung,

in der Erkenntnis, dass die Mikrofinanzierung, einschließ-
lich Kleinstkreditprogrammen, erfolgreich zur Schaffung pro-
duktiver selbständiger Tätigkeiten beigetragen und sich als
wirksames Instrument erwiesen hat, um Menschen ihre Armut
überwinden zu helfen und ihre Krisenanfälligkeit zu mindern,
und dass sie ihre wachsende Teilhabe, insbesondere die Teil-
habe der Frauen, an den zentralen wirtschaftlichen und politi-
schen Prozessen der Gesellschaft bewirkt hat, 

sowie in der Erkenntnis, dass die Mehrheit der Armen der
Welt immer noch keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen
hat und dass weltweit eine erhebliche Nachfrage nach Kleinst-
krediten und Mikrofinanzierung besteht, 

eingedenk der wichtigen Rolle, die Mikrofinanzierungsin-
strumente wie Darlehens-, Spar- und sonstige Finanzprodukte
und -dienstleistungen dabei spielen, in Armut lebenden Men-
schen den Zugang zu Kapital zu eröffnen, 

sowie eingedenk dessen, dass Kleinstkreditprogramme ins-
besondere Frauen zugute gekommen sind und zu ihrer Er-
mächtigung geführt haben, 

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Einsetzung
der Beratergruppe der Vereinten Nationen für integrative Fi-
nanzsektoren mit dem Auftrag, den Aufbau integrativer Fi-
nanzsektoren zu fördern, die den Bedürfnissen und Forderun-
gen armer Menschen überall auf der Welt gerecht werden sol-
len, gestützt auf das „Blaue Buch“278, das als Instrument für po-
litische Entscheidungsträger herausgegeben wurde, die den
Aufbau integrativerer Finanzsektoren anstreben,

Kenntnis nehmend von den Veranstaltungen zur Förderung
integrativer Finanzsektoren, namentlich der Abhaltung des
Weltgipfels über Kleinstkredite vom 12. bis 15. November
2006 in Halifax (Kanada), 

276 A/61/308.

277 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
278 Building Inclusive Financial Sectors for Development (United Nations
publication, Sales No. E.06.II.A.3). 
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die Anstrengungen begrüßend, die auf dem Gebiet der Ei-
gentumsrechte unternommen wurden, und feststellend, dass
ein förderliches Umfeld auf allen Ebenen, einschließlich trans-
parenter regulatorischer Systeme und wettbewerbsfähiger
Märkte, die Mobilisierung von Ressourcen und den Finanzie-
rungszugang für in Armut lebende Menschen begünstigt, 

mit Anerkennung feststellend, dass Auszeichnungen und
Preise, an vorderster Stelle die Verleihung des Friedensnobel-
preises 2006, dazu beitragen, die Rolle der Mikrofinanzierung,
einschließlich Kleinstkrediten, bei der Beseitigung der Armut
deutlicher sichtbar zu machen und stärker ins Bewusstsein der
Öffentlichkeit zu rücken, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Begehung des Internationalen Jahrs der Kleinst-
kredite 2005 und über die Rolle von Kleinstkrediten und Mi-
krofinanzierung bei der Beseitigung der Armut279; 

2. begrüßt die erfolgreiche Begehung des Jahres 2005
als Internationales Jahr der Kleinstkredite, das eine besondere
Gelegenheit bot, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und be-
währte Verfahrensweisen und gewonnene Erkenntnisse in Be-
zug auf Kleinstkredite und Mikrofinanzierung auszutauschen;

3. ist sich dessen bewusst, dass der Zugang zu Kleinst-
krediten und Mikrofinanzierung dazu beitragen kann, die Ziele
und Zielvorgaben der großen Konferenzen und Gipfeltreffen
der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich,
einschließlich der in der Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen280 enthaltenen Ziele, zu erreichen, insbesondere die
mit der Armutsbeseitigung, der Gleichstellung der Geschlech-
ter und der Ermächtigung der Frauen zusammenhängenden
Ziele;

4. nimmt Kenntnis von dem Mangel an einschlägigen
statistischen Daten über integrative Finanzsektoren, insbeson-
dere Kleinstkredit- und Mikrofinanzierungsprogramme, vor
allem auf nationaler und regionaler Ebene, und bittet in diesem
Zusammenhang die internationale Gemeinschaft, insbesonde-
re die Gebergemeinschaft, die Entwicklungsländer bei der Er-
hebung und Archivierung der notwendigen diesbezüglichen
statistischen Daten und Informationen, speziell derjenigen be-
treffend die Definition und die Messung des Zugangs zu Fi-
nanzdienstleistungen und -produkten auf Landesebene und die
Messung der Art, der Qualität und der Nutzung solcher Dienst-
leistungen und Produkte über einen längeren Zeitraum, zu un-
terstützen; 

5. fordert die Mitgliedstaaten, das System der Vereinten
Nationen und andere maßgebliche Interessenträger auf, die
Rolle der Mikrofinanzierungsinstrumente, einschließlich
Kleinstkrediten zu Gunsten der Armutsbekämpfung und ins-
besondere der Ermächtigung der Frauen, möglichst weitge-
hend auszuschöpfen und sicherzustellen, dass die bewährten
Verfahrensweisen des Mikrofinanzierungssektors weite Ver-
breitung finden;

6. fordert die Mitgliedstaaten, das System der Vereinten
Nationen, die Bretton-Woods-Institutionen und andere maß-

gebliche Interessenträger auf, die Entwicklungsländer in ko-
ordinierter Weise bei den Anstrengungen zu unterstützen, die
sie unternehmen, um Kapazitäten für Kleinstkredit- und Mi-
krofinanzierungsinstitutionen aufzubauen, einschließlich
durch die Verbesserung ihrer politischen und regulatorischen
Rahmenbedingungen;

7. bittet die Mitgliedstaaten, die Einführung von Politi-
ken zur Erleichterung des Ausbaus von Kleinstkredit- und Mi-
krofinanzierungsinstitutionen in Erwägung zu ziehen, um der
großen unbefriedigten Nachfrage unter den Armen nach Fi-
nanzdienstleistungen zu entsprechen, namentlich indem sie
Mechanismen zur Förderung des Zugangs zu tragfähigen Fi-
nanzdienstleistungen aufzeigen und entwickeln, institutionel-
le und regulatorische Hindernisse beseitigen und Anreize für
Mikrofinanzierungsinstitutionen schaffen, die die nationalen
Normen für die Versorgung der Armen mit solchen Finanz-
dienstleistungen erfüllen;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung unter dem Punkt
„Beseitigung der Armut und andere Entwicklungsfragen“ ei-
nen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzu-
legen.

RESOLUTION 61/215
Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/426/Add.2, Ziff. 8)281.

61/215. Zusammenarbeit auf dem Gebiet der industriel-
len Entwicklung

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/151 vom 18. De-

zember 1991, 49/108 vom 19. Dezember 1994, 51/170 vom
16. Dezember 1996, 53/177 vom 15. Dezember 1998, 55/187
vom 20. Dezember 2000, 57/243 vom 20. Dezember 2002 und
59/249 vom 22. Dezember 2004 über die Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der industriellen Entwicklung,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen282, den Konsens von Monterrey der Inter-
nationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung283 und
den Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung („Durchführungsplan von Johannesburg“)284,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005285,

279 A/61/307.
280 Siehe Resolution 55/2.

281 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
282 Siehe Resolution 55/2. 
283 Report of the International Conference on Financing for Development,
Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publication,
Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch verfüg-
bar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
284 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
285 Siehe Resolution 60/1. 
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unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom 30. Juni
2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen
Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele und der anderen international verein-
barten Entwicklungsziele,

feststellend, dass die Reform der Organisation der Verein-
ten Nationen für industrielle Entwicklung dazu geführt hat,
dass sie stärker zielgerichtet, wirksamer und effizienter arbei-
ten kann und besser in der Lage ist, konkrete Ergebnisse zu er-
zielen und wertvolle Beiträge zur Erreichung der international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele, zu leisten, 

Kenntnis nehmend von der Aufmerksamkeit, die die Orga-
nisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung
im Rahmen ihrer Prioritäten der Armutsbeseitigung widmet,

sowie Kenntnis nehmend von dem nach wie vor bestehen-
den Gefälle und den Ungleichgewichten zwischen den entwik-
kelten Ländern und den Entwicklungsländern auf dem Gebiet
der Industrie,

in Anerkennung der Rolle, die die Wirtschaft, namentlich
der Privatsektor, bei der Stärkung des dynamischen Prozesses
der Entwicklung des industriellen Sektors spielt, und unter-
streichend, welche hohe positive Bedeutung ausländischen Di-
rektinvestitionen in diesem Prozess zukommt,

sowie in Anerkennung dessen, wie wichtig der Technolo-
gietransfer in die Entwicklungs- und die Transformationslän-
der unter gegenseitig vereinbarten Bedingungen als ein wirk-
sames Mittel der internationalen Zusammenarbeit zu Gunsten
der Armutsbeseitigung und der nachhaltigen Entwicklung ist,

feststellend, dass die Kommission für Nachhaltige Ent-
wicklung auf ihrer vierzehnten Tagung unter anderem die in-
dustrielle Entwicklung erörterte, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generaldirek-
tors der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle
Entwicklung286;

2. erklärt erneut, dass die Industrialisierung ein grund-
legender Faktor für ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum, ei-
ne nachhaltige Entwicklung und die Beseitigung der Armut in
den Entwicklungs- und den Transformationsländern sowie für
die Schaffung von produktiven Arbeitsplätzen und Einkom-
men sowie die Erleichterung der sozialen Integration, so auch
der Einbindung der Frauen in den Entwicklungsprozess, ist;

3. betont, dass der Aufbau von Produktionskapazitäten
und die industrielle Entwicklung einen entscheidenden Bei-
trag zur Erreichung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungszie-
le, leisten;

4. nimmt Kenntnis von der umfassenden Überprüfung
der Tätigkeiten, die die Organisation der Vereinten Nationen
für industrielle Entwicklung gemäß ihrer Organisationsstrate-
gie durchgeführt hat, auf Grund deren sie sich zu einer stärker
zielgerichteten, wirksameren und effizienteren Organisation,
vor allem für die Entwicklungs- und die Transformationslän-

der, entwickeln konnte, die in der Lage ist, konkrete Ergebnis-
se zu erzielen und einen wertvollen Beitrag zur Erreichung der
international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich
der Millenniums-Entwicklungsziele, zu leisten;

5. betont die Notwendigkeit nationaler und internatio-
naler Maßnahmen, die der Industrialisierung der Entwick-
lungsländer förderlich sind, und fordert alle Regierungen
nachdrücklich auf, Entwicklungspolitiken und -strategien zu
beschließen und durchzuführen, die das Potenzial für Produk-
tivitätssteigerungen durch die Entwicklung des Privatsektors,
die Verbreitung neuer und umweltverträglicher Technologien,
die Investitionsförderung, die Erweiterung des Marktzugangs
und die wirksame Nutzung der öffentlichen Entwicklungshilfe
freisetzen und so die Entwicklungsländer zur Erreichung der
international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich
der Millenniums-Entwicklungsziele, befähigen und die Nach-
haltigkeit dieses Prozesses sicherstellen;

6. betont, wie wichtig die Stärkung der Nord-Süd-Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der industriellen Entwicklung
und des Handels ist, unterstreicht die Bedeutung eines positi-
ven Investitions- und Geschäftsklimas und betont darüber hin-
aus, wie wichtig die Nord-Süd-Übertragung handelsbezoge-
ner Technologien, die sich positiv auf die Produktivität in der
Hochtechnologie und auf technologieintensive Fertigungstä-
tigkeiten in den Entwicklungsländern auswirkt, für die Förde-
rung der Erweiterung, Diversifizierung und Modernisierung
der Produktionskapazitäten ist;

7. anerkennt die Bedeutung der Süd-Süd-Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der industriellen Entwicklung und ermu-
tigt in dieser Hinsicht die internationale Gemeinschaft, ein-
schließlich der internationalen Finanzinstitutionen, die An-
strengungen der Entwicklungsländer unter anderem durch
Dreieckskooperation zu unterstützen; 

8. bestätigt den Beitrag der Industrie zur sozialen Ent-
wicklung, vor allem im Kontext der Verbindungen zwischen
Industrie und Landwirtschaft, und stellt fest, dass die Industrie
im Gesamtzusammenhang dieser Verbindungen eine mächti-
ge Quelle für die zur Beseitigung der Armut erforderliche
Schaffung von Arbeitsplätzen, Einkommen und sozialer Inte-
gration ist;

9. fordert die weitere Nutzung öffentlicher Entwick-
lungshilfe zu Gunsten der industriellen Entwicklung in den
Entwicklungs- und den Transformationsländern, fordert die
Geber- und die Empfängerländer auf, in ihrem Streben nach
größerer Effizienz und Wirksamkeit der für die Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der industriellen Entwicklung bereitge-
stellten Mittel der öffentlichen Entwicklungshilfe weiter zu
kooperieren und die Anstrengungen zu unterstützen, welche
die Entwicklungs- und die Transformationsländer unterneh-
men, um ihre Zusammenarbeit auf dem Gebiet der industriel-
len Entwicklung zu fördern, und betont, wie wichtig es ist, Mit-
tel für die industrielle Entwicklung auf Landesebene zu mobi-
lisieren, namentlich Privatmittel und Mittel von in Betracht
kommenden Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen;

10. fordert außerdem die weitere Nutzung aller sonstigen
privaten und öffentlichen ausländischen und inländischen
Ressourcen für die industrielle Entwicklung in den Entwick-
lungs- und den Transformationsländern;286 Siehe A/61/305.
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11. erklärt erneut, wie wichtig die Zusammenarbeit und
Koordinierung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen
bei der Bereitstellung wirksamer Unterstützung für die nach-
haltige industrielle Entwicklung der Entwicklungs- und der
Transformationsländer ist, und fordert die Organisation der
Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung auf, ihre zen-
trale Rolle auf dem Gebiet der industriellen Entwicklung ge-
mäß ihrem Mandat weiter wahrzunehmen;

12. ermutigt die Organisation der Vereinten Nationen für
industrielle Entwicklung, ihre Wirksamkeit, ihre Relevanz
und ihre entwicklungsfördernde Funktion unter anderem da-
durch weiter zu verbessern, dass sie ihre Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen des Systems der Vereinten Nationen auf
allen Ebenen stärkt;

13. fordert die Organisation der Vereinten Nationen für
industrielle Entwicklung auf, sich über die gemeinsame Lan-
desbewertung und die Prozesse des Entwicklungshilfe-Pro-
grammrahmens der Vereinten Nationen sowie durch Sektor-
ansätze aktiv an der Koordinierung auf Feldebene zu beteili-
gen;

14. betont die Notwendigkeit, die Entstehung von
Kleinst- sowie kleinen und mittleren Unternehmen zu fördern,
namentlich durch Schulungs-, Bildungs- und Fortbildungs-
maßnahmen, mit besonderem Gewicht auf der Agroindustrie,
die eine Quelle des Lebensunterhalts für ländliche Gemein-
schaften darstellt;

15. betont, dass die Organisation der Vereinten Nationen
für industrielle Entwicklung im Rahmen ihres Mandats den
Aufbau wettbewerbsfähiger Industrien in den Entwicklungs-
und den Transformationsländern, insbesondere den am wenig-
sten entwickelten Ländern und den Binnenentwicklungslän-
dern, fördern muss;

16. ermutigt die Organisation der Vereinten Nationen für
industrielle Entwicklung, vermehrt zur Verwirklichung der
Ziele der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas287

beizutragen, mit dem Ziel, den Industrialisierungsprozess in
Afrika weiter zu stärken;

17. bittet die Organisation der Vereinten Nationen für in-
dustrielle Entwicklung, ihre Partnerschaft mit anderen Orga-
nisationen der Vereinten Nationen, deren Mandate und Tätig-
keiten sich mit ihren eigenen ergänzen, weiter auszubauen und
zu stärken, um die Effektivität und die Entwicklungswirkung
zu erhöhen und eine stärkere Kohärenz innerhalb des Systems
der Vereinten Nationen zu fördern;

18. anerkennt, wie wichtig Informationen sind, wenn es
um das Reproduzieren bewährter Verfahrensweisen auf dem
Gebiet der Verarbeitung, des Designs und der Vermarktung
geht, und anerkennt außerdem die diesbezügliche Bedeutung
der Süd-Süd-Zusammenarbeit und unterstützt sie;

19. nimmt Kenntnis von der wichtigen Rolle, die die Or-
ganisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwick-
lung auf den Gebieten industrielle Entwicklung im privaten
und öffentlichen Sektor, Produktivitätssteigerung, Aufbau von

Handelskapazitäten, gesellschaftliche Verantwortung der Un-
ternehmen, Umweltschutz, Energieeffizienz und Förderung
erneuerbarer Energien wahrnimmt;

20. ermutigt die Organisation der Vereinten Nationen für
industrielle Entwicklung, ihre mandatsmäßige Funktion als
ein weltweites Forum weiter auszubauen, mit dem Ziel, im
Rahmen des Globalisierungsprozesses ein gemeinsames Ver-
ständnis globaler und regionaler Fragen des industriellen Sek-
tors und ihrer Auswirkungen auf die Armutsbeseitigung und
die nachhaltige Entwicklung zu fördern, und fordert die wei-
tere Stärkung des an der Nachfrage ausgerichteten integrierten
Programmkonzepts auf Feldebene;

21. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 61/216

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/428/Add.1 und Corr.1, Ziff. 7)288.

61/216. Universität der Vereinten Nationen
Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen über die Uni-
versität der Vereinten Nationen, namentlich Resolution
59/253 vom 22. Dezember 2004, 

nach Behandlung des Berichts des Rates der Universität
der Vereinten Nationen289,

1. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen, die die Uni-
versität der Vereinten Nationen und ihre Forschungs- und Aus-
bildungszentren und -programme auch weiterhin unterneh-
men, um Wissen zu schaffen und weiterzugeben, das es er-

287 A/57/304, Anlage. 

288 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Afghanistan, Albanien, Algerien, An-
dorra, Angola, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Au-
stralien, Bangladesch, Barbados, Belgien, Benin, Bhutan, Bolivien, Bos-
nien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso,
Burundi, Chile, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland,
Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Indonesien, Irland, Island, Israel,
Italien, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kroatien, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Litauen, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mexiko, Mikronesien (Föde-
rierte Staaten von), Moldau, Mongolei, Montenegro, Nepal, Nicaragua,
Niederlande, Niger, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neugui-
nea, Paraguay, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda,
Rumänien, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Schweden, Sene-
gal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Slowenien, Spanien, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Tadschikistan, Timor-Leste, Togo, Tunesien, Türkei, Turk-
menistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik
und Zypern.
289 Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supple-
ment No. 31 (A/61/31). 
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laubt, die drängenden globalen Probleme des Überlebens, der
Entwicklung und des Wohls der Menschheit anzugehen, wie
in der Satzung der Universität festgelegt, und ermutigt die Uni-
versität, diese Anstrengungen zu verstärken; 

2. bekundet Herrn Professor Hans van Ginkel ihren tief
empfunden Dank und ihre Anerkennung für sein Engagement,
seine Einsatzbereitschaft und seine Leistungen während seiner
Amtszeit als Untergeneralsekretär und Rektor der Universität
der Vereinten Nationen, durch die die Universität in den ver-
gangenen zehn Jahren als Institution erheblich wachsen und
voranschreiten konnte;

3. bekundet Japan und den anderen Gastländern der
Universität und ihrer Forschungs- und Ausbildungszentren
und -programme sowie den öffentlichen und privaten Einrich-
tungen ihren tief empfundenen Dank für die finanziellen, in-
tellektuellen und sonstigen Beiträge, durch die sie die Arbeit
der Universität gestärkt haben; 

4. legt der Universität nahe, ihre Kommunikation und
ihren Dialog mit den Mitgliedstaaten, insbesondere auch ihren
Gastländern, sowie ihre gemeinsamen Aktivitäten mit anderen
zuständigen internationalen Organisationen und Bildungs-
netzwerken zu intensivieren, um bei diesen ein tieferes Be-
wusstsein und Verständnis für ihre Arbeit zu wecken, was für
die Stärkung der Relevanz und der externen Kommunikation
der Universität unverzichtbar ist, und nimmt in diesem Zusam-
menhang mit Anerkennung Kenntnis von der Ausweitung der
Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen der Universi-
tät und den Ständigen Vertretungen bei den Vereinten Natio-
nen, dem Sekretariat, nichtstaatlichen Organisationen und zi-
vilgesellschaftlichen Einrichtungen in New York, und ersucht
um die Fortsetzung und weitere Stärkung derartiger Aktivitä-
ten;

5. nimmt mit besonderer Anerkennung Kenntnis von der
Unterstützung, die die Universität im Rahmen ihrer For-
schungsarbeit und ihrer Tätigkeiten zum Aufbau von Kapazi-
täten und Netzwerken Wissenschaftlern, insbesondere jungen
Wissenschaftlern, und akademischen Institutionen in den Ent-
wicklungs- und den Transformationsländern gewährt, würdigt
in höchstem Maße die Anstrengungen, die die Universität und
ihre Forschungs- und Ausbildungszentren und -programme
unternehmen, um ihre weltweiten Kooperationsnetze von In-
stitutionen, akademischen Verbänden und einzelnen Wissen-
schaftlern zu erweitern und innovative interdisziplinäre Pro-
gramme zu erarbeiten, die konkrete Ergebnisse hervorbringen,
und ermutigt die Universität, diese Anstrengungen noch stär-
ker auszuweiten; 

6. begrüßt die Diversifizierung der Quellen für die
Haushaltsmittel der Universität und legt der internationalen
Gemeinschaft nahe, freiwillige Beiträge zu entrichten, um da-
für zu sorgen, dass die Universität für ihre Tätigkeiten über ei-
ne solide Finanzierungsgrundlage verfügt; 

7. nimmt mit Interesse Kenntnis von der Unterzeich-
nung des Abkommens zur Einrichtung eines neuen For-
schungs- und Ausbildungszentrums, des Internationalen Insti-
tuts der Universität der Vereinten Nationen für globale Ge-

sundheit in Kuala Lumpur, und ermutigt die Universität, wei-
tere Anstrengungen zu unternehmen, um ihr Netz von For-
schungs- und Ausbildungszentren und -programmen zu erwei-
tern und zu stärken, mit dem Ziel, den Bedürfnissen der Ent-
wicklungsländer besser gerecht zu werden; 

8. ersucht den Generalsekretär, andere Organe des Sy-
stems der Vereinten Nationen weiter dazu anzuregen, die Ka-
pazitäten der Universität zur Mobilisierung eines weltweiten
Netzwerks von Forschern in umfassenderem Maße zu nutzen,
das die Vereinten Nationen mittels Forschungs- und Kapazi-
tätsaufbauprogrammen bei der Lösung drängender globaler
Probleme unterstützt, und die Mitgliedstaaten über die Fort-
schritte unterrichtet zu halten; 

9. ersucht die Universität, erneute Anstrengungen zu
unternehmen, um die kritischen Bereiche aufzuzeigen, in de-
nen andere Organisationen der Vereinten Nationen die For-
schungsarbeiten der Universität am meisten benötigen, und
Forschungsvorhaben durchzuführen, die durch wirksame Er-
gebnisse zur Politikgestaltung im System der Vereinten Na-
tionen beitragen, und ermutigt die Universität, die Ergebnisse
ihrer Forschungsarbeiten in leicht zugänglicher Form breite-
ren Kreisen bekannt zu machen; 

10. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Anstren-
gungen, die die Universität unternimmt, um die Verwaltungs-
führung in ihrer Zentrale in Japan zu straffen und zu verbes-
sern, ersucht um die Fortsetzung dieser Reformmaßnahmen
mit dem Ziel, die Effizienz und die Kostenwirksamkeit der Tä-
tigkeit der Universität zu erhöhen, und unterstützt die verstärk-
ten Anstrengungen, die die Universität unternimmt, um ihre
Projekte in effizienter und kostenwirksamer Weise durchzu-
führen und so die ihr zur Verfügung gestellten Ressourcen
bestmöglich zu nutzen; 

11. nimmt davon Kenntnis, dass die Tätigkeit des Insti-
tuts für neue Technologien der Universität der Vereinten Na-
tionen voll in die des Maastrichter Wirtschaftsforschungsin-
stituts für Innovation und Technologie der Universität Maas-
tricht integriert und das Institut daraufhin in „Maastrichter
Wirtschafts- und Sozialforschungs- und -ausbildungszentrum
für Innovation und Technologie der Universität der Vereinten
Nationen“ umbenannt wurde; 

12. nimmt insbesondere Kenntnis von den Fortschritten
der Universität bei der Herstellung von Kooperationsbezie-
hungen mit der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftliche
und Soziale Angelegenheiten in Bezug auf das Virtuelle Bil-
dungszentrum Wasser und mit der Sekretariats-Hauptabtei-
lung Politische Angelegenheiten in Bezug auf die im Rahmen
des Programms der Universität der Vereinten Nationen für
Vergleichsstudien über regionale Integration durchgeführten
vergleichenden Forschungsarbeiten zur regionalen Integra-
tion; 

13. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Beiträgen
der Universität zu der vom 18. bis 22. Januar 2005 in Kobe (Ja-
pan) abgehaltenen Weltkonferenz für Katastrophenvorsorge
und zu dem vom 16. bis 18. November 2005 in Tunis abgehal-
tenen Weltgipfel über die Informationsgesellschaft;
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14. begrüßt die im Rahmen ihrer Qualitätssicherungsver-
fahren geplante externe Evaluierung der Universität nach drei-
ßig Jahren ihres Bestehens und ersucht darum, dass im Rah-
men der Evaluierung, die Anfang 2007 anlaufen soll, gründ-
lich überprüft wird, wie und inwieweit die Universität mit ihrer
Tätigkeit den ihr ursprünglich erteilten Auftrag erfüllt hat, und
dass die Evaluierung dazu genutzt wird, die auf den Kapazi-
tätsausbau gerichteten Tätigkeiten der Universität und ihre
Rolle als Denkfabrik für das System der Vereinten Nationen
zu stärken; 

15. beschließt, dass der Bericht des Rates der Universität
der Vereinten Nationen und andere Berichte über die Tätigkeit
der Universität nicht 2008, sondern ab 2009 zweijährlich dem
Wirtschafts- und Sozialrat und nicht der Generalversammlung
zur Behandlung vorgelegt werden.

RESOLUTION 61/217

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/429/Add.1 und Corr.1, Ziff. 19)290.

61/217. Wirtschaftssonderhilfe für die Philippinen
Die Generalversammlung,

besorgt über die Ölpest, die durch den am 11. August 2006
dreizehn Seemeilen vor der Südwestküste der Provinz Guima-
ras in den Zentralphilippinen gesunkenen Öltanker verursacht
wurde und die bislang größte Katastrophe für die Meeresum-
welt des Landes darstellt,

sich dessen bewusst, dass die Philippinen auf Grund ihrer
geografischen Merkmale und ihrer Lage für Naturkatastro-
phen und von Menschen verursachte Katastrophen anfällig
sind,

in dankbarer Anerkennung der raschen Hilfe, die die inter-
nationale Gebergemeinschaft, insbesondere die Regierungen
Australiens, Deutschlands, Frankreichs, Indonesiens, Japans
und der Vereinigten Staaten von Amerika, sowie das Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen, das Umweltpro-
gramm der Vereinten Nationen, das Kinderhilfswerk der Ver-
einten Nationen, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen und die Internationale See-
schifffahrts-Organisation gewährt haben,

Kenntnis nehmend von der sofortigen Reaktion der Regie-
rung der Philippinen auf diese Umweltkatastrophe, die auf
Grund der erforderlichen umfangreichen Reinigungsarbeiten

ihre begrenzten Ressourcen belastet, und von ihrem Ersuchen
um internationale Unterstützung,

1. bekundet der Regierung und dem Volk der Philippi-
nen ihre Solidarität und Unterstützung;

2. bittet die Mitgliedstaaten und die in Betracht kom-
menden Organe der Vereinten Nationen sowie die internatio-
nalen Finanzinstitutionen und Entwicklungsorganisationen,
zusätzliche wirtschaftliche und technische Hilfe beim Wieder-
herstellungs- und Rehabilitationsprozess nach der Katastrophe
zu gewähren;

3. bittet die internationale Gemeinschaft, das System
der Vereinten Nationen und andere internationale Organisa-
tionen, die Philippinen beim Ausbau ihrer Kapazitäten für das
Management von Katastrophenrisiken und für die Vorberei-
tung auf Katastrophenfälle verstärkt zu unterstützen;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung im Rahmen seines
unter dem Unterpunkt „Wirtschaftssonderhilfe für bestimmte
Länder oder Regionen“ vorzulegenden konsolidierten Be-
richts über die gemeinsamen Anstrengungen zu Gunsten der
Philippinen und die Fortschritte bei den Hilfs- und Wiederauf-
baumaßnahmen und den Reinigungsarbeiten in den betroffe-
nen Gemeinwesen Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 61/218

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/429/Add.1 und Corr.1, Ziff. 19)291.

61/218. Humanitäre Hilfe und Wiederaufbauhilfe für Li-
beria

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/232 vom 21. De-

zember 1990, 46/147 vom 17. Dezember 1991, 47/154 vom
18. Dezember 1992, 48/197 vom 21. Dezember 1993, 49/21 E
vom 20. Dezember 1994, 50/58 A vom 12. Dezember 1995,
51/30 B vom 5. Dezember 1996, 52/169 E vom 16. Dezember
1997, 53/1 I vom 16. November 1998, 55/176 vom 19. De-
zember 2000, 57/151 vom 16. Dezember 2002 und 59/219
vom 22. Dezember 2004,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
humanitäre Hilfe und Rehabilitationshilfe für ausgewählte
Länder und Regionen292, 

in Würdigung der von der Wirtschaftsgemeinschaft der
westafrikanischen Staaten, der Afrikanischen Union, der In-

290 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Angola, Barbados, Belarus, Belize,
Benin, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Chile,
China, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Hon-
duras, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Israel, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kroatien, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Malaysia, Marokko, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Peru,
Philippinen, Singapur, Südafrika, Sudan, Syrische Arabische Republik,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Tunesien, Türkei, Usbekistan und
Vietnam. 

291 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Angola, Argentinien, Bangladesch,
Brasilien, China, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik
Kongo, Finnland, Frankreich, Ghana, Guyana, Indien, Irland, Island, Ita-
lien, Jamaika, Japan, Kap Verde, Kroatien, Kuba, Lesotho, Liberia, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Luxemburg, Namibia, Niederlande, Ni-
geria, Norwegen, Pakistan, Portugal, Sambia, Schweden, Senegal, Sierra
Leone, Simbabwe, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Ukraine,
Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern. 
292 A/61/209.
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ternationalen Kontaktgruppe für das Mano-Becken, dem Sy-
stem der Vereinten Nationen und seinen Sonderorganisatio-
nen, den Geberländern und -institutionen sowie staatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen gewährten anhaltenden
Unterstützung für den Friedenskonsolidierungsprozess und
die Entwicklung Liberias,

sowie in Würdigung der wichtigen Rolle der Mission der
Vereinten Nationen in Liberia bei der Wahrung des Friedens
und der Stabilität in dem Land, 

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Abhaltung
demokratischer Wahlen im Oktober und November 2005, die
im Januar 2006 im Amtsantritt der ersten demokratisch ge-
wählten Präsidentin eines afrikanischen Landes gipfelten,

Kenntnis nehmend von den Fortschritten auf einer Reihe
von Gebieten, so auch bei der Konsolidierung der staatlichen
Autorität im gesamten Land, die durch die vier Kriterien um-
fassende nationale Entwicklungsagenda belegt wird: Sicher-
heit, gute Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit, wirt-
schaftliche Wiederbelebung und Infrastruktur sowie grundle-
gende Dienste, die auch wichtige Elemente für ein dauerhaftes
Wirtschaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung sind,

in der Erkenntnis, dass die Situation in Liberia trotz der po-
sitiven Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit prekär
bleibt und nach wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit in der Subregion darstellt, 

1. dankt der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten, der Afrikanischen Union, den Geberländern
und -institutionen, dem System der Vereinten Nationen und
seinen Sonderorganisationen sowie den nichtstaatlichen Orga-
nisationen für ihre wertvolle Unterstützung bei der Verfolgung
eines umfassenden Ansatzes für die Friedenskonsolidierung in
Liberia und in der Subregion;

2. würdigt den Generalsekretär für seine fortgesetzten
Anstrengungen, die internationale Gemeinschaft, das System
der Vereinten Nationen und andere Organisationen zu moti-
vieren, Liberia Hilfe zu gewähren;

3. bittet alle Staaten sowie die zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen, Liberia Hilfe zu gewähren,
um die fortgesetzte Schaffung eines günstigen Umfelds für die
Förderung des Friedens, der sozioökonomischen Entwicklung
und der regionalen Sicherheit zu erleichtern, indem sie na-
mentlich ihre Aktivitäten auf den Aufbau von Kapazitäten und
Institutionen sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen ausrich-
ten und sicherstellen, dass diese Aktivitäten die Entwicklung
einer Wirtschaft, die durch ein der unternehmerischen Initia-
tive, der guten Regierungsführung und der Rechtsstaatlichkeit
förderliches Investitionsklima geprägt ist, ergänzen und dazu
beitragen;

4. bittet die internationale Gemeinschaft, finanzielle
und technische Hilfe zu gewähren, um die nationale Wieder-
aufbau- und Entwicklungsagenda der Regierung, namentlich

den Prozess der Armutsbekämpfungsstrategie und die Millen-
niums-Entwicklungsziele, zu unterstützen;

5. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der für Anfang
2007 geplanten Rundtischkonferenz der Geber für die Reha-
bilitation und den Wiederaufbau Liberias und bittet das Sy-
stem der Vereinten Nationen und seine Sonderorganisationen,
in enger Zusammenarbeit mit der Regierung Liberias und ih-
ren Entwicklungspartnern daran teilzunehmen293; 

6. fordert die Regierung nachdrücklich auf, auch wei-
terhin ein günstiges Umfeld für die Förderung der sozioöko-
nomischen Entwicklung, des Friedens und der Sicherheit in
dem Land, für die Wiedereingliederung der Binnenvertriebe-
nen und für die Erfüllung ihrer Verpflichtung zur Gewährlei-
stung der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und der na-
tionalen Aussöhnung zu schaffen;

7. appelliert an die internationale Gemeinschaft sowie
an die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen, die im vorliegenden Bericht des Generalsekretärs292 an-
geführten Programme und Projekte entsprechend zu unterstüt-
zen;

8. ersucht den Generalsekretär,

a) seine Bemühungen um die Koordinierung der Tätig-
keit des Systems der Vereinten Nationen und um die Mobili-
sierung finanzieller, technischer und sonstiger Hilfe für die
Rehabilitation und den Wiederaufbau Liberias fortzusetzen;

b) der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht
zu erstatten;

9. beschließt, auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung den
Stand der internationalen Hilfe für die Rehabilitation und den
Wiederaufbau Liberias zu prüfen.

RESOLUTION 61/219
Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/429/Add.1 und Corr.1, Ziff. 19)294.

293 Siehe S/2006/743, Ziff. 52.
294 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Afghanistan, Algerien, Angola, Anti-
gua und Barbuda, Argentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Barbados, Be-
larus, Belize, Benin, Botsuana, Brasilien, Burundi, Chile, China, Côte
d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominica,
Dschibuti, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador,
Eritrea, Finnland, Gambia, Ghana, Grenada, Griechenland, Guinea,
Guyana, Haiti, Honduras, Iran (Islamische Republik), Italien, Jamaika,
Japan, Jordanien, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Kongo, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Ara-
bische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mexiko,
Mosambik, Namibia, Niederlande, Niger, Österreich, Portugal, Sambia,
Senegal, Simbabwe, Spanien, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Ara-
bische Republik, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien,
Türkei, Ukraine, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik und Zypern.
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61/219. Internationale Hilfe für die wirtschaftliche Reha-
bilitation Angolas

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf alle früheren Resolutionen, in denen sie
die internationale Gemeinschaft dazu aufrief, die wirtschaftli-
che Rehabilitation Angolas auch weiterhin durch materielle,
technische und finanzielle Hilfe zu unterstützen, namentlich
die im Konsens verabschiedete Resolution 59/216 vom
22. Dezember 2004,

sowie unter Hinweis darauf, dass der Sicherheitsrat in sei-
ner Resolution 922 (1994) vom 31. Mai 1994 und in späteren,
ab 2001 verabschiedeten Resolutionen sowie der Präsident des
Sicherheitsrats in Erklärungen über Angola und die General-
versammlung in allen ihren Resolutionen über internationale
Hilfe für die wirtschaftliche Rehabilitation Angolas unter an-
derem die internationale Gemeinschaft aufgefordert haben,
Angola Wirtschaftshilfe zu gewähren, 

eingedenk dessen, dass die Regierung Angolas, gegebe-
nenfalls unter Mitwirkung der internationalen Gemeinschaft,
die Hauptverantwortung für die Verbesserung der humanitä-
ren Lage und die Schaffung der Voraussetzungen für langfri-
stige Entwicklung und Armutsbekämpfung in Angola trägt, 

Kenntnis nehmend von der Bedeutung des internationalen
Engagements für die Festigung des Friedens in Angola,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der erfolgreichen
Durchführung und wirksamen Befolgung der Bestimmungen
des Protokolls von Lusaka295, 

feststellend, dass ein wirtschaftlich wiederbelebtes und de-
mokratisches Angola zur regionalen Stabilität beitragen wird, 

mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, dass Angola
vor kurzem für den Vorsitz der Kommission für Friedenskon-
solidierung gewählt wurde, 

unter Hinweis auf die erste Rundtischkonferenz der Geber,
die vom 25. bis 27. September 1995 in Brüssel abgehalten wur-
de, 

die Anstrengungen begrüßend, die die Geber sowie die Or-
ganisationen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen
unternehmen, um Angola humanitäre, wirtschaftliche und fi-
nanzielle Hilfe zu gewähren,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über humanitäre Hilfe und Rehabilitationshilfe für ausge-
wählte Länder und Regionen296; 

2. erkennt an, dass die Regierung Angolas mit Unter-
stützung der internationalen Gemeinschaft die Hauptverant-
wortung für das Wohlergehen der Bürger des Landes, ein-
schließlich der zurückkehrenden Flüchtlinge und Binnenver-
triebenen, trägt; 

3. erkennt außerdem die Anstrengungen an, die die Re-
gierung Angolas unternimmt, um die Wahrung des Friedens
und der nationalen Sicherheit, die für den Wiederaufbau, die
Rehabilitation und die wirtschaftliche Stabilisierung des Lan-
des so notwendig sind, zu gewährleisten, und legt der Regie-
rung in diesem Zusammenhang nahe, mit Unterstützung der
internationalen Gemeinschaft ihre Anstrengungen zur Ar-
mutsbekämpfung sowie zur Herbeiführung von dauerhaftem
Wirtschaftswachstum und nachhaltiger Entwicklung fortzu-
setzen, wozu unter anderem soziale Wiedereingliederung, An-
timinenprogramme, ländliche Entwicklung und Ernährungssi-
cherung, die Integration der Geschlechterperspektive, Bildung
und die Rehabilitation der sozialen und wirtschaftlichen Infra-
strukturen gehören;

4. begrüßt das anhaltende Engagement der Regierung
Angolas für die Verbesserung der Regierungsführung, der
Transparenz und der Rechenschaftspflicht bei der Verwaltung
der öffentlichen Ressourcen einschließlich der natürlichen
Ressourcen, legt der Regierung Angolas nahe, ihre diesbezüg-
lichen Anstrengungen fortzusetzen, und fordert die internatio-
nalen Organisationen und andere, die dazu in der Lage sind,
auf, der Regierung Angolas bei diesem Unterfangen behilflich
zu sein, so auch durch die Förderung verantwortungsbewuss-
ter Geschäftspraktiken;

5. erkennt die Rolle an, die die Süd-Süd-Zusammenar-
beit beim Wiederaufbau und bei der Rehabilitation der Wirt-
schaft Angolas spielt;

6. begrüßt die Selbstverpflichtung der Regierung An-
golas auf die Heranbildung beziehungsweise Stärkung der de-
mokratischen Institutionen des Landes, legt der Regierung An-
golas nahe, mit der notwendigen Unterstützung durch die in-
ternationale Gemeinschaft ihre Anstrengungen zur Abhaltung
von Parlaments- und Präsidentschaftswahlen fortzusetzen, da
diese die demokratische Entwicklung des Landes beschleuni-
gen und festigen würden, und begrüßt in diesem Zusammen-
hang den Beginn des Wählerregistrierungsprozesses am
15. November 2006 als Bestandteil des Etappenplans für die
Abhaltung der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen; 

7. lobt die Regierung Angolas für ihre Führung, Koor-
dinierung und erfolgreiche Durchführung des Programms für
Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung und
für die Gewährleistung der Bereitstellung von humanitärer
Hilfe für alle Notleidenden, was zusammen dazu beiträgt, das
Land auf den Weg zu dauerhaftem Wirtschaftswachstum und
einer nachhaltigen Entwicklung zu bringen; 

8. dankt der internationalen Gemeinschaft, den Organi-
sationen, Fonds und Programmen der Vereinten Nationen so-
wie den staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die
sich an den humanitären Hilfsprogrammen in Angola, nament-
lich an den Antiminenmaßnahmen, beteiligen, und ruft sie da-
zu auf, auch künftig Beiträge zur Ergänzung der humanitären
Antiminenmaßnahmen der Regierung zu leisten;

9. dankt den Gebern und den Organisationen, Fonds
und Programmen der Vereinten Nationen für die Angola ge-
währte Hilfe zur Unterstützung der Initiativen und Programme

295 S/1994/1441, Anlage.
296 A/61/209.
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zur Milderung der humanitären Krise und zur Armutsbeseiti-
gung.

RESOLUTION 61/220

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/429/Add.2, Ziff. 6)297.

61/220. Mitwirkung von Freiwilligen, den sogenannten
„Weißhelmen“, an Tätigkeiten der Vereinten Na-
tionen im Bereich humanitäre Hilfe, Wiederauf-
bau und technische Entwicklungszusammenar-
beit

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 50/19 vom 28. Novem-
ber 1995, 52/171 vom 16. Dezember 1997, 54/98 vom 8. De-
zember 1999, 56/102 vom 14. Dezember 2001 und 58/118
vom 17. Dezember 2003, 

sowie in Bekräftigung ihrer Resolutionen 46/182 vom
19. Dezember 1991, 47/168 vom 22. Dezember 1992, 48/57
vom 14. Dezember 1993, 49/139 A und B vom 20. Dezember
1994, 50/57 vom 12. Dezember 1995 und 51/194 vom 17. De-
zember 1996 sowie der Resolutionen des Wirtschafts- und So-
zialrats 1995/56 vom 28. Juli 1995 und 1996/33 vom 25. Juli
1996, 

betonend, dass es notwendig ist, die Nothilfe- und Ent-
wicklungsaktivitäten im Kontext humanitärer Notsituationen
zu koordinieren, unter Berücksichtigung der international ver-
einbarten Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millen-
niums-Erklärung der Vereinten Nationen enthaltenen Ziele298, 

in der Erwägung, dass sich die internationale Gemein-
schaft bei der Bewältigung der zunehmenden Reichweite und
Komplexität von anthropogenen und Naturkatastrophen und
von Hunger, Mangelernährung und Armut charakterisierten
chronischen Situationen nicht nur auf die Ausarbeitung gut ko-
ordinierter umfassender Antwortmaßnahmen im Rahmen der
Vereinten Nationen stützen muss, sondern auch auf die För-
derung eines reibungslosen Übergangs von der Nothilfe zur
Rehabilitation, zum Wiederaufbau und zur Entwicklung, 

abermals daran erinnernd, dass die Verhütung von Not-
standssituationen, die Notstandsvorsorge und die Eventual-
fallplanung auf weltweiter Ebene größtenteils davon abhän-
gen, dass die örtlichen und die einzelstaatlichen Reaktionska-
pazitäten gestärkt werden, dass sowohl auf innerstaatlicher als

auch internationaler Ebene Finanzmittel zur Verfügung stehen
und dass diese Mittel wirksam eingesetzt werden, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, eine Geschlechterper-
spektive in die Konzipierung und Durchführung aller Phasen
des Katastrophenmanagements zu integrieren, 

1. nimmt Kenntnis von dem gemäß ihrer Resolution
58/118 erstellten Bericht des Generalsekretärs299 über die Mit-
wirkung von Freiwilligen, den sogenannten „Weißhelmen“,
an Tätigkeiten der Vereinten Nationen im Bereich humanitäre
Hilfe, Wiederaufbau und technische Entwicklungszusammen-
arbeit, insbesondere auf den drei Hauptgebieten, auf die die
Maßnahmen vorrangig ausgerichtet sind, nämlich die Verbrei-
tung des Konzepts der Freiwilligenarbeit, die Unterstützung
für lateinamerikanische und karibische Länder und die Reak-
tion auf Ersuchen um Nothilfe; 

2. anerkennt die Anstrengungen der Weißhelm-Initiati-
ve, nationale und regionale Vereinbarungen zu stärken, die
darauf abzielen, die Koordinierung zwischen dem System der
Vereinten Nationen und ausgebildeten verfügungsbereiten na-
tionalen Freiwilligenkorps im Rahmen des Freiwilligenpro-
gramms der Vereinten Nationen und anderer Organisationen
des Systems im Einklang mit den anerkannten Verfahren der
Vereinten Nationen zu erleichtern;

3. nimmt davon Kenntnis, dass großes Gewicht darauf
gelegt wird, Mechanismen zu schaffen, die die örtliche Bewäl-
tigung humanitärer Notsituationen im Wege der Organisation
und partizipatorischen Einbeziehung der betroffenen Gemein-
wesen und der Förderung ihrer Selbsthilfekräfte sowie der
Schulung der Angehörigen örtlicher Freiwilligenkorps er-
leichtern; 

4. anerkennt die Anstrengungen der Weißhelm-Initiati-
ve, bei der Einbeziehung schwer getroffener oder gefährdeter
Bevölkerungsgruppen in die mit der Planung, Schulung, Mo-
bilisierung und Bereitstellung von Soforthilfe in Katastro-
phensituationen verbundenen Aufgaben behilflich zu sein; 

5. nimmt Kenntnis von der Wichtigkeit der internatio-
nalen Anstrengungen, die die Weißhelm-Initiative unter-
nimmt, um die umfassenden Regionalmechanismen für die
Verwaltung der Vorbeugungs- und Antwortmaßnahmen in
Not- und Katastrophensituationen zu stärken, insbesondere
von ihrem Modell für die Schaffung regionaler Netze von Ko-
ordinierungsstellen mit dem Ziel der Verknüpfung mit anderen
internationalen Strukturen; 

6. ermutigt die Mitgliedstaaten, ihre jeweiligen nationa-
len Koordinierungsstellen für Weißhelme zu benennen, damit
das System der Vereinten Nationen im Fall von humanitären
Notsituationen auch künftig über ein leicht zugängliches welt-
weites Netz von Schnelleingreifeinrichtungen verfügt; 

7. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen des Welter-
nährungsprogramms und der Weißhelme, Integrationsmecha-
nismen zu koordinieren, die gemeinsame Maßnahmen im Rah-

297 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Angola, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Barbados, Brasilien, Chile, China, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Finnland, Georgien, Ghana, Grenada, Gua-
temala, Guyana, Indien, Indonesien, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada,
Kap Verde, Kenia, Kroatien, Kuba, Liberia, Luxemburg, Mexiko, Mona-
co, Nigeria, Norwegen, Österreich, Pakistan, Paraguay, Peru, Polen, Por-
tugal, Russische Föderation, Senegal, Serbien, Slowakei, St. Vincent und
die Grenadinen, Südafrika, Timor-Leste, Türkei, Ukraine, Uruguay, Ver-
einigte Republik Tansania und Vietnam. 
298 Siehe Resolution 55/2. 299 A/61/313.



IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses

325

men der Ernährungssicherung auf der Grundlage ihrer allge-
meinen Vereinbarungen von 1998 gestatten; 

8. ermutigt die Durchführungspartner des Systems der
Vereinten Nationen, insbesondere das Freiwilligenprogramm
der Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation,
bei der Gewährung psychosozialer Unterstützung für die von
Katastrophen betroffenen Bevölkerungsgruppen in Not- und
Katastrophensituationen nach Bedarf auf das Fachwissen der
Freiwilligen der Weißhelme zurückzugreifen, das gemäß den
Ausführungen in dem Bericht des Generalsekretärs erfolg-
reich erprobt wurde; 

9. erkennt an, dass die Weißhelm-Initiative bei der För-
derung, Verbreitung und Durchführung der in der Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen298 gefassten Beschlüs-
se eine wichtige Rolle spielen kann, und bittet die Mitglied-
staaten, die dazu in der Lage sind, zu prüfen, wie sichergestellt
werden kann, dass die Weißhelm-Initiative in ihre Programm-
tätigkeiten eingebunden wird, und für den Freiwilligen Son-

derfonds des Freiwilligenprogramms der Vereinten Nationen
Finanzmittel bereitzustellen; 

10. bittet den Generalsekretär, auf der Grundlage der von
den Weißhelmen gewonnenen und von der Generalversamm-
lung seit der Verabschiedung ihrer Resolution 49/139 B, der
ersten Resolution über die Weißhelm-Initiative, anerkannten
umfassenden internationalen Arbeitserfahrung sowie in Anbe-
tracht des Erfolgs der unter anderem mit dem Kinderhilfswerk
der Vereinten Nationen, dem Welternährungsprogramm, dem
Sekretariats-Amt für die Koordinierung humanitärer Angele-
genheiten, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio-
nen und dem Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen
durchgeführten koordinierten Aktivitäten Maßnahmen zur
stärkeren Einbindung der Weißhelm-Initiative in die Tätigkeit
des Systems der Vereinten Nationen vorzuschlagen und der
Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung in
einem gesonderten Abschnitt des Jahresberichts über die ver-
stärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe der Vereinten
Nationen darüber Bericht zu erstatten.




